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Do r r ede :

Die Bergwerke überhaupt, beſonders aber

die vielfältigen Eiſenbergwerke , und die

dießfålligen .Manufacturen ernähren nicht

nur die Einwohner beträchtlicher Landess

bezirke verſchiedener Provinzen des öſters

reichiſchen Kaiſerſtaates, ſondern ſie ſichern

auch die Contributionsfähigkeit der Eins

wohner dieſer Landesbezirke , ſolange fie

ſelbſt in Umtriebe erhalten werden .

Sowichtig es für die oberſte Regies

rungſeyn mag, die Contributionsfähigkeit ſo

vieler tauſend bey den Fabriken arbeitenden ,

und durch dieſelben lebenden Menſchen zu
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erhalten : ſo dürfte doch der Umſtand - daß

Stahl und Eiſen der vorzüglichſte Artikel

iſt, mit dem ein Activhandel in das Aus

land getrieben werden kann , wodurch ein

Theil desjenigen Conventionsgeldes wieder

zurückerhalten wird , das für ſo viele

tauſend eingebildete Bedürfniſſe alljähr

lich in das Ausland vergeudet wird –

noch ungleich wichtiger ſeyn , und aller

dings verdienen , daß auf die Erhaltung

des Waldſtandes, als dasweſentlichfteMits

tel die Bergwerke und Eiſenmanufacturen

aufrecht zu erhalten , nicht nur Bedacht ge

nommen , ſondern auch endlich einmahl

werkthåtigſt Hand angeleget , und ſtands

bafteſt ausgeführet werde.

Es geruhe angenommen zu werden ,

daß Bergwerke und Eiſenfabriken wegen

Holz - und Kohlenmangel auf einmahl und

zugleich mußten aufgelaſſen , und außer Ums

triebe geſeßet werden , und daß hiedurch

200000 Menſchen aufhörten zu contribuis

ren , ſo wird dieſer Entgang freylich nicht

febr empfindlich für einen ſo großen Staat

feyn ;
U
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fenn ; aber daß der Staat jährlich ſo viele

Millionen Conventionsmünze baar binauss

zahlen muß , als bisher für das in das

Ausland verfrachtete Eiſen abgerechnet wors

den iſt , wird und muß ihm ſo empfindlich

fallen , daß er dieſe Zaðlung auf långere

Sahre zu leiſten außer Stande feyn dürfte.

Der Fall kann und wird zwar nicht

eintreten , daß alle Bergwerke , und Holz

conſumirende Fabriken auf einmahl und

zugleich wegen Holzmangel aufgelaſſen ,

und außer Umtriebe geſeget werden můßen ,

weil dieſes Unglich nur nach und nach eins

zelne Werke treffen wird , und ohne werks

thåtige Vorkehrung in Kürze treffen iuß ;

ob aber dieſe nach und nach fallende

Werke nicht verdienen binlänglich unters

ſtúßet zu werden , beſonders, da ſolches geo

ſchehen kann , ohne daß es dem Aerarium

einen einzigen Gulden koſtet , darf wohl

nicht beantwortet werden .

Zur Aufrechthaltung der Bergwerke ,

und aller Holz conſumirenden Fabriken

babe ich , ſo viel an mir iſt, als Privats

mann



mann durch Niederſchreibung dieſes Enta

wurfes einen Beytrag gernacht , der durch

die officielle Zuſammentretung mehrerer

nothwendigen Individuen noch erweitert,

mehr geordnet , beträchtlich verbeſſert, und

zur geſeßlichen Kraft erhoben werden muß,

wenn er ſo nůßlich werden ſoll , als es

wünſchet der

Verfaſſer.

Neuberg den 1. Fåner 1807.
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Nro. 1.

Formulare

Waldbegrenz- oder Berainungsprotokolles

der Waldungen der Herrſchaft N . in der ProvinzN .

im Kreife N .

.





ག་ལས་

Auf die unterm 3. Hornung 1807. geſchehene

Einſchreitungdes Verwaltungsamtes der Herrſchaft A

iſt man mit dem Verwaltungsamte der Herrſchaft B

in der Provinz N . Dermög Rüdantwort vom 25. Hor :

nung d . J . dahin übereingekommen , daß der Grund

und Boden der beiden in nadıbarlichem Benehmen

ftehenden Herrſchaften auf den 6.May g. J. ausge=.

glichen und begrenjet werden roll. Die Grenzſtein :

werden verhandeltermaßen von der dießſeitigen Herr

chaft wegen der näheren und leichteren Zufuhr an Ort

und Stelle befördert , und der Anfang auf dem hohen

Berge N . um 9 Uhr frühe gemacht.

'

Gren ] protokoll

: . zwiſchen

der Herrſchaft A in der Provinz N .

I und !

der Herrſchaft in der Provinz N .

am 6. Ma, 1807, ; .

Gegenwärtige

Von Seite der Herrfd;aft A .

Hr. N . N . Pfleger.

Hr. N . N . Förſter .

Hr. N . N . Ingenieur .

Hr. N . N . Umtsforeil er als Actuar,

. N . N .



N . N . Gemeinderichter im Dorfe N .

N . N . Geſchworner. -

018 Grenzkundige und Zeugen .

N . N . Beſißer des der Herrſchaft N . dienſtba

rin Bauerngutes N . zu N . folglich fremdherrſchaftlich

sinó unpartheniſch 85 Jahr alt. : : . .

: ' N . » . Beſiger des herrſchaftliden finkenſteini

rchen Bauerngutes N . zu N .

Von Seite der Herrſchaft B.

Hr. N . N .

in N . N . . ; ;

N . N .

1 . f. w .

N . N . Unterthan der Herrſchaft B auf dem

Gute Mro. 5. zu N . insgemein leitner genannt, als : :

Eigenthümer des Gamingwaldes, der bey der Be

grenzung vorkommt. .

i . ( Es verſteht ſich von ſelbſt , daß in dem gleich =

laytenden Protokolle der Herrſchaft B die Nahmen

der dortigen berrſchaftlichen Beanten , und des übri

igen Begrenzungsperſonals vorangerepet werden , wie

den Fremden auch die Ehre der Unterſchrift auf der ': .

rechten Seite gebühret. Treffen drey oder vier Herrë !'.

ſchaften zuſammen , ſo iſt das Nähmliche mit dem zu

beobachten , daß die Unterſchriften der Fremden nach

der Ordnung der Anfangsbuchſtaben der Nahmen det

Herrſchaften folgen .)

Vors



Vortrage

Bermög Waldorộnung vom - - roll vor allem der

· Grund und Boden jedes Landesinſaffen begrenjet ,

und ben ſtreitigen Fällen , wo möglich , gütlich aus:

geglichen werden . Dieſer hohen Verfügung zufolge

haben ſich die Beamten der zwen Herrſchaften N . in

der Provinz N . und in der Provinz N . ſchriftlich ver

abredet, als heute den 6 . Mayemit allen Urkunden

* und Zeugen wohl verſehen und vorbereitet , auf der

Höhe N . ( Berg, Thal, Graben ) zuſammenzutreffen ,

um anſtatt der verfallenen Grenzbäume, Pröcke und

Kreuze ordentliche Grenzſteine und Grenzzeichen zu

reben und zu errichten ,

Zu dieſem Endeward auf

der Höhe des genannten Bers

gesN ., alswohin derSchwarz

bachwald der Herrſchaft A mit

ſeiner äußerſten Spige reicht,

auf der Stätte , wo vorhin

die großeGrenztanne, die vom

Winde geworfen wurde,ſtand,

per ite Grenzſtein gereket,

Dieſer Grenzſtein iſt von den

rogenannten Proleswandel, ro

in der Provinz N . im Gebiete

Der Herrſchaft B fteht , 72

Schrit



Schritte (5 Schritte zu 2 Selaf=

tern gerechnet ) entfernt. Zum

Wahrzeichen ſind Sinter und

Rohlen unterleget worden .

Er Reht ii Schuhe tief in

der Erde, und iſtoberhalb der

gwen Grenzfreuzzeichen aufbe

fondere Verwilligung des Titl.

Hrn . Eigenthümers mit dem

dießherrſchaftlichen Wappen ,

gezieret. Die Freuge find auf

dem vieredigten Grenzſteine

unter einem rechten Winkel

angebracht , wovon das eine

auf der ſchmäleren Seite des

Steines gerade in das Gebiet

der Herrſchaft B weißet , das ' n

andere auf der breiteren Seite

eingehauene aber auf den 2ten

Grenzſtein zeiget.

: Er begrenzetgegenAbendden

dießherrſshaftlichen Schwarz

bachwald, gegen Morgen den

dem Unterthane der Herrſchaft

B N . N ., Beſiger des Bauern

guts Nro. 5. zu N .,insgemein

Leitner genannt, eigenthümlis !

chen Gamingwald .
on !
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Bon dleſent iten Grenzſteia

Me gegen Mitternacht etwas

abwärts iſt nach ga Schritter

per ate Grenzſtein auf Ziegela

trümmern und Koblen fo ges:

reget worden , daß pas eine

Spreuzzeichen gegen den vors

bergehenden Grenzſtein , das

andere gegen das folgende 3te

Grenzzeichen weiſet.

Dieſer Grenzſtein fcheidet

die nähmlichen ebenerwähns.

ten Waldungen . Von da 119

Schritte gegen Mitternacht ,

und Halbabend ein wenig auf

wärts iſt das zte Grenzgeis

chen in einent hervorſtehenden

Felfen eingemeißelt ivorden ,

den man wegen ſeiner Ähns

lichkeitgemeinſchaftlich den Zu

derhut getauft hat. Mit und

Ben dieſem natürlichen Grenze

fteine bört der dem N . N . ges.

hörige Gamingwald auf, und

ſtößt der zur Herrſchaft B

gehörige Hochlieferwald an ,

pießſeits dauert der Schwarz

bachwalo "forţ.

( ES
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. ( Es verſteht fich von felbſt , daß das Grenz

protokoll der Herrſchaft B nicht buchſtäblich, ſondern

nur dem Sinne nach gleid lautend ſeyn könne und

müffe ; fo A. B . kann es in jenem Protokolle nicht

heißen , dießreits dauert der Schwarzbachwald fort,

ſondern es muß geſchrieben werden , jenſeits dauert

der Schwarzbachwald fort. Wie es ſich auch vor

ſelbſt verſteht , daß nicht allein die Grenz - fonderr

auch die Birainungsprotokolle durchaus halbbrüchig

geſchrieben werden ). Von dieſem 3ten Grenzzeichen

fann wegen des fteilen und ſchroffen Felſen , zc, wie

$. 7. der 2. ubhandlung S . 27. .. '

. . .

Protokousfortſeßung am 7.May 1807.

Gegenwärtige.

Eben dieſelben .

.. Mit Ausnahme des Herrn Ingenieurs, der die

geſtrizz nahme ins Reine arbeitet, und auch nicht

merr nöthig ist ; dafür aber erſcheinet der Unterthan

der Berſujaft A zu N . auf dem Gute Nro ., insges

mein Huber ginannt; als Eigenthümer des Gulwal

des , ſo bey ve Beraiaung vorkommt.

:
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Von dem 3žten Grenzſteine, der geſtern gefeget

worden iſt , wird die Wafferfeige des Rückens des

Santlingbergs als fortlaufende Grenze angenommen ,

welche die benden herrſchaftlichen obengenannten Wal

dungen , nähmlich den Schwarzbachwald und Hodi

kieferwald fcheidet. -

Wo fich der Bergrücken , und die Wafferſeige zu

verlieren anfängt , iſt der 34 :e Grenzſtein auf Eiſen :

ſchlacken und Glasſdherben ſo gefeßet worden , daß

das eine Kreuzzeichen gegen den Rücken des Sants

lings , das andere gegen das nächſtfolgende Grenz

mahl weiſet. ; .'

Mit und bey dieſem Grenzmahle geht der

. Schwarzbachwald aus , und fößt der Gulmald des

N . N ., Unterthanes zu der Herrſchaft A zu N . auf

dem Gute , insgemein N . genannt , an.

Und so weiter ,wie in dem betreffenden ange: :.

führten s . deutlid , geſchrieben zu erſehen iſt.

Vollendet im Moosgraben am 8.May 1807.

Unterſchriften der Unterſchriften der

Herrſchaft B
Serrſchaft A

Gegenwärtigen
Gegenwärtigen .. .

Mahmen der beygejoge: Nahmen der 'beygefoge:

men Snaben . men Knaben .

: :



Beſchreibung des Herrſchaftlichen Schwarzbach :

waldes.

-

Der herrſchaftliche Schwarzbachwald ſieht 93

Stund von dem herrſchaftlichen Schloße N . , 4

Stunden von dem Dorfe N . jenſeits der Landſtraſſe

in dem Moosgraben zwiſchen Morgen und Mittag

gegen den Hochkieferwald der Herrſchaft B in der

Provinz N . gelegen .

Er beſteht in mehreren Bergen und Gräben ,

deffen Abdachung ( Gehänge) fich gegen Mitternadio

und Abend ziemlich ſtark 'verflächet. ,

Durch das am 6., 7. und 8. May 1807. auf

genommene Begrenzungsprotokoll , dann durch das

am 9. und 10 . beurkundete Berainungsprotokoll iſt

Felber von allen Seiten rundum begrenget und bei,

rainet , und find deſſen Gring - und Rainzeichen

folgende.

Nun folgt die aus den Protokollen genommene

kurz gefaßte Beſchreibung der Grenz = 'und Rainzeichen

mit der Bemerkung , daß man mit der Beſchreibung

derſelben nicht etwa untén son dem Graben aufwärts

bis in die Höhe, ſondern oben beym iten unverän

derlichen Grenzeichen anfange , und dann erſt die

iainzeichen , wie ſolche vorkommen , bis wieder zum

Iten Grenzzeichen beſchreibe, widrigenfalls, wenn man

mähms
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nähmlich von unten mit der Beſchreibung anfienge,

ſo würde und müßte das ite Grenzzeichen in die

Ordnung eines anderen Nro . 2. B . in das 7te oder

8te Nro. eintreffen , welches nach der Zeit zu vielen

und großen Jerungen Anlaß geben könnte.

(Es ereignet fich leider manchmahl, daß die Zu:

rammentreffung verſchiedener Numern nicht zu ver :

meiden iſt , im welchem Falle die Beſchreibung mit

der größten Deutlichkeit zu verfaffen iſt. )

Dieſer Wald erfreuet ſich der Vorrechte und Reza :

fuaniffe, daß nähmlich :

I ) ein Theil deſſelben , po dem Ödgraben zuſa

get, durch den Hochfieferwald der Herrſchaft B durch

geholzet oder erdgefährtet, dann mittelft Riefen durch

geliefert werden könne.

Dieſes Vorrecht gründer fich auf keine briefliche

Urkunde , ſondern auf die Natur der Lage , und auf

eine von Alters hergebrachte Gepptogenheit.

; 2) Kann und darf alles Holz , was son dena

Schwarzbachwalde dem Ödgraben zuſaget , und durch

den Stieferwald durchgeholzet oder durchgeliefert .

werden darf , auf den Kieferbach der Provinz N . ges .

gen Sicherſtellung der Bau = Wiefen - und Waldgrün:

dé in Scheiten , oder auch in 8ſchuhigen Drillingen

Stohlenholzklößen ) bis N . abgeſchwemmet werden.i



XII

. Zur Sicherſtellung der Gründe muß das Schlach = ' .

tenholz aus dem Hochlieferwalde gegen einen mäßis

gen Stockzins berabfolgét werden , die ſpäterhin auf ; )

dem Kieferbache erbauten Mahl - und Brettermühlen

ſind ohne alle Sicherſtellung lediglich von der Für:

kehrung der Trift anzuſagen , damit ſie ſich ſelbſt

rohüßen können , und muß einzig die länger beſtehende

Gotfriedsmühle geſchüßet, und ſchadlos gehalten wer :

den , nach Maßgabe eines dießfalls eigens errichteten

Bertrags von 17 . April 1769, welcher in der Neben :

lage A beyliegt. ' ;. .

Hingegen haften auf den Schwarzbachwald nach i

ſtehende Servituten :

1) das Holzrecht , vermög welchen die Gemein

depfarrkirche N . zu N . ihr nöthiges Bau -Zeug- und

Dachholz ohne Entgelt eines Stockzinſes gegen Uus

zeichnung zu empfangen hat, laut der ſub B . neben :

liegenden Urkunde vom 3.März 1753. : .

. . . 2 ) Hat ein jeweiliger Pfarrer des Gotteshauſes

n . zu N . 30 Wiener Klafter weiches , und 20 Wie:

ner. Klafter hartes Scheite = Brenn - oder Windhols

gegen Auszeichnung unaufgearbeitet auf dem Stocke

ohne Entgelt eines Stockzinfes alljährlich zu em

pfangen.

i 3) Hat die Landftraffe von N . bis N . alles

Schranken - und Sicherheitsholz benläufig 100 ein

; . ; ; (chu : jischur i
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Schuhige Stämnie alle Jahr unentgeltlich zu em - " .

pfangen .

. 4) Haben darin das Weid - Trift - oder Hu=

thungsrecht nachbenannte Unterthanen aus der Ge

meinde N . als N . N . Herrſchaft N . Unterthanen auf

dem Gute Nro . 7 , insgemein N . genannt, vermög

Kaufbrief vom 25.May 1777. alljährlich vom 25.Man

bis 7 . September unentgeltlich mit Kuhviehe 2 Stück

N . N . x . mit Kuhviehe

. N . N . 26. mit Odſen . . . 6 -

in Kühe . . . 8 =

ii Schafe . . 20

in Schweine . . . 2 -

rammt einer Alpenhütte and Alpenviehfallung , wo:

zu das Hau - und Brennholz unentgeltlich verabfol

get werden muß. I

Da im Waldbereitungs- Tom . Nro. in allem nur

für 9 Stücke Vieh das Weibrecht beſchrieben iſt ,

folglich gegenwärtig um 27 Stücke. mehr getrieben

werden , fo kommt zu unterſuchen , wie der Kaufbrief

um 27 Stücké habe erweitert werden können .

5) Bat die Herrſchaft B das Holzungs - Brin: ,

gungs.- oder Lieferungsrecht eines Theiles des Hoch

kieferwalder , der nähmlich vermög ſeiner Lage nur

hieher bringlich iſt, und ſonſt nirgends ausgebracht

werden kann . . . i

I
I

I
I
I

-
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; Dieſes Hochfieferholz , das durch den Schwarze

' bachwald geholzet , erdgefährtet , oder geriefet werden

kann , und wozu die Niefebäume gegen einen mäßi

gen Stockzins hergegeben werden müſſen , kann auch

5) vermög des zweyten Schwemmt - oder Trieft

i rechtes ( die erſte Schwemme oder Trift hat die Herr :

' fchaft A mit ihrem eigenthümlichen Holze auf dem

Moosbache voraus ) mit einer 5 Klafter hohen , und

9 Klafter langen , mit 6 Wänden verſehenen Klauſe,

deſſen Waſſerthor 31 Schuhe in die Höhe , und 3

Schuhe in die Breite beträgt, gegen Sicherſtellung

der Ufer , und Schadenerſaß an nachbenannte Müh

len und Waſſerleiter in 3 ſchuhigen Sdheiten geſchwem

met , oder geteifet werden , nähmlich der Freymühle

L ' iſt laut des ſub c nebenliegenden Vertrags von

alle Zeitverſäumniß und Beſchädigung zu erſegen .

: 6 ) Maſtrecht beſteht keines .

Das Jagdrecht des Hoch - und Kleinwildes iſt

dem Herrn von Scrumburg vermög Verjährung eigen :

thümlich . ?

Die allgemeine Befugniß der Waſſerbenugung

haben bisher ausgeübt . . .

a ) Die Herrſchaft Ą mit der erfen Schwem : --

mung, oder Triftung alles Holzes ausdem Schwarze

bad ) -und Kiefelwalde ohne jemanden ſicher ſtellen

oder ſchadlos halten zu müffen ,
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. b ) die Serrſchaft B wie stens erwähnet wok

den iſt ,

c ) die Frenmühle mit 3 Läufen , die gegenwäre

tig ein 15 Klafter langes Waſſerfluder , oder Waſs

Per flog hat , der eine Klafter breit , und 2 Schuhe

boch iſt, zum guten Umtriebe aller 3 Näder iſt eine

Waſſerſäule ( Waſſerdicke , Waſſerhöhe , Waſſertiefe )

bon 13 Zoll nöthig ,

d ) N . N . Unterthan der Herrſchaft a auf dem

Gute Nr. insgemein N . , der zur Düngung ſeiner

Wiefe Nr. ſo viel Waſſer aus dem Bache ableitet, als

durch ein 48jölliges länglich quatrirtes Viereck abs

fillefſen kann . Der Einfluß mißt nähmlich 8 Zoll

in die Länge , und 6 Zou in die Höhe.

Es kann außer den obenangeführten 7 Servitus

ten auch noch andere geben , als Fußſteigsgerechtig

keiten , Fuhrmertsgerechtigkeiten , Viehträntsgerechtig

keiten , Viehdurchtriebsgerechtigkeiten ohne Weidrecht

u . d. g.

Der linkſeitige Theil dieſes Waldes iſt , den

Dammersgewerken N . N . zu N . auf einmahlige

Stocräumung nach Inhalt des fub d nebenliegen's

den Kontrakts vom 1, Jäner 1960 . überlaſſen

worden .

Der rechtſeitige Theil fann nach erreichter Schlag

barkeit ebenfalls an einen derley Contrahenten über

laffen werden ,

.
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. Eine derlen umſtändliche Beſchreibung iſt von

allen vorkommenden Waldungen und Gebirgsbächen

vorzunehmen , und mit den fich darauf beziehenden

Urkundenabſchriften zu belegen , wovon den Walds

oder Forſtämtern vidimirte Abſchriften hinauszuges

ben ſind , um ſolche bey Waldgängen mitnehmen ,

und beobachten zu können , ob hier oder dort eine

Änderung, oder eine widerrechtliche Handlung un

ternommen worden rep .



.

E n twurf

allgemeinen Førſtordnungi :





in leitur

É r ft é à h a n d r u it go

Begriff vom Forſtweſen , und von den Forftgereken

oder der Waldordnung:

' $. 1. . .

Erklärung des Wortes Waldorbăung ,

W aldordnung beißt die Vorſchrift , oder Sammie : '

lung der Gefeße für und zur Erhaltung des gegen :

wärtigen Holzſtandes ', diefen gegenwärtigen Holz- )

ſtand auf die bem Štaatè vortheilhafteſten Arten zu

Nußen zu bringent, und zu verwenden , und für den

Nachwuchs, und für die Pflege der Waldungen werta

thätig zu ſorgen , welche wohlthätige und erſprießliche

aber außer dem Landesfürſten vermog des

1 a . Hoc

.



Hoheitsrechtes über alle Waldungen Miemand ge

ben kann.

: $. 2.

Erklärung des landesfürſtlichen Bohetsrechten

über alle Waldungen , oder des eigentlichen

oberſten Forſtregals.

über und auf alle Waldungen , fie mögen eigen

thümlich angehören , wem ſie wollen , beſteht und

haftet das landesfürſtliche Hoheitsrecht als oberſtes

Forſtregale , vermog welchen Rechtes der Landesherr

befugt iſt durch Gereke vorzuſchreiben , wie die beſte

benden Waldungen am vortheilhafteſten zum Nußen

des Staates verwendet , und wie ihre Erhaltung

und Nachwuchs gehandhabet und befördert wer :

• den ſolle.

• Der Millionär kann zwar die ihm eigenen Mil

lionen verſchwenden , wenn ihn nicht ſtaatsfluge Ge

fete für reine Angehörigen verpflichten ; aber der

Waldeigenthümer kann und darf reine Waldungen

nichr anzünden und verbrennen , oder auf eine andere

, dem Gemeinweſen nachtheilige Art verwenden , weil

eben das Gemeinweſen hiedurch und darunter leiden

würde, aus welchem Grunde der Landesfürſt nicht

nur befugt und berechtiget, ſondern fogar verpflichtet

ift , ſolche Gefeße in Betreff des Forſtweſens heraus



ju geben , die das Wohldes Staates nicht allein bes

zielen , ſondern durch ſtandhafte Darobhaltung auch

bewirken zu könßen im Stande find.

. Aus Vorſtehendem erhellet ganz klar , daß unter

der geſchehenen Aufhebung der in Steyermark beſtans

denen Holz - und Sohlmiömung keineswegs die Auf

hebung oder Versichtleiſtung des landesherrlichen Ho

beitsrechtes , oder des eigentlichen oberſten Forſtre

gals mitverſtanden oder begriffen geweſen reny, fons

dern , daß ſolches noch iſt und in Zukunft in voller

Kraft und Wirkung beſtehe.

In wie fern das Wälderhoheitsrecht auf das

· Waldeigentkumsrecht wirke.

Bu Folge der im vorgehenden s. gemachten Er:

klärung des landesfürſtlichen Hoheitsrechtes wird das

Eigenthumsrecht über eine oder mehrere Waldungen,

es mag auf was immer für eine der nachſtehenden

6 rechtserweislichen Arten erlanget worden ſeyn ,

feineswegs benommen oder beeinträchtiget , ſondern

Kur die Verwendung und Zunußbringungsart der der

mahls ſchlagbaren Waldungen zum Wohle des Ei

genthümers und des Gemeinweſens , dann die Erhals

tung der in Nachwuchſe begriffenen , und die Fort

pflanzung und Pflegung derſelben beftimmt und feft



6 ini .

. '

gereget , Neil , wie aus der Erfahrung tauſendfältig

erwieſen werden kann , in dieſem Fache der Dfongs

mie die meiſten Landesinfaffen nicht nur das Beßte

des Landes , ſondern ſogar ihre eigenen , und zwar

pie weſentlichſten Vortheile mißkennen , und daher fiche

felbſt, und auch dem Staate ſchaden . dk

Um dieſem Schaden , der um , ſo empfindlicher

wird , je länger er fortdauert , gegenwärtig , da es

noch an der Zeit ift , für iſt , und für die Zukunft

größtentheils vorzubeugen , wo nicht ganz abzuhelfena

ift gegenwärtiger Entwurf einer Waldordnung , der

die wenigen alten für die dermahligen Zeitumſtånde

Hoch anwendbaren Gerege alle, nebſt vielen weſentlia

chent nothwendigen neuen Vorfdhlägen in gehöriger

Ordnung enthält , herausgegeben worden , als es

fpåterhin , wenn in mehreren Gegenden wirklicher '

Holzmangel eingeriffen haben würde ,, es eine Unmögs

lichkeit wäre , in weniger als 70 bis so Jahren das

übel nebſt allen reinen Følger zu verhüten oder zu

Beben . : . : is . ;

i

S. 4.

Huf welche Arten das Eigenthumsrecht über

Waldungen erlanget werden kann. . . . i

1 . Das Eigenthumsrecht über Waldungen faux

rechtskräftig durch eine der 6 Arten erworben wera.

Den , als :



i ) durch Stauf . ' .

' 2 ) durch Tauſch ,

: . 3 ) durch Schenkung ,

4) durch Erbſchaft , in

5) durch Vermächtnik . .

6 ) durch Verjährung.. .

Da es die Abſicht des Monarchen iſt , fedes

Land in einem gleich nachhaltigen Ertrage zu erhalten ,

und den Erwerbsfleiß der Provinzen nach Thunlich

Seit zu vermehren , und zu erhöhen , wo diefes aber

purchaus nicht möglich iſt , wenigſtens den dermahls

durch Betriebſamkeit erworbenen Wohlſtand zu hand. . .

haben , und vor Abnahme zu fchüßen , wäre an die

betreffenden Stellen ohnmaßgebigft in Rückſicht des :

Forſtweſens zu verordnen , .. . ,

1) auf die Berichtigung und Erhaltung der Lan : :

desgrenzeichen , wie auf die Berainung der Wald:

gruodfläche forgfältigſten Bedacht zu nehmen , und die

diefes. Geſchäft hinderenden Streitigkeiten entweder

durch den Weg der Ausgleichung, oder durch rechtlis

che Erkenntniß in den kürzeſten Zeitraumen beylegen

und abthun zu laffen , dann förforge zu treffen , daß

die Waldgrenz = und Rainzeichen ſtandhaft in. - und

hergehalten werden ; um

2) den gleich nachhaltigen Ertrag, der Provinzen

fichern zu können , iſt eine Überſicht des geſammten

in den Provinzen vorhandenen Waldſtandes , gleicha

wie



wie des jährlichen Holzbedarfes von allen Städten ,

Märkten , Dörfern", fabriken , und alten übrigen

fandesinfaſen nöthig , welche dießfälligen Ausweiſe

fich die betreffenden Stellen vorlegen zu laſſen haben

würden .

3 ) Die Reſultate dieſer Ausweife werden an

Kanden geben , in welchen Gegenden mehr oder wes

niger Holz komſumirende Fabriken zu errichten begün

ftige, und in welchen Gegenden die bereits beſtehen :

den aufgelaffen und überſeßet werden müſſen , oder

too ein zur Urbarmachung gut geeigneter Waldgrund

in jeder Räd ficht überflüffig ren , und zum Vortheile

des Staates , und des Eigenthümers urbar gemacht

werden könne, nach Maßgabe der nachſtehenden ſta :

tiſtiſchen Grundlage der höheren Finanz - und Poli

genwiſſenſchaft.

I. Die Preiſe des für das Publikum nöthigen

Holzes rollen in jeder Ortſchaft in Verhältniß mit

ben übrigen Preiſen der nothwendigſten Bedürfniſſe

ſtehen , und wenn dem ungewöhnlichen Steigen der

Holzpreiſe nicht durch Steinkohlenbau , oder auf eine

andere einem dritten unſchädliche Art abzuhelfen mög:

lich iſt, ſo wären beträchtlich viel Holz oder Kohlen

conſumrende, in Ort ſelbſt befindliche , oder umlie:

gende Fabrifaturen und Kammerwerke auf Koſten der

Genfinde , des Marktes oder der Stadt dahin zu

ter :



:

s verlegen , wo bisher ohnebieß wenig , oder gar kein

ubfaß des vorhandenen Holzes war.

Doch rou den betreffenden Fabrikanten oder Ge

werken fren ſtehen , Meel vorzufd,lagen , und Aus

wege zu zeigen , wie, und auf was andere Art dem

Steigen des Hotzpreiſes vorgebeuget, oder ſolcher ſos

gar herabgeregetwerden könne ; und nur dann , wenn

weder von den betreffenden Stellen , noch von den bez

troffenen Parthenen ein anderer U :sweg , oder ein

anderes Abhilfsmittel aufgefunden werden kann , iſt

auf die überſegung einzurathen und anzutragen . '

Da es aber Ortſchaften gibt , die ihr Aufkoms

men lediglich dem Daſeyn ol Berg - und Hammer

werke zu verdanken haben , und die , wenn die Werke

ihrer Erhaltung aufgeopfert wurden , in Ermanglung

jedes anderen Gerperbzweiges nach wenigen Jahren

von felbften in Verfal gerathen würden , und zur. -

Contribution unfahig werden müßten : ro muß ima

mer derjenige Theil vorzugsweiſe gehandhabet und

unterſtüßet werden , der dem Ganzen gemeinnüki:

ger iſt , und dem Staate mehr Vortheile vers

fchaffet.

. II. Nach dem Bolzbedarfe Des Publikums der

Stadte, oder größeren Ortſchaften iſt für die Er

forderniß betrachtlicher Berg - und Schmelzwerte for

geſtaltig fürzuſorgen , daß die Eigenthümer diefe ihre

Berg - und Schmetzwerke bermig Holz - und Rohls

preiſe
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preife'wenigſtens mit einem Gervinne von 8 bis 10

Prozent betreiben können . : . . .1. i . . . ?

Sollten aber Berg - und Schmelzwerte:wegen

Holz- und Rohlmangel -außer Umtriebe gefeßet und

aufgelaſſen werden müſſen , und ſolite wieder auf

keine andere Art abzuhelfen möglich ſeyn , fo mäffen

i mehrere , oder alle wichitliegende Fabrikaturen entwez

der von den Berg - und Schmelzwerken um einen bil

ligen Preis , der fich durch einen rojahrigen Auszug

des reinen Ertrags von 10 Prozent ins Kapital ge

rchlagen findet , angekauft und eingeſtellet , oder auf

ihre Koſten in einz Holzreichere Gegend überreget

werden .

III. Es iſt dem Staate ſchädlich , wenn die ros

hen , oder nur zum Theile ausgearbeiteten Producte.

in das Ausland verkaufet , dort in feinere Werkzeuge

oder Hausbedürfniſſe umgearbeitet , und mit so, ioo .

bis: 200 Prozent Verluft wieder eingeführet werden .

Um diefen Verluſt zu vermeiden ſind die feltenen.Ma

nufacturen , als Stahl - Meffing - und Blechfabrikenty.

Kupfer - Zeug - Pfannen = Sägeſchmiede u . d . g . , die

die Bedürfniſſe des Landes liefern , vorzugsweiſe von

den übrigen gewöhnlichen Eiſenmanufacturen aufrecht

ju erhalten , und zu begónftigen ; denn je feiner die.

roben Producte im fande ausgearbeitet werden , deſto

müflicher iſt es fürden Staat. : .



' IV . Wenn es ro weit gekommen iſt , daß eine

Eiſenfabrik wegen Holz - und Kohlmangel aufgelar

fen , oder mehrere Einwohner eines Ortes überſiedelt

werden ſollten , wäre zur Aushilfe zu erlauben , daß

pon den Werken ein , oder nach Umſtanden auch mehs

rere folche Bauerngüter zum Waldanivuchre unter

folgenden Bedingungen aufgekauft werden důrfrena

die in hohen Gebirgen , oder in ſo unfruchtbaren

. : wüften Gegenden gelagert ſind , alwo ſie mit ihrer

Birthſchaft ohnehin nicht vor fich kommen , und ihre

- Steuern und Gaben nicht entrichten können , daß !

a ) für immer ein verbeuratheter Mann auf dem

von dem Werke angekauften Bauerngute anſtatt ,

des Rückenbeſigers , damit die Population nicht

darunter leide, unterhalten werde ;

b ) daß die dieſes Bauerngut treffende Vorſpannt,

Körner - und Heuftellung in Natura geleiſtet

würde ;

€) daß alle Steuern und Gaben nach einem Durch

fchnitte von den legten 10 Jahren zu Gelde ree

. . ? !uiret würden . Da es aber . . . :

. V . nicht unbekannt iſt , daß in einigen Gegens

per der Provinzen fehr weitläufige und ungeheure

Waldungen zum größten Schaden des Staates und

des Eigenthümers ohne alle Nüfung der Verfalle

und Verderben áberlaffen werden',während in andere

. Gegenden unſchlagbare imo fogar halbgewachſene

1 . Wal:
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kaldungen niedergehauen , und zu eber ſo großem

Nachtheile des Staates verkohlet werden , ſo mußte

man fich vorzöglichfi angelegen feyn laſſen , Mittel

und Wege ausfindig zu machen , wie derley alte

überſtandige (überreife ) Waldungen zum Nußen

des Staates und des Eigenthümers verwendet wer :

den könnten , undwåren , ſo lang fich derley Waldun

gen ohne Beſtimmung vorfinden , kein Bittgeſuch um

Errichtung einer neuen Groß - oder Sileineifenmanu :

factur abſchlägig zu verbeſcheiden , ſondern auf derlen

Waldungen mit beſonderer Vorgunſt anzuweiſen , wo

feinem altberechtigten Gewerken in Rückſicht des Holz:

oder Rohlbedarfes ein Schaden oder Nachtheil zu ge

ben kann .

Hingegen roll den Eigenthümern ſolcher Waldun

gen , die bisher keine Beſtimmung haben , keineswegs

erlaubet oder geſtattet werden , derlen Waldungen in

großem oder kleinem auszureuten und zu vertilgen ,

noch auf Abſtockung oder Verfohlung in eine angren : ::

zende Provinz ohne ausdrückliche Erlaubniß und Bes

willigung der betreffenden Stellen zu überlaſſen , weil

Hochfelbe außerdein nicht in Stande ſeyn könnten ,

für die Erforderniffe der im Rande befindlichen Ge:

meinden und Fabrikaturen zu ſorgen , weßwegen auch

alle einzelne Scheite - oder Kohlverführungen und Verz

fauf in angrenzende Provinzen ohne beſondere Bez

willigung ſtrengſtens zu verbiethen und zu beſtrafen ,

; die

. . .
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die Bewilligungen aber biezu ohne Einbernehmung

der betreffenden Gemeinden und Fabrikaturen entwes

der gar nicht, oder nur mit den nöthigen Beſchrán .

kungen zu ertheilen waren . Eben ro weſentlich und

widhtig iſt

VI. die Fürſorge , daß alle Waldgrundeigentho: -

. mer in Ruckficht der Forſteinkünfte und des Holz=

. verbrauches in einen gleich nachhaltigen Ertrag vers

repet , und daben gehandhabet werden , woraus fols

get , daß weder von Herrſchaften und Frengütern ,

noch Unterthanen andere Waldungen auf Stodráu :

mụng verkaufet werden , als die zur Zeit des abzus

ſchlieffenden Kaufes wirklich ſchlagbar ſind , alle an:

dere ohne Vorwiſſen der hohen Regierungen geſcheher

nen Waldkäufe waren für ungeſchehen , und nichtig zu

erklären , außer es wäre der hiefür gelöſte Betrag in

einem öffentlichen Fonde, oder ſonſtigen Sicherheit auf

das Gut lautend , von welchem der Wald hindann

verkaufet worden iſt , auf die erforderliche Zeit unauf

kündbar angeléget worden .

Als z. B . das Frengut Neuheim wollte 1000 Joch

Waldung verkaufen , die erſt nach 20 Jahren ſchlag

& bar iſt. Das auf einem Joche ſtehende Holz wäre zu

30 fl. behandelt , macht 30000 fl. Werden nun dieſe

30000 fl. in öffentlichem Fonde, oder auf den erſten

Saß einer größeren Realitat durch 20 Jahre unaufs

tündbar angeleget, ſo können und dürfen die 1oco Joch

. Der :
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dermahls noch nicht ſchlagbaren Walbungen unter

Beobachtung nachſtehender mehrerer dießfalligen Vors

fchriften auf einmahlige Stockräumung bindangegebent

werden , wenn Käufer und Verkäufer mittelſt Pers.

trages feſtgereket haben , welcher Theil den Schaden

einar Waldbrunft oder Waldſeuche, die ſich binnen

den 20 Jahren ergeben könnte , ju leiden habe.

VII. Ringen und dürfen Waldverkäufe fammt

Gruns und Boden 'nur unter folgenden Bedingungen

zugegeben werden ; a ) wenn der Wald zur eigenen

Hausnothdurft , oder zur Nothdurft einer nahe lies

genden Gemeinde , als Feuer - und Waſſerhoiſchachen

(Aushilf - oder Nothholz nach einem erlittenen Feuera,

oder Waſſerſchaden ) ganz unnothwendig und übrig

ift ; b ) daß ein gegen die übrigen nicht verkauft were

denden Waldungen verhältniſmäßiger Betrag an Do

minifal - oder Ruſtikalcontributionale abgeſchrieben

werde.

VII. Können und dürfen Waldungen auf eitt :

m : lige Stockräumung , das iſt , ohne Grund und

Bo-en nur unter vorher erwähnten und nachſtehen :

den Bedingungen verkaufet werden ; a ) muß die

Waldung zum Guts = oder Gemeindebeſtande , das

iſt , zur Şausnothdurft nicht erforderlich , ſondern

entbehrlich reyn; b ) muß ſolche ſchlagbar , das iſt ,

ausgewachſen ſeyn , oder der Kaufſchilling muß auf

die noch abgängigen Jahre unauffündbar 'angeleget

; wers
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Hoerden ; oder c) wenigſtens ein Viertel des hindan

fugebenden Waldes ſo ausgewachen und fihlagbar

rern , daß die übrigen dren Viertel des herzuwachſene

den Baldes während der Abtreibung des ausgewachs

Tenen Waldes thre vollkommene Schlagbarkeit erreis

chen könn :n ; d ) darf der Stockzins für den ganzen

Wald nicht auf einmahl , ſondern es müſſen die jahr

lich abgeſtockt werdenden Kelafter für einen auf die

nachfolgenden 3 , 5 , oder höchſtens 10 Jahre feftge:

Teşten Preis bezahlet werden , oder es muß der ein

für allemahl behandelte Stauffchilling wiederum in

öffentlichem Fonde, oder auch einer anderen fremden

Realität mit der Beſchränkung auf den erſten Sak

angeleget werden , daß von dem Kapitale jährlich

nicht mehr erhoben werde, als über Abſchlag des Ja

terefie jährlich mehr Holz gefallet 'worben iſt. 3 . B .

Der auf einmahlige Stocräumung hindanzugebende

Wald halte 12000 Wiener Splafter , wovon eine

Klafter zu 30 kr., folglich der ganze Waldmit 6000 fl.

bezahlet worden wäre ; vermög des Kontraktes und

Holznachwuchſes , indem von felbem nur i dermahl

Fohlagbar ſind , dürften , um Zeit zu gerinnen , daß

das noch übrige fauswachſen , und ſchlagbar werz.

den könne , jährlich nicht mehr als 700 Wiener Klafter

geſchlagen werden , von welchen der Stockzins 350 fl.

ausmachte. Da das Intereſſe von 6000 fl. gu 5 Pro

gent aber nur 300 ft; beträgt , fo find die 300 fl.

1 9na .
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Intereſſe und so ffi vom Kapitale zur Erhebung zu

bewilligen .

Die nähmliche Vorſichtsmaßregel findet auch

Statt, wenn eine unſchlagbare Waldung verkauft,

und das Kapital angeleget worden iſt. . ,

e) Alle 3 , 5 , oder längſtens alle 10 Fahre rol

Der Klafterpreis von dieſer auf einmahlige Stocrău:

mung hindangegebenen Waldung nach den damahls

beſtehenden Kurrentpreiſen feſtgefeget werden .

f ) Bau - Säge - und Zeugholz ſowohl zum eiger

nen Bedarfe , als zur Nothdurft der Unterthanen roll

vorbehalten , und die Anzahl derley ' Stamme benläué

fig beſtimmet werden.

g) Son der Kontrakt mit Rückricht der auf dem

Walde haftenden Vorrechte und Servituten abgeſchlor

ſen , und die für den Kontrahenten zu wiſſen nöthigen

Punkte eingeſchaltet werderi.

Endlich rou

h ). im Kontrakte ausdrücklich enthalten fenni ,

wer den Schaden , der durch eine Waldfeuche oper

Waldbrunft verurſachet worden ware, zu vergüten , und

ob der Käufer ſolchen gang, oder zum wievielſter

Theile zu tragen habe. ,

4) Ware dafür zu ſorgen , daß die beſtehenden

Forſt- und Waldgrundflächen nach der ſpåter folgen

den Regeln und Grundlagen behandelt würden , und

pju dieſem Ende für jeden Kreis außer dem Kreisober

. .. for

;



förſter und Commiffär mit einem Gehalte von 900 fl.,

mit einem Pferdpauſchale pr. 300 fl., und 3 ft. Digs

ten noch fünf , oder , wenn der Kreis beſonders groß

iſt, und aus beträchtlichen Förften beſteht , fechs

Förſter mit 300 bis 600 ft. Gehalte, 100 ft. Pferde

pauſchale , und i ft. 30 kr. Diäten gegen die Ber:

bindlichkeit , daß ſowohl die Streisober = als die Die

firictsförſter einen zu Strappagen tüchtigen Practican : ' .

ten , der die Phyfit abſolviret hat, balten , vorzu :

Tchlagen , und zur allerhöchſten Begnehmigung vorzu :

legen :

Jeder Privat;der 3000 Joch Waldgrundfläche ei

genthümlich befißet , wäre zu verhalten , einen holz

und ſaatgerechten Waldheger ; Jäger oder Förſter ju

unterhalten , der ſo viel Fähigkeit hat , daß er den

gegenwärtigen Waldordnungs - Entwurf zu verſtehen

im Stande iſt , und das Nothwendigſte auffdreis

ben kann.

Wer 6000 Joch befißet , hätte 2 derley Förſier

zu halten u : P..no.

5) Wären für den Ober - oder Kreis - und Die

ftrictsförſter genaue nach dem Sinne des gegenwärti

gen Waldordnungs- Entrourfes verfaßte Inſtructionen

auszufertigen, und ſolche Einleitungen zu , treffen , daß

felbft aus den verurſacht werdenden Waldſchaden ,

Nugen für das allgemeine Beßte gezogen und ders '.

ſchaffet werbe , das ift, daß nicht die dem Waldftan :

er
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de, oder der Waldgrundfläche einen Schadent seruts

fachenden Parthenen geſtrafeti, ſondern , daß dér

Nothwendigkeit ſtrafen zu müſſen durch die Gegen - y

wart , und durch zweckmäßiges Einwirken der ange:

ſtellten Kreis - und Diſtrictsförffer vorgebeuget , und

folche ſo viel als möglich vermieden werde, zu wela

dem Ende ſogar aufmunternde Belohnungen aller Art

zu verwilligen , und wozu beſonders alle eingehende

Strafgelder zu verwenden waren ; dann daß die .

Strafen ſelbſt ro geſtaltig bemeffen , eingeleitet und

fürgekehret werden , daß dem Staate daraus nicht

ein noch größerer Schaden und Nachtheil zugehe, wie

vor Jahren leider geſchehen iſt , indem die fogenanna,

ten Waldercedenten ( Waldſchadenverurſacher ) 4 , 5

und 6 Tage verreiſen , und Zeit und Geld unnut

verwenden mußten , ehe fie geſtraft wurden , und

wenn ihnen auch die Hin - und Rückgänge, dann die

Geldverzehrungen zum Theile als Strafe angerechnet .

wurden , ſo war die andere Strafe, zu der ſie mancha

mahl noch verurtheilet worden ſind , ohne Endzweck

und Nußen für den Stadt, und die verlornen Ar

beitstage eben ſo viele Nachtheile für denſelben , forts

dern der Waldſtand aus den Strafen , oder vielmehr

durch die Strafarbeiten Vortheil und Nußen habe. '

Außer den Verlegungen der Grenz - und Rains

bäume, und Holzdiebſtählen , für welche die Strafen

ci in der peinlichen und Civilgerichtsordnung enthal

. i ten
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ten und vorgeſchrieben ſind, dann außer den in der

ſchiedenen Sen . vorgeſchlagenen Strafen , dürften keine

anderen Strafen , als den dem Waldreſen verurſach

ten Schaden demſelben doppelt , fünf = zehn - und

- mehrfach zu erſeken , Statt haben , wie folches alles !

aus der am Ende bergerückten Straftabelle deutlich

ju erſehen iſt:

:: Zweyte Abhandlung.

Von Begrenz - und Berainung der Waldungen. '

Zum Nußen und Vortheile der Waldgrundeigene

thümer iſt vorzüglich die Begrenz - ober :

Berainung der Waldungen nothwendig. ?

Aus aligemeiner Erfahrung iſt bekannt , daß die

meiſten Waldungen und Alpen entweder gar nicht ,

oder nur ſchlecht , und höchſt unregelmäßig begrenzet

und berainet ſind . *)

*) Die Ausdrůde begrenzen und berainen find keinego

wegs zu verwechſeln , indem erſterer die Beritis

gung desjenigen Eigenthums, fo an eine benade

barte erbländiſche Provinz anſtoßt, legterer die Bea

richtigung des oon inlandiſden Stachbarn unigebes

nen Eigenthums bezeichnet. :



Es iſt für den Waldgrandeigenthümer , oder Al

peninhaber höchſt nachtheilig die Grenzen und Berainun

gen fernershin ro unberichtigt zu laſſen , und kann eine

ſolche Fahrläffigkeit , wodurch manches Dominium ,

odet anderes Gut mehrere hundert Joche bereits ver

Toren har, künftig in einein wohlgeordneten Staate

zum Nußen und Vortheile der Grundeigenthümer

nicht mehr geſtattet werden , ſondern wäre nothwen :

dig zu verordnen , daß alle Waldungen , Alpen und

Suthweiden , fie mögen eigenthümlich angehören , wem

fie wollen , ſogleich , und vor allen übrigen Gerdyafs :

ten begrenzet und berainet werden ſollen .

S . 2 .

Pie es mit ſtreitigen Waldungen , Alpen und

· Ruthungen zu halten fer .

.

: 14 .

Da in ſehr vielen Gegenden das Eigenthumsa

recht über ganze Waldungen , oder Theile derſelben ,

als Alpen und Huthweiden von zwenen oder mehs

reren Parthenen in Anſpruch ſteht, folglich unent

fchiedeni ift: ro ſollen die dießfälligen Streitigkeiten

'durch den Weg einer gåtlichen übereinkunft beygele:

get , oder wenn keine Ausgleichung möglich iſt, durch

den Weg . Rechtens mit dem gehörigen Ernſte und

Nachdrucke betrieben , und beendiget werden . Weß

wegen auch alle , derley Streitigkeiten im Kürzeſten
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" O

Zeitraume po geftaltig,zur 'rechtlichen Erkenntniß zu

bringen wären , daß , wenn ein dießfalls an Dre

und Stelle abgeſchickter Commiſſär nicht alle Umſtände

erhebt , die zur gründlichen Entſcheidung erforderlich

find , oder ſolche gu wenig ordentlich und deutlich

auseinander reßet , er alle dießfälligen Commiſſions :

föften aus Eigenem zu tragen habe. i

Wenn hingegen die Kolagen aus ganz ungegrán

deten Ausſagen und Äußerungen , oder aus eigenfin

niger Hartnäckigkeit , oder wohl gar aus offenbarer

Bosheit entſtanden ſind, die durch den gütlichen Weg. .

der Ausgleichung hätten abgethan werden können , ';

und vor der Einſchreitung der Commiſſion nicht ab

gethan worden ſind , ſo wäre der betreffende Waldei

genthümer oder deſſen Beamter nad) Geſtalt der Um - . .

ſtände mitRegreß an die Schuld tragende Parthen zu

einem zwey : bis dreyfachen Erfaße der Commiſſions

unföſten zu verhalten , wovon die Hälfte dem erör

terenden Commiffär, die andere Hälfte an die betref:

fende Direction zu erlegen wäre.

Weil die Beendigung derley Prozeſſe aber meh

rere Zeit zur Entſcheidung erfordert , ro wäre dieſelbe

nicht abzuwarten , ſondern mit der Begrenz -und Bes

rainung der übrigen Waldungen mit Auslaffung der

ftreitigen Theile ohne Verſchub anzufangen , und bis

jur Pollendung fortzufahren .

i



Anführung aller Fälle , ſo bey Begrenzen oder

Berainen vorkommen .

Ben einer Begrenz- oder Berainung möglich vor=

kommende Fälle gibt es folgende 9 . ,

Entweder find die Waldungen , Alpen oder

Huthweiden

A ) gegen Herrſchaften oder Unterthanen eines andes

'ren Erblandés zu Begrenzen oder

B ) gegen im Lande befindliche Herrſchaften zu bez

rainen , oder

C ) gegen Unterthanen , und zwar

į 1) gegen eigene Unterthanen , .

2) gegen fremde herrſchaftliche unterthanen , oder

D ) ein Theil des nahmlichen Waldes gegen einen

Abſtockungscontrahenten , oder zeitweiligen Nuß

nießer ,

E ) mehrere Contrahenten oder Nugnießeč, in dem

nahmlichen Walde von einander , oder

F ) Unterthanen mit ihrem eigenthümlichen Walde,

auch anderen an Waldungen anſtoſſenden Gründen

von einander zu rainen oder

G ) Gemeindewald, oder Gemeindehuthungsrechte zu

theilen , oder

H ) Unterthanen und Contrahenten, dann Nugnießer

von einander zu rainen , oder endlich



D) die uneigentliche Kainung , das ift, die Vermars

kung der Stock - und Maumrechte zu erhalten .

Wie ſich bei Begrenz - und Berainungen zu vers

Kalten fen , wenn gar keine, oder nur uns

deutliche IIrkunden vorhanden ſind.

Wenn gar keine, oder nur undeutliche Urkunden.

vorhanden fino, ro haben die Begrenz - oder Berai

nungen entweder nach den Ausſagen, der dieſerwegen

-in beſonderen Eid genommenen Männer, oder nach der

Verjährung... oder nach dem gegenwärtigen Beſite zu

geſchehen . : " i in . . ,

Am ficherften , und am beſtent wird amtiret ,

wenn man fich ernſtlich bemühet , alle dren Beweiſe

zu vereinigen , und nach derſelben Maßgabe zu bes

grenzen , oder zu berainen . M e i e

Iſt es, unmöglich alle dren Beweife zu vereini

gen , weil es öfters geſchieht , daß fie in Widerſpru

che ſtehen ', ſo ift fich zu bemühen , wenigſtens zwen

derfelben zu vereinbaren , und nach ihrem Ausſchlage

zu arbeiten . Iſt aber auch die Vereinbarung gwener

Berreiſe unthunlich , ſo muß nach dem Rechte , das

ein einziger Beweis an Handen gibt , begrenzet und

berainet werden :



Es perfteht fich von ſelbſt , daß, wenn ur:

tunden vorhanden ſind,nach dieſen begrenzet oder berai:

netwerden müſſe ; außer es würden eben dieſe Urkunden

durch die Verjährung des gegenwärtigen Beſiges, oder

durch die Ausſagen beeideter Zeugen widerſprochen ,

in welchem Falle die Erkenntniß der gehörigen Be:

hörde zu unterziehek iſt.

S. 5:. : . ; . , ; .

Maßregeln Ben Begrenzungen gegen Waldeigens

thümer eines benachbarten Erblandes .

Ad A . If etforderlich dieGrundherren vorzula:

den", die mit ihren Waldungen , Alpen , oder Huth

meiden unmittelbar felbft, oder nur mittelbar durch

die Waldgründe, oder auch andere Gründe ihrer Un: "

terthanen anſtoffen , damit ſie dieſe ihre Unterthanen ,

die ebenfalls zu erſcheinen haben , nöthigen Falls vers

treten können .

Sodann werden nach gepflogener ſchriftlicher oder

mündlicher Verabredung eigens gehauene dren : oder

viereckigte 21 bis 3 Schuh lange, 8 bis 9 309 breite ,

und 5 bis 6 Zoll , dicke obengerundete , und auf den

zwen entgegengeſegten Seiten mit zwey eingehauenen ,

Kreuzzeichen verſehene Grenz- oder Mahlſteine beyläu

fig alle hundert , oder zwey hundert Schritte weit

son einander , und wo es der Grund und Boden er

laur



laubet, 1 oder 11 Schuh tief in die Erbe, die unten

zum Wahrzeichen mit Kohlen , Eiſenſchlacken , Sin

ter, Glasſcherben , oder Ziegeltrămmernebedecketwor: .

den iſt , eingeſeget , welcher mit Kreuzen verfehene, . .

eingefeßte , und ordentlich beſchriebeneStein ein fünfts

- Lidhjes Grenz- oder Mahlzeichen genennt wird.

: : Es iſt nicht unumgänglich nothwendig , aber

febr vortheilhaft , wenn jeder Grenzſtein eineSpanne : : :

unter dem Grenzfreuzzeichen auf einer Seite , mo

fein derley Zeichen angebracht iſt , die mit deutſchen !

Ziffern eingehauene Zahl enthalte , welche anzeiget, "

der wie vielte Grenzſtein ſelber ren , als z. B . 3. i

15. 21.

In Gegenden , wo wegen platten und hervor= '

Rehenden Felſengrundes keine Grenzſteine gereget wer

den können , werden die Grenzkreuzzeichen in den Fel

fen , jedoch ro geſtaltig eingehauen , daß das eine

Kreuzzeichen gegen das vorhergehende , das andere

Kreuzzeichen gegen das folgende Grenz - oder Mahl

zeichen weifet, welche Vorſicht auch bey der Ein

retung der Grenzſteine, und bey Schlagung der

Rainkreuze ima Baume genau ſo geſtaltig beobachtet

werden muß , daß immer ein Kreuzzeichen auf das

andere in der geradeften finie weifet , um die Grengs

oder Mainzeichen deſto leichter auffinden zu können.
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Fernere Begrenzungsmaßregelt.

Wie der erſte Grenzſtein gefeget , oder nach Bez

fchaffenheit des Grundes und Bodens in den Felſen ,

eingemeißelt worden iſt , wird ſolches Verfahren ge

nau nach dem fpåter folgenden Formulare No. 1. in

das Grenz - und Nainungsprotokoll eingetragen , und

mit Einſeßung oder Einmeißlung des 2ten 3ten sten

Grenzzeichens", und derfelben Einfchreibung fortges .

fahren , welches Protokoll nach geendigtem Geſchäfte

von allen Anweſenden deutlich zu unterſchreiben iſt. ,

i Es iſt nothwendig und gut , daß zu derley Ams " :

tirungsgeſchäfren mehrere 12 bis 17 jährige Knaben ,

die dieſer Gegend am nächſten wohnen , mitgenommen

werden , aber es iſt unartig relbe wie bisher mit eis

Dem Backenſtreiche zur Aufmerkſamkeit zu bewegen ,

ſondern man ſuchet ihre Aufmerkſamkeit und Einprä- '

gung in das Gedächtniß auf andere ſchicklichere Arten :

zu erregen . Als z. B . Man lege auf den Grenzſtein

ein lichtes Stück Geld , und entferne die gleich großen

Sinaben auf hundert oder mehrere Schritte mit der

Äußerung, daß derjenige, der juerft zu dem Greng:

- fteine kommt, das Stück Geld nehmen könne, oder

daß es demjenigen angehöre', der die Nahmen der

böchſten und vorzüglich ſten Gebirge;die man von dort:

aus ſieht , nachdem ſelbe deutlich und laut vorgefa :

. get



get worden find , nach einer Viætelſtund am vers

nehmlichſten nachzuſprechen weiß , u . d. g. ' .

Die Knaben werden Männer , und wiſſen ſich im

Greiſesalter der Stelle , wo das Grenzzeichen anges

bracht ward , wenn ſolches durch Argliſt , Krieg oder

Erdbeben weggekommen , oder verſchüttet worden

wäre , noch deutlichſt zu erinnern , und ihre beſchwora

nen Ausſagen müſſen am ofteſten in Ermanglung jes

des anderen Kennzeichens einzig und allein die wichs

tigſten Streitigkeiten auseinander feßen helfen , und

zur Schlichtung derſelben beytragen .

" $. 7 . :

Auch natürliche Grenzzeichen fönnen und foller

angenommen werden .

Ferners find ben Begrenzungen ſowohl, als auch

ben Berainungen , wenn es die Umſtände erlauben ,

die höchſten Bergrücken , das heißt , nach der Waſſers

oder Regenſeige des Berges N . , oder die Tiefe der

Sråben als Grenzzeichen anzunehmen , und einzus

ſchreiben , um durch dieſe natürlichen Grenzzeichen die

künſtlichen Grenzgeichen ſo viel als möglich zu erübris .

gen , und von letteren nur auf ſolchen Orten Ges .. .

brauch zu machen , wo man weber- eine Waſſerfeige ,

noch einen Graben hat, der zur Annahme als Grens ' .

de raidſam gelagert wären ?
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:: In Bäume eingeſchlagene Freuze , das heißt,

Grenzbäume; follen bey Srenzberichtigungen ro viet

als möglich vermieden , und nur bey Berainungen

angenommen werden . '

In unzugangbaren Gegenden , als Felfenflip

pen , find die höchſtent Spigen rammt ihrer Entfer

nung von den leßten Grenzzeichen , und Beſtimmung

ihrer höheren Lage ſo lange anzunehmen , bis wieder

ein Grenzzeichen angebracht werden kann. Z. B . Vom

zten fünſtlichen Grenzeichen kann ben einem fteilen

und ſchroffen Felſen , der ſich nach verläßlicher Aus

meſſung auf 1010 Wiener Klafter in die fänge er :

ſtrecket , kein anderes Grenzeichen angebracht wer:

den , und muß in deffen Ermanglung der von dem

zten Grenzzeichen 509 Klafter horizontal entfernte

Felfenſpiß , das ſogenannte Elendhorn , deffen Spig

von der horizontalen Linie mit dem zten Grenzzeichen

30 Klafter in die Höhe mißt, oder deffen Spiß um

31 Klafter höher, als das zte Grenzeichen iſt , an :

ſtatt des 4tert Grenzzeichens anerkeanet und ange:

nommen werden , u . ſ. .

Welche fefte Puncte rongohl in dem Grenzproto

fotle , als auch auf der dießfälligen Mappe deutlichſt

beſchrieben und angemerkt werden müſſen .

: :
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In ebenen Gegenden find Nebengrengjeichen uns

: umgänglich nothwendig. .

If die Begrenzung in ebenen Gegenden , ren es

auf Aachem Lande, oder auf Gebirgsebenen , vorzu

nehmen , ſo find ohne alle Entſchuldigung Grenzſtei:

ne ju reßen , außer es machet ein Bach oder Fluß

die Scheidung. Es iſt aber nicht genug , daß die

Grenzſteine in der Ebene in vorbeſchriebener Ordnung

gereşet , und in das Protokoll eingetragen werden ,

ſondern es müſſen in dem Protokolle auch die Entfer :

nungen enthalten Kennt , wie viel Klafter der Nr.

Grenzſtein von dieſem , oder jenem feſten Puncte in

gerader Linie abftebe. Z. B . der Grenzſtein Nro. 51.

ſteht von der Ebenſohle des Thurms der Kirche N .

im Dorfe N . im lande N . 73 Klafter in geïader Liz

nie ab , das iſt, von dem genannten Kirchthurme

bis zum Grenzſteine Nro. 51, find 73 Klafter Zwi

fthenruum .

Der 59te Grenzſtein ſteht von dem Nebenfreuge :

zeichen , das in die Felfenwand , insgemein Burg

wand genannt'in Kärnthen liegend , eingehauen wors

den iſt , 17 Klafter ab , und ſo weiter.

: Dieſe Nebengrenzzeichen find in ebenen Gegens

den darum unumgänglich nöthig , well es ſehr leicht

iſt in einer Nacht mehrere Grenzſteine um einige huna' .

bert .

!
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its

dert Klafter dieß - oder jenſeits zu überſeßen , und

hiedurch den Eigeachümer um mehrere hundert oder

tauſend goch zu beeinträchtigen. in

Es gibt Alpen , die 2 bis 3 und mehrere Stunden

in die Länge und Breite betragende Ebenen haben ,

wo kein Baum wächst, auf den man zur Sicher-

heit gegen die Wkrrüdung der Grenzſteine das Nes

bengrenzzeichen anſchlagen könnte -- in welchem Falle

in beliebigen Entfernungen zwey oder drey Klafter

lange Graben aufzuwerfen kommen. Es gibt aber

auch wiederum Gegenden , wo kein anderer feſter

Punct aufzufinden iſt , der anſtatt , oder zum Neben :

kreuzzeichen gewahlet werden könnte , außer Bäume.

i , S . 9 . . .. ..

In welchen Umſtänden erlaubet wird Grenzzeichen

: . .. in Bäume zu fchlagen . " : :

So unließ es auch if Båume als Grenzzeichert

anzunehmen , weil rolche dem Verwachſen der Grengs

geidhen , der Abdorrung, dem Windbruche, dem Ein

(dhlagen , oder der Vernichtung des Donners , und

dem ungefahren Abbrengen , oder der gefliffentlichen

Verheizung unterworfen find : fo müſſen folche doch

manchmahl mit dem Grenzzeichen verfehen werden ,

in Fällen nähmlich , wenn keine Grenzſteine beyge

þracht , oder wo es keine Felfen gibt, in welche die

ini. . ; Grenze
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Grenzzeichen eingehauen werden könnten , oder wo

keine Gelegenheit ift, Nebengrenzzeichen an andere

fefte Punkte aufzuſchlagen , als in Bäume, die in

gerader kinie zwiſchen den Grenzzeichen ſtünden , wo

dieſe' Bäume anſtatt , und als Nebengrenzzeichen ,

manchmal aber auch als wirkliche Grenzzeichen gelten

müſſen .

c . S. 1o.
. . . i

Maßregeln , wenn Gebirgsbäche , Flüffe , Stro,

-me , Seiche und Seen begrenzer werden ſollten . “

Sollten endlich die Gebirgsbåche, Flüſſe, Ströz

me, Teiche und Seen die Grenze abgeben , oder ſelbſt

begrenzet werden , ro ift fich bep Bächen , Flüffen

und Strömen in Gegenden , wo keine andere Grenz- , -

zeichen angebracht werden können , weil die Ninnfale

öfters überworfen werden ;" folglich der Rinnſal des

Waſſers verändert wird , einzig und vorzüglich mit

dem mehr erwähnten Nebengrenzzeichen zu behelfen.

Uußer es wütbe ausdrücklich dahin übereingekommen ,

daß nach der bisherigen Gepflogenheit , und dem feit

- 32 Jahren 'unangefochtenen Befiße, folglich biedurch

entſtandenen Eigenthumsrechte der ganze Bach , Fluß

oder Strom vorzugsweiſe, und eigenthümlich unter

Vorausſerung des Landesherrlichen Hoheitsrechtes

über Flüffe , Ströme und Seen der Herrſchaft N .

, ana
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angebore , und nur die Ufer, des Hauptrinnfals sie

Grenze der anſtoffenden Herrſchaft N . ausmachen

follte. Leiche und Seen können nicht anders als

durch Nebengrenzzeichen berichtiget werden , falls ihre

Dämme oder Ufer nicht als Grenzen angenommen

werden wollen oder púrfen .

S. II,

Von wem für die Erhaltung der Grenzzeichen zur

ſorgen , und wie dafür ju forgen iſt.

Wenn nun die Grenzen berichtiget , und die dieß =

fälligen Protokolle gegenſeitig gemeinſchaftlich und

deutlich unterſchriebent,und ſogar die Nahmen der beys

gezogenen Knaben unten angeſeget worden ſind : ro

tft auf die Erhaltung der gerekten oder gemachten

Grenzzeichen fürzuſorgen , welche Fürſorge gewöhnlich

den Wald = oder Forſtämtern , wo derlen beſtehen ,

außerdem aber den grundherrſchaftlichen Verwal

tungsämterri, Syndicaten oder Werbbezirkscommiffas

riaren åbertragen iſt , und die durch folgende Anord

nung erzielet wurde. D ie

Der Förſter , deſſen Forfidiſtrict an der Grenze

liegt , hat allein , oder in Ermanglung deffen ein Ne

pierjager, der dieſerwegen eigens in Eid und Pflicht

genommen worden iſt, mit Zuziehung des nachſten

Semeinberichters , Geſchwornen , oder eines andern
+
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von dem Grundherrn eigens biezu beſtellten ; die

Grenzen alljährlich wenigſtens einmahl , wo nicht

zweymahl , zu begehen , und die dießfälligen Zeichen

von Nro . zu Nro. zu unterſuchen , ob nicht manches

Grenzzeichen beſchädiget , ganz unkenntlich gemacht

worden , oder weggekommen rey , und den dießfälli

gen Befund entweder ſchriftlich oder mündlich dem

vorgeſeßten Beamten anzuzeigen , damit , wenn eine

Erneuerung oder Berichtigung nothwendig iſt, die

Vorladung der betreffenden Parthen , und die anderen

nöthigen Vorkehrungen getroffen werden können , in

dem weder dem Grundeigenthümer , noch weniger

aber deſſen Beamten , oder Unterbeamten erlaubet iſt,

einſeitig , das iſt , ohne Zuziehung der betreffenden

Parthen ein abgängiges Grenzzeichen zu erregen , oder

ein beſchädigtes auszubeſſern , und darf einſeitig nichts

als das Pech oder Harz aus den Kreuzzeichen , welche

in Bäume geſchlagen worden ſind , ohne alle Verte:

kung des Kreuzes ausgeputet werden .

S . 12. .

.
Maßregel, wenn die vorgeladene Parthey zur Bes

richtigung zu erſcheinen fich weigert. -

: Miu die vorgeladene betreffende Parthey weder

jur Hauptberichtigung, noch zur Erneuerung oder

Wusbefferung , noch zur Beziehung der Grenzen er:

( chela
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Scheinen , nachdem man nach Verhältniß der Entfer

nung ein Monarh , oder auch ein Vierteljahr vorher

in dem Vorladungsſchreiben mehrere Tage z. B . vom

5 . bis 12.Man ġ. I. vorgeſchlagen und freygeſtellet

hat, auf welchen Tag die Zuſammentreffung feſtges

ſeset werden wolle (manchmahl müſſen auch Wochen

und Monathe eingeräumet werden ; aber es darf niea

mahls öfter , als dreymahl ein Abſagungs - oder

Entſchuldigungsſchreiben angenommen werden ) ro

iſt die ſich weigernde , oder muthwillig zögernde Pará

then durch die hohe Regierung der nähmlichen Pro

ving zu belangen , in der die ihre Grenze beridhtigt

haben wollende Parthen anſäſſig iſt.

Mit der Berichtigung ; Ausbeſſerung oder Bes

geichnung der Grenzen , und deren Zeichen iſt ſo lange

zuzuwarten , bis die belangte Parthen , oder ein von

der dortigen hohen Regierung an ihrer Statt abges

ordneter Commiffär erſcheinet.

: Alle Köſten , und erweislichen Schäden , ſo durch

die vorſegliche Nichterſcheinung der vorgeladenen Par:

they , und durch den Aufſchub der Amtshandlung

verurſachet worden ſind , hat der ausbleibende Theil

zu tragen , außer es träten ſolche entſchuldigende

Vorfälle ein , die die hohen Regierungen für hinreis

chend erkennen .

3 . $. 13. ,



. $. 13. ,

Oberaufſicht und Sicherheit der Grenzerķaltung.

Um ſich aber zu überzeugen , ob die Männer, dea .

nen die alljährliche Nachficht oblieget , ihre Schuldiga

Feit erfüllet haben , oder nicht, oder ob dieſe gewöhne

lich ſehr kurzſichtigen Menſchen nicht übervortheilet ,

oder überliſtet worden ſeyn , ift nothwendig alle 5 , 7

oder längſtens alle 10 Jahre eine Hauptgrenzbegietung

oder Unterſuchung gemeinſchaftlich mit den betreffen

den Partheyen vorzunehmen , alle Grenzgeichen zu un :

terſuchen , die ſchadhaften auszubeſſern , die abgäns

gigen zu erregen , und die Erneuerungen oder Erfriz

ſchungen auf das genaueſte in das dießfällige Grenze

protokoll einzutragen , und gemeinſchaftlich gegenfeis

tig zu unterſchreiben .

: S. 14. ;

wie die Verlegungen der Grenzeichen zu beſtran

fen feyn .

Sollte fich jemand unterfangen ein durch ſeiner

Zeit etwa vorgeſchrieben werdende Amtshandlungen

gereßmaßig errichtetes Grenz- oder auch Rainzeichen

auf die Seite zu fchaffen , zu dergraben , oder auf

was immer für eine andere Art zu Grunde zu richten

und zu vertilgen , oder wohl gar zu überregen , ro

naa
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wäre der Thater nach den dießfälligen kandgeridyts

gefeßen zu beſtrafen.

. $. 15.

Wer die Grenzberichtigungsunköften zu tragen

: habe.

.

: : . Die Unköften , nähmlich die Steine bauen und

beyführen zu laſſen , nebſt den übrigen Fuhrlöhnungen

und Diäten , welche wegen und bey der Grenzberich :

tigung aufgelaufen ſind , haben allzeit die Dominien ,

es mag die Grenzberichtigung in ihrem eigenen Walde,

oder anderen Gründen , oder in dem Walde , und

anderen Gründen ihrer Unterthanen geſchehen ſeyn ,

jede zur Halbſcheid zu tragen ; dahingegen aber iſt

keinem Unterthane oder Landesinſafſen erlaubet , wenn

auch die Landesgrenze , wie es ſehr oft geſchieht ,

zugleich als Berainung eines , oder des anderen Pri

vatguts dienet , ein verfallenes , beſchädigtes oder

weggekommenes Grenzzeichen auszubeffern oder zu

erneueren , ſondern hat dießfalls die Anzeige an die

betreffende Grundobrigkeit zu geſchehen , damit felbe

zur Vorladung der benachbarten außer Lande befindli

- chen Grundobrigkeit, und gemeinſchaftlichen Berich

digung ſchreiten könne.

: .
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$. 16 .

Wie es ben Landesbegrenzungen gegen einen frems

den Staat zu halten ſeyn dürfte.

Ben kandesbegrenzungen gegen einen fremden

Staat iſt ohne Vorwiffen undBegnehmigung der be:

treffenden hohen Regierung , die gewöhnlich einen oder

auch mehrere Commiſſäre hiezu abordnet , keine Staa:

tengrenzberichtigung vorzunehmen , übrigens wird ganz

nach den gegebenen Vorſchriften verfahren , nur daß

die Grenzſteine und die Grenzzeichen noch einmahl

ro groß errichtet , und diejenigen , die ein Staatens

grenzzeichen unkenntlich machen oder vertilgen , noch

einmahl ro ſtrenge, oder nach Geſtalt der Sache wohl

gar mit dem Tode beſtrafet, und die Grenzberichti

gungsunföſten som Staate getragen werden , wenn

auch ein oder anderes Dominium hiedurch begrenzet

worden wäre , weil Feinem Grundherrn erlaubet iſt ,

ein Staatengrenzzeichen zu erfriſchen , zu erneuern

oder zu überregen , wenn er auch die Einwilligung

feines unter dem Schuße eines anderen Staates woh :

menden Nachbarn für ſich oder daju hätte. .

s. 17.

Berainung gegen die im Lande befindlichen

Berrſchaften.

Ad B iſt die Vorladung der betreffenden Domia

uten ebenfalls einzuleiten , und übrigens wie ad A

bor :



vorgeſchrieben wurde , zu verfahren ; nur ſind keine .

gebauen : Grenzſteine nothwendig , ſondern können una , - .

gehauene Rainſteine , Rainbäume, pfähle , Pflöcke ,

bölzerne Kreuze , Gebäge , oder Zäune als Rainzeis

chen gebraucht und angewendet werden , welche Amtsa

handlung Herrſchaftsrainung heißt.

They Die deßwegen gehabten Unföſten haben die

Grundherren zu tragen , und nicht der Unterthan , ' .

wenn auch des ein oder des anderen Wald bey dieſer

Gelegenheit berainet worden wäre , weil dem Unter

thane nicht erlaubet iſt , ein Herrſchaftsrainzeichen ,

welches zugleich ſeinen Waldgrund berainet , zu über

feßen oder zu verändern , wenn er auch die Einwillis

gung reinės apſioffenden Nachbars dazu hätte. Die

dießfälligen , wie alle übrige Berainungsprotokolle

werden ebenfalls wechfelſeitig gemeinſchaftlich unter :

Ichrieben , und die Nahmen der bengezogenen Knaben

Beygerebet.

S. 18.

Berainung gegen Unterthanen .

Ad C gegen eigene Unterthanen .

Ad a ) gegen eigene Unterthanen , das iſt , Nera

die herrſchaftlichen Waldungen von den Waldungen

oder Naumrechten , oder auch Feld = und Wieſengrün :

den eines , oder de anderen Untethang ab-und

. . wego
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weggerainetwerden ,welche Amtshandlung Herrſchafts:

und Unterthansrainung heißt , po hat der Unterthan

das Recht fich zwen Männer als Vertreter , und zus

gleich als Zeugen zu wählen . Die Herrſchaft wäh ,

let ebenfalls zwey Männer, und der herrſchaftliche Bee .

amte hat als Parthen durch kein Zuthun , am wenige

ften durch einen Spruch einzuwirken oder zu entſdheit.

den , ſondern lediglich die Ausſagen in das Protokoll

genau , und beynahe wörtlich einzuſchreiben , und nach

ohne aller Zwang geſchehener Ausgleid ung die Nain :

freuze ſchlagen zu laſſen , und in dem Protokolle

deutlichſt zu beſchreiben , ſolches ſelbſt zu unterſd;reis

ben , und nach geſchehener Vorleſung durch einen ans.

deren , auch von den übrigen unterſchreiben zu laſſen.

Im Falle einer wirklichen Bedrückung ſteht dem

Unterthane allezeit, er mag durch was immer für eine

Nahmen haben mögende Berainung beeinträchtiget

worden ſeyn , frey , ſich bey der Walddirection ſelbſt,

oder in der nächſtfolgenden Unterſuchung in Waldwe:

Fensangelegenheiten bey dem die Unterſuchung vorneha

menden Commiſſäre zu beſchweren , und um Beau :

genſcheinung zu bitten , welcher Commiſſär fürzuſore

gen haben würde , daß feire Ankunft und Gegenwart

in dieſem oder jenem Orte augeinein bekannt werde ,

damit die Klage eines jeden , der fid , durch eine der

geſchehenen begrenz: oder Berainungen verkürzet glau

bet , auf der Stelle unterſuchet , und beygeleget wers

Den
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den könne. Die dießfälligen geringen Unföften

der verlierende Theil zu tragen .

bat

.$. 19. . . . . .

Berainung gegen fremde Herrſchaftliche Unters

thanen.

.

Ad b . Gegen fremde herrſchaftliche Unterthanet ,

das iſt , wenn die eigenen herrſchaftlichen Waldungen

von den Waldungen oder Raumrechten , oder Feld :

und Wieſengründen eines Grundbeſigers , der mit

dieſem Grunde , oder auch mit dem Rückfiße unter

eine andere Herrſchaft dienet , ab' - und weggerainet

werden rollen , iſt Der Unterthan und das Verwal:

' tungsamt, wohin er mit dem Grunde dienſtbar iſt , .

von welchem Grunde die Dominicalwaldung wegges

rainet werden ſoll , zu ſeiner Vertretung vorzuladen ,

und übrigens nach obigen Vorſchlägen zu verfahren .

Für die Amtirungsgeſchäfte ad a haben die uns

terthanen keine andere Köſten zu tragen , als ihren

Vertretern und Zeugen die Zeitverſäumniß zu vergü :

ten , ad 'b die Reifeföſten , wenn nicht Pferd und

Wagen in Natura geſtellet worden ſind , nebſt den

Diäten des von dem Verwaltungsamte des fremden

unterthans angekommenen Förſters , Beamten , mt=

mannes oder Richters zu zahlen .

$. 20.
$. 20.

.
.
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-
$ . 20 .

Berainung gegen einen Abſtockungscontrahenten ,

ober zeitweiligen Nugnießer.

Ad D . Wird der Contrahent vorgeladen , und

werden die Rainfteine oder Rainbäumenach Inhalte

des Kontraktes gerepet oder geſchlagen , und alles

genau beſchrieben und unterſchrieben . Es ſcheinet

swar , als ob im gegenwärtigen Falle kein ' Berai

nungsprotokoll aufzunehmen nothwendig wäre , weil

die Rainſteine und Rainbäume ohnedieß im Kontrakte

enthalten oder beſchrieben find ; aber es iſt die Auf

nahme eines dießfälligen Protokols eben ſo nothwen

dig , als wenn ein Unterthanswald von einer herr :

Tchaftlichen Waldung abgerainet würde', weil derlen

Kontrakte gewöhnlich auf 60 und mehrere Jahre ges

macht werden , und unter dieſer langen Zeit mehrere

Rainbäume geworfen , oder ſo ſchadhaft werden , daß

die Rainzeichen auf andere Bäume angeſchlagen wer :

den müſſen , die in dem dießfälligen Kontrakte nicht

anders als mittelſt Nachtrages befdjrieben werden

fönnen , gewöhnlich aber aus Mangel des Raumes

gar nicht beſchrieben werden .

Der verkaufende Theil läßt fich die dießfälligen ,

Unföſten gefallen , wenn dieſerwegen nichts beſondes

res verabredet worden iſt.

:

' . - $. 21. . :
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. Berainung zwiſchen mehreren Contrahenten.

Ad E . Wird ganznach Maßgabe des vorhergehens

den Paragraphs fürgekebret, und werden die dießfalligen

Unföſten von dem Verkäufer , oder von dem Verans

Iarrer, ſelten von der anſuchenden Parthen nad obrigos

keitlicher Erkenntniß getragen .

1

$. 22 .

Berainung zwiſchen Unterthaner .

Ad F. Ganz nach der Vorſchrift der zwey legten

Paragraphe. Die Untöſten werden durd, die Zahl

Der Rainzeichen dividirt, und nach Verhältniß der Anzahl

der Rainzeichen getragen . Z . B . Heute am 17 . Octos.

ber wurden 33 doppelte Rainzeichen geſchlagen ,wovon

die Unterthanen Adam und Bonifaz 13 , die Bauern

Clement und Dismas 20 zu tragen haben . .

Die Unföſten dieſes Tags betragen für den Förſter

an Diäten . . i fil . 30 kr. .

für deffen Pferd. . . - - 45

für den Gemeinderichter. · I 30 -

für den Gefchcorner . I - - -

Zuſammen . 4 - 45

Wenn nun mit 33-in 4 fl. 45 kr. hinein dividiret

wviçb , fo fallen auf ein doppeltes. Xainzeichen nicht

gang
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ganz 9 kr . aus, folglich haben Adam und Bonifaz für

die ſie betreffenden 13 Nainzeichen zu zahlen i fl. 57 kr. .

Die zwey anderen ', náhmlich Clement

und Dismas , für 20 Rainzeichen . '. 2 fl.48 kr.

Zuſammen obige 4f1. 45 kr.

zu bezahlen .

In den meiſten Gegenden iſt aber ſchon beſtimmt

und ausgemacht , wie viel für ein Rainzeichen zu be :

zakl:n komme, nähmlich für ein doppeltes Rainzeichen ,

das iſt , wenn in einem Baume auf den zwey entge:

gengefeßten Seiten zwen Kreuze aufgeſchlagen wor:

den find , werden 6 , 10 , 15, höchſtens 20 kr. in den

beſchwerlichſten und ſteilſten Gebirgsgegenden bezahlet.

Für einfache Rainzeichen iſt die Halbſcheid, für die in

Stein gemeißelten Nainzeichen das doppelte , mancha

mahl auch das dreyfadhe der obenangegebenen Beträge

zu bezahlen .

Hat ſich ein Unterthan unterfangen bey einer was

immer für einen Nahmen haben mögenden Berainungi

eines , oder mehrere Nainzeichen zu verlegen oder zu

vertilgen , fo hat er nebſt der landgerichtlichen Strafe

auch die neuerlichen Rainungsausbeſſerungsunföfters

fu tragen .

S. 23.

Rainung eines Gemeindewaldes.

Ad G . Derlen Waldungen ſind entweder herce

ſchaft
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fchaftlich, unddie Herrichaft bezieht Stock - undWeides

ginſen , oder ſie ſind der Gemeinde eigenthümlich. Im

erſten Falle iſt die Berainung unentgeltlich , im zwey :

ten Falle aber gegen obige Tarićung vorzukehren ,wie

folger. Es wird nähmlich erhoben , wie viel Stück

Vieh jeder Theilnehmer an dem zu berainenden Walde

vor 19 oder 30 , oder , wenn es zu erheben möglich

iſt , vor 30 Jahren in dieſen Gemeindewald ohne

Widerſpruch getrieben habe, und es findet ſich ges

wöhnlich , daß dieſer oder jener vor 30 Jahren 2

Stück getrieben habe, und ſeit 21 Jahren 4 Stück

treibe , gegen welche alljährlich von der Gemeinde

proteſtiret , und bey der Herrſchaft um Abhilfe ges

beten worden , dieſe aber niemahls erfolget iſt. .

Die Erhebung geſchieht nach der Ausſage der zwen

Älteſten in der Gemeinde in Gegenwart des Gemeinde

richters , und der benden Geſchwornen , dann geſchieht

die Vertheilung der Joche nach der Zahl der Stück

Vieh , die dieſer oder jener einzutreiben berechtiget ift.

3 . B . Adam iſt mit 3 Stück Vieh berechtiget , ro

fallen auf relben 3 , 6 , 9 Jodh , je nachdem der Wald

mehr oder weniger Joche hält, aus, welche ausgefalle

te Joche ſodann ordentlich berainet werden .

Ben der Austheilung felbſt iſt vorzüglich darauf

Rückſicht zu nehmen ,

1) daß nicht einer durch des anderen ſeinen

Walbtheil das geſchlagene Holz durchzubringen nöthig

ba:
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:babe, welches daðurch vermieden werden kann, wenn

man ganz ſchmale Streife von unten bis in alle Hö:

be ausrainet ;

2) daß nicht mancher weſentlich verkürzet würde,

welches geſchieht , wenn auf den Holzitand , dann

Grund und Boden keine Rückſicht genommen wird ;

denn es iſt aus der Erfahrung bekannt, daß manches

Toch von gutem Grund und Boden um die Hälfte

mehr Holz trage , als zwey yoch von ſchlechtem

Grunde ; gibt es demnach in dem zu vertheilenden

Walde einen weſentlichen Unterſchied des Grund und

Bodens ( auf den gegenwärtigen Holzſtand iſt ſelten

zu ſehen , weil die Gemeindewaldungen gewöhnlid

über die Kräfte hergenommen , oder ſonſt ſtart bez

ſchädiget ſind ) ſo iſt die Vertheilung mit wohl über:

legter Rückficht auf diefen Umſtand zu bewerk:

{telligen ;

3) daß nicht mancher getränket, und der Neben :

vortheile verluſtiget werde , als z. B . es würde man :

chem ein anderer Strich Wald gegeben , als der gerade

oberhalb feines Feldes anſteht, durch welche Verfü :

gung er doppelt gekränker wäre.

Die Berginung ſelbſt geſchieht auf die Pohon

mehrmahlen erwähnte Urt.



: $. 24 ..

Berninung zwiſchen Untertkan und Contrahenten

oder Nugnießer.

Ad H . Da die Unterthanen ohn : Vorwiſſen und

Begnehmigung ihrer Herrſchaften gar keinen Wald , mit

Vorwiſſen und Begnehmigung derſelben aber keinen

anderen als einen zu ihrer Hausnothdurft ganz ents

behrlichen Wald , wie ſpäter vorkommt, auf einmah.

lige Abſtockung verkaufen dürfen : ſo hat die Herrs

fchaft auch die Obliegenheit die zum Verkaufe erlaubte

Waldung gegen Entgeltung auszurainen , und das

dießfällige Rainungsprotokoll , und den gegenſeitig

ausgefertigten Kontrakt dem Unterthane in Verwah

rung zu geben , oder mit deſſen Einwilligung die Ur:

kunden in der Herrſchaftskanzley zu hinterlegen , und

ihm gegen Bezahlung vidimirte Abſchriften hinauszu :

geben .

. $ . 25.

lineigentliche Rainung , das iſt die Verinarkung

zwiſchen Stock - und Raumrechte.

Ad l. um in dieſem Punkte verſtändlich zu were

:: den , iſt eine deutliche Erklärung nothwendig , 'was

Stock - und was Raumrecht rey , und endlich was

der Uusdruck Vermarkung heiſle . .

Stock
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Stockrecht iſt die Waldung eines Landesin

raffen , er mag Herr oder Unterthan ſeyn , in welcher

Waldun ; die Stämmenicht eher umgeſäget oder umger

hacket , das iſt , geftodet werden dürfen , als bis fie

ihre Schlagbarkeit ( Reife , Zeitigung ) erreichet has

ben . Die Schlagbarkeit hat eine Waldung erreichet ,

wenn die meiſten Stämme dieſer Waldung weder mehr

in die Dicke , noch in die Länge wachſen , noch an

Feſtigkeit und Färte zunehmen .

: gft demnach eine Waldung fchlagbar , das iſt

vollſtändig ausgewachſen , fo kann und darf ſelbe ge=

fället werden , und wird ſtockrecht genannt.

. .. Rau'mrecht hingegen iſt derjenige Theil einer

Waldgrundfläche, auf welcher der Grundeigenthümer

befugt iſt , die zum vierten Theile , oder halb gewach

fenen Bäume , oder auch Gröſſinge zu fällen , das

Gras, Äfte, Laub oder Reiß auf Drt und Stelle zu

perbrennen , das Stangenholz zum Einzäunen zu vers

wenden , von dem übrigen Holze , was zum Einzäus

nen nicht verwendet wird , Brennwied , Scheite ,

oder Kohlenholz zu machen , und endlich auf den gea

brannten Grund , der durch das Brennen lockerer ,

und dadurch zur Einſaugung der Fruchtbarkeit aus

der Luft geſchickter gemacht, und durch die alkaliſchen

Salze gedungen worden iſt , Korn anzuſäen .

Fft demnach eine Waldung noch nicht ſchlagbar,

das heißt , wenn eine Waldung noch nicht ausge:

wadha

,
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wachſen , ſondern erſt zum vierten Theile , oder höche .

ftens halb gewachſen iſt , ro darf der Grundeigenthü

mer dieſe viertel - oder halbgewachſene Stämme zum

Schaden des Waldſtandes vermög des Raumrech

tes ausreuten und vertilgen , um fich in fünftigem

Jahre eine Feciſung , in folgenden Jahren aber eine

Weide für das Vieh zu verſchaffen .

$. 26 .

Erklärung einer Vermarkung.

Dermarkung heißt demnach die Abtheilung eines

Waldgrundes , der ordentlich begrenzet oder berais

diet iſt, folglich einem und dem nähmlichen Herrn

oder Unterthane eigenthümlich angehöret , in zwen'

manchmahl gleich große , meiſtens aber in angleich

große Theile. . . .. . . .

Ein Landesinſaß hatte z. B . 300 Hoch Wald

grundfläche , ſo wurden von der vom Fahre' 1757 bis

1767 fürgeweſenien Waldcommiffion 200 Joch zum

Stocrechte, und roo Joch zum Raumrechte vermarket.

.

' ; ; . .. S . 27 . . ; . . ;

Wie die Vermarkung geſejah, und was die Buche

ſtaben R und' s gu bedeuten Haben .

Die Vermarkung ſelbſt geſchah auf folgende Art. .

Seder Landesinnſaß , er mochte Eigenthümer einer i

. : Derro . .



Herrſchaft , oder eines Bauerngutes renn , mußte die

Grenze oder Berainung reiner Waldgrundfläche anſa :

gen , ſie mochte mit dem gehörigen Grenz - oder Rain :

zeichen verſehen ſenn oder nicht. Man beurtheilte

beyläufig das Flächenmaß, und ſchlug dann nach Um

ftänden die Hälfte , * , oder is der ganzen Wald

grundfläche dadurch zum Raumrechte, daß man den

lateiniſchen Buchſtaben R auf einer , und der nähm

fichen Seite in mehrere Bäume einmeißelte , auf einer

anderen meiſtens entgegengeſegten Seite der nähmli:

chen Bäume (chlug man den lateiniſchen Buchſtaben S .

Die Waldgegend , wohin die R weifen , iſt hie :

durch ju einem Raumrechte ermächtiget , die anderen

Waldgegenden , wohin nähmlich die S weiſen , ſind

beſtimmt worden , Stockrechte zu verbleiben , um

durch die Aufſchlagung der beyden Buchſtaben geſiche:

rer zu reyn , daß dieſe Gegend nicht auch als Raum

recht behandelt , und biedurch der Waldnachwuchs

verrilget werdei

Aus vorhergegangener Erörterung fließt ton

relbſt , daß der Ausdruck Vermarken eine Art unei:

gentlicher Berainung in und auf eigenem Grund und

Boden ſen , folglich weder mit dem Begriffe berainer ,

noch weniger mit dem Begriffe begrenzen verwechſelt

werden dürfe , indem die Markzeichen , nähmlich die

Buchſtaben R und S keineswegs ein Eigenthumsrecht

stweiſen , und ſich ſchon mehrere Fälle ereignet has

ben

.
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ben , daß größere ober kleinere Theile von Stocrediya

ten forcohl, als auch von Naumrechten durch richt

terliche Sprüche, und geldhöpfte Urtheile der Juſtize

ſtellen denjenigen , die im Befike derſelben zu der Zeit 1095

ren , als die Ausmarkung vorgenommen ward , abges

ſproden , und anderen zugeſprochen oder zugetheilet

worden ſind. Die Grenz -und Nainzeichen hingegen

geben die vorzüglid)ſten Beweiſe für das Eigenthumss

recht ab.

Obwohl die Vermarkung der Stock - und Raum :

rechte in den meiſten Bezirken einiger Provinzen von

der fürgeweſenen Waldcommiſſion vorgenommen wura

de: ro iſt doch in manchen kleineren Gegenden keine

Spur mehr davon zu ſehen oder wahrzunehmen ; fel:

be wäre aber auch nicht wieder neuerdings fürzu :

kehren , ſondern wird am gehörigen Orte vorgeſchla

gen werden , wie, und aufwas Art es mit den Raum =

rechten zu halten rey . Hier wurde dieſe uneigentliche

Berainung nur angeführet , um einen deutlichen Bes

griff zu geben , und in der Folge kurz , und dennoch

verſtändlich reon zu können .

Näumen (wegbringen ) oder Branden ſind gleich

piel , oder das Nähmliche bedeutende Ausdrüde , dea

ren jeder heißt , den jungen Wald veétilgen , und kei

nen Stamm aufkommen , vielsdeniger vollſtändig were

den laffen . Sowenien , Ausreuten , oder Reuteri

bedeutet ebenfalls das nähmliche, nurmit dem uns !

tera
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.

tanichiede , daß auf einen Schwendort C insgemein Gez

ſchwand -oder Geſchwandort ) kein Koorn angebauer

wird , und die jungen Fichten oder Tannenbäume enti

weder niedergehacket , und liegen gelapen , oder 3 bis

Schuh oberhalb der Erde berläufig einen Sduh breit

in die Runde herum ilyrer Rinde oder Lanfte berauber

werden , damit ſie durch den Verluſt des Harzes von

ſelbſt austrocknen und abdorren müſſen , oder daß dit

jungen Bäume abgebrennet , oder als Pflanzen und

Schößlinge ausgeriſſen und verbrennet werden , um

dem Alpenviehe die alte Weide zu erhalten , oder eine

Heue zu verſchaffen .

:

·

$. 28.

Beſchreibung der Waldungen,ihrer Lage, Vorrechin

. . te und Servituten .

In die Waldbegrenz- oder Berainungsprotokolle

&ſt nad den dießfälligen Unterſchriften von jeder Wala.

dung oder Alpen insbeſondere ihre Entfernung von

dem herrſchaftlichen Schloſſe, Kirche, Dorfe, Markte,

Stadt, ihre Lage, darauf haftende Vorrechte , Bez

fugniſſe , Servituten , Weidrechte, Kontrakte, bishe

:: rige Gepflogenheiten , Benußungsarten , und fünftige

Anträge , oder Vorkehrungen nach dem Formulare

Nro. I. mit Urführung aller Urkunden genau und

pünctlich einzuſchreiben , ben welcher Umtshandlung

auch



auch die Waldpläne zu Hilfe genommen werden kön :

nen, um herausziehen zu können , wie viel Alpenhüt

ten , auch wie viel , und welche Stück Vieh damahls

beſchrieben waren , um den Auszug mit der gegen :

wärtigen Alpenhüttenanzahl und Alpenviehſtande, der

ebenfalls genau erhoben werden muß, gegen einander

halten zu können .

. ' Dritte Abhandlung. ; .

Nothwendigkeit und-Nugen der Erhebung des Holzo ,

ſtandes und Verbrauches , dann die Art und Wei

re , wie fie zu geſchehen habe , um gehörige Eins

theilungen und Vorkehrungen , die dem Conſumo

angemeſſen ſind , und einen gleich nachhaltigen Er

trag des Landes erwirken , machen zu können .

S . 1 .

· Nothwendigkeit und Nußen der Erhebung des ,

dermahligen Bolzſtandes. :

" Es können dren Fälle eintreten , welche die Güz*

ter , oder auch Eiſen - und andere Fabrikwerke in ih

rem inneren Werthe herabfeßen , nähmlich i n
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!

. . 1 daß die Waldungen mancher Dominien, lan

desinſafſen und Werke gar nicht , oder weit unter ih

ren Kräften , das iſt , ungleich weniger und gerins

ger , als ihr Holzſtand erlaubet , angegriffen und be= '.

rüßetwerden, welches zum vorzüglichen Schaden des

Eigenthümers und des Gemeinweſens gereichet. We

fentlich ſchädlicher aber iſt

2 ) wenn die Förfte zu ſtark, das iſt , über die

- Kräfte ihres Holzſtandes angegriffen und abgetrieben

werden , wohin auch der in ſeinen Folgen gleich

ſchädliche Fall gehöret, wenn nähmlich die meiſten

Waldungen einer Herrſchaft und der Unterthanen auf

einmahlige Abſtockung verbeſtändet , das iſt , wenn

fich des Eigenthumsrechtes durch unzulängliche und

fehlerhafte Kontrakte auf60, 70 oder auch 100 Jahre

begeben worden iſt. Minder nachtheilig iſt endlich

3 ) der Fall , welcher am öfteſten eintrifft , und

darum gemeinſchädlich wird , wenn nähmlich die na:

hen und zur Verführung des Holzes leichteren Wal

dungen größtentheils alle abgetrieben , und die weiter

entfernten , folglich zur Verführung des Holzes be

ſchwerlicheren und koſtſpieligeren Waldungen zu ge

ring bergenommen , oder auch wohl gar nicht ange

griffen , das iſt, behauet worden ſind . :

! . Es ließe ſich hier febr viel von den Nachtheilen

ſagen , die dem Land - und Waldgrundeigenthümer ,

to eißer dieſer dren Fälle eintritt zugehen , wenu

tähm :



Mähmlich auf der einer Seite fehr beträchtliche med

rere tauſend Joch in fich haltende Waldungen gang

ohne alten Nußen und Gewinn verfallen , und vers

derben , auf der anderen Seite theils durch Bermeha

rung der Werke , größteatheils aber durch den noch

: einmahl ſo ſtarken Betrieb der alten Werke junges ,

: noch nicht ſchlagbares Holz zum Schaden und Nachs

theile des Staates und der Eigenthümer hergehauen ,

und mit großen Schritten der Verödung ganzer Ges

genden uad Diſtricte vergearbeitet , und felbe herbeys

geführet wird ; man will fich jedoch auf das Vorges

tragene befchränken , weil die weitere Auseinanders

Tegung ein Gegenſtand für die höhere Finanz- und

Polizeywiſſenſchaft iſt und das Obenangeführte

eben hinreichen mag , die Nothwendigkeit einleuch

tend zu machen , daß von jedem Waldgrundeigenthü

mer mit Ausnahme der Unterthanen , für welche die

Dominien die Einlagen zu machen haben , insbeſons

dere ein verläßlicher und ſtandhafter Ausweis nach

dem Formulare Nro. 2 . durch die Berbbezirke au die

Löblicher Kreisämter , und durch ſelbe an die hoben

Regierungen eingehen gemacht würde, damit dieſe

burch Zuſammentragung aller Ausweiſe in die Mog

lichkeit derfetzet würden , die gehörigen Eintheilungen

und ſolche Vorkehrungen mit Einſtellung , oder Ans

griff und Abtreibung der Waldungen treffen zu kön

nen , die zugleich das allgemeine ſo wie das Beste
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160 Wiener Klafter

7 165 detto

170 detto

. . 155 detto

• 130 detto

$ 1800 / 160

Mittel nach auf ein Foch 16o Wiener

300 Joch

ei 280 -

i 290

. : 310 min

320 -

, : 1500

1, welche mit obiger Mittelzahl, nähma

fich

füglich in 6 gleiche Theile abgetheilet

werhi dylagbar feyn dürften wie die Åb

theil ,

überſchütter iſt, auch größtentheils get



der Waldeigenthüracr und der Werksinbaber beziclen

and bewirken .

Es können aber von den hohen Regierungen uns

möglich geineinnüßige Eintheilungen und Vorkehruns

gen getroffen werden , ohne eine Überſicht von allen

Waldtheilen der ganzen Provinz zu haben , welche

Überſicht vereinbart mit der Überſicht des Holzber

darfes , das iſt, mit der tlberſicht des Conſumo.nach :

Grundſäßen beurtheilet erſt die Maßregeln an Hans

den geben kann , wie in Nückfight des Waldſtandes

Der Wohlſtand einer Provinz, wo möglid , vermehret,

undwenn dieß keineswegs möglich iſt, tod,wenigfiens

die gegenwärtige Wohlhabenheit gehandhabet , und

hiedurch die Prgving ſelbſt in einem gleid, nad;haltigen

Ertrage für den Staat erhalten werde , welche Pro

binz ihr Emporkommen , ihre Bevölkerung , die Steue.

erbarkeit , und ihre gegenwärtige Wohlhabenheit vor:

züglich , und beynahe einzig dem Daſeyn der Bergs

werke , dann. Eiſen - und anderer Fabrikaturen und

dem Dareyn der Waldungen zu verdanken hat. ;

So nothwendig als dieſe Ausweiſe für die 60:

hen Regierungen find : ro nüßlich und nothwendig find

Felbe für die Waldgrnnpbefißer , um nach den ſpäter

folgenden Vorſchlägen in Gemäßheit des kurz vorgia

tragenen Hauptgrundrakes , folche Einrichtungen treffen

ju können , die zu ihrem eigenen Muzin , uns zumti

Vortheile des Landes einen immer gleichhaltigen

Berth
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Werth ihrer Realitäten , und einen gleichhaltigen Ers

trag derſelben fichern .

In den abverlangten tabellariſchen Ausweiſen

ſollen nicht nur alle Herrſchaftswaldungen ohne Aus:

nahme, ſondern auch diejenigen Unterthanswaldun

gen enthalten rzyn , die auch nur 1 Joch eigenthüm :

lichen Waldgrund haben , und es können dieſe Aus:

weiſe um ro verläßlicher verfaßt werden , als ſie

nur alle 5 oder 10 Jahre , je nachdem es Veranlar

fung oder Umſtände erfordern , einzuſenden feyn

würden .

S. 2 . ; ;

Wie die Erkebung des Holzſtandes zu geſchehen

hätte.

Die Erhebung des Holzſtandes -- es wird nicht ger

fagt - Abſchäßung der Wälder, geſchieht am füglich

ſten , wenn ohnedieß ausgegangen wird , die Begrenz

oder Berainungen vorzunehnien , oder zu berichtigen .

Zu dieſem Ende verſehe man ſich mit einem Auszuge

aus den Steuerregulierungsbögen , und mit einer

nach dem Formular: Nro. 2 . vorgerichteten Tabelle ,

laſſe während des Gehens von allen Anweſenden ,

die die Hochſtämmigkeit und Dicke eines Forſtes zu

beurtheilen im Stande find, über den Holzhalt pr.

Joch in der Stille abſtimmen , damit einer des an

. . . derx
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berze reineMeinung nicht höre, und fchreibe die Abz

ftimmungen in ein hierzu eigens vorgerichtetes Büch

lein ein . Doch bevor zum Einſchreiben angefangen

wird , berehe und beurtheile der Stimmenfammler

ſelbſt den Wald , uad Fitzreibe feine Meinung zuerſt

nieder , wie ſolches alles in dem Formulare zu erſe

hen iſt. Nachdem alle Abſtimmungen nahmentlich

eingeſchrieben find , wird die Summe gezogen , und

mit der Anzahl der Stimmenden getheilt , die heraus :

gekommene Zahl zeigt den Mitteldurchſd,nitt allerMei

nungen an. Das auf dieſe Art gefundeneMittel ver:

e gleiche man mit der Abfdjäßung der Steuerreguli

rung. Iſt die Abſthägung derſelben bis auf 5 Klaf

ter übereinſtimmend , ſo nehmeman getroſt die höhe

re Zahl an , und trage ſie in die Tabelle ein ; iſt aber

das gefundene Mittel , wie gewöhnlich , ſehr abfte:

bend , po ziehe man beyde Zahlen zuſammen , theile

bie Summe mit 2 , und trage den qusfallenden Duo

tienten in die Tabelle ein , außer die Abſchäßung

wäre größtentheils durch Sachkundige vorgenommen

· worden , in welchem Falle es bey dem gefundenen

Mittel rein Verbleiben haben mag.

Ganz auf die obenbeſchriebeneArt laffe man auch

über den Inhalt der Joche der abgetriebenen Wald:

theile abftimmen , und trage beyläufig Folgendes vor :

Der vor uns ſtehende Wald N ., welcher nach dem

„ Steuerregulierungsmaße 600 Jod hält, iſt , wie

Wir



a woir fehett , zum Sheile ausgehauett , und fchlag .

1 .Weiſe abgeſtocket. Es fragt ſich nun , wie viel Joch .

m, die abgeſtockte Waldgrundfläche betrage; macht fic

...mehr oder weniger aus , als die Katoroneid des:

w ganzen Waldes , oder , & , desſelben , aus ? ,

Die Stimmen werden wieder eingeſchrieben , das Mits.

tel herausgezogen , und in die Tabelle eingetragen .

Benn man zu Hauſe aus den Rechnungen ausa

gezogen hat, wie viel Holz aus dieſer Waloung geo

Liefert oder abgegeben worden . rey , fo . kann man ſich :

überzeugen , in wie weit die abſchäßung , und das

Flächenmaß richtig beurtheilet worden : rey . . Da die

Förſte aber gewöhnlich aus alten : ſchlagbaren Wal.

dungen , aus nächſtens rohlagbar werdenden , aus:

halbgewachſenen , aus viertelgewachſenen .oder aus:

jungen Gröſſingen , oder endlich aus Anflugeu das:

ift , aus benläufig einen Sduh hohen Baumpflan :

gen , Schlagmeißen ( der Mittelwuchs zwiſchen bens

läufig einer einen Schub hohen Baumpflanze , und

gänzlicher Blöße ) und Schlagblößen das ift., wat

auch nicht ein feim einer Pflanze zu ſehen iſt , beſtea

hen , fo mifen dieſe Holzruchsabtheilungen jede irt .

Sonderheit erhoben oder abgefchäßet werden , wie

piel fie nähmlich Flächenmaß halten , und wie viel

Jahre zur Schlagbarkeit erforderlich renn,mögen , um

ben auf ein Joch dieſer Grundfläche abgeſchäften Holz:

balt werfen zu können ,
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F. 3 . "

Berläßlichere Erhebungsart det polsſtandes.

um den Holzſtand verläßlich erheben zu können ,

iſt nothwendig , daß .

1) dieWaldgrundfläche gemeſſen undmappiret,

2 ) das ſtehende Holg durch Wald - oder Kunſt

verſtändige abgeſchäßet und vorangeſchlagen werde.

Da jedoch dieſe Schäßungsart mit einigen Unföſter

verbunden iſt, ſo wäre folche nicht anzubefehlen , ront

dern wird hier nur darum von der Art und Weiſe Ers

wähnung gemacht , damit Grundeigenthümer ader

Werksinhaber , die das Nögliche und Vortheilhafte

einer ordentlichen Abrdhägung , deren vorzüglich ſtet

Anhaltspunkt eine richtige Vermeſſung iſt , einſehen ,

und die ſich gewiß erſeßenden Unföſten auf Mappis

rung und Abfchägung ihrer Waldungen verwenden

::wollen , nicht wie bisher meiſtens geſchehen iſt , das

Geld dafür ausgeben , ohne den beßtmöglichſten Nue

Ben davon zu ziehen .

Bisher hat man ſich begnüget , von einem Inger

nieur eine Mappe zu haben , die dasMaß der Walds

grundfläche qusmies ; wenn es aber darauf anfam ,

cinen Theil dieſer , oder jener mappirten Waldung

durch eigene Holzknechte angreifen , oder einem Con

trahenten auf Abſtockung zu überlaſſen , ſo war man

ungeachtet dieſer Mappe in der größten Verlegenheit

. : aug . :



aus ſelber zu beſtimmen , wie viel Joch dieſer zum

Verkaufe oder Bearbeitung in Antrag ſtehende Wald

meſſe , und wie viel Klafter Holz er balte, und man

konnte und wußte ſich nicht anders zu berathert , als

den in der Frage ſtehenden Waldtheil beſonders, ab:

meſſen , und beſonders abſchägen zu laſſen . Wenn

aber dieMappirung ro eingerichtet wird , daß von jes

der einzelnen Gebirgsgegend, als Graben , Schluchten ,

keiten , oder wie die allgemeinen Nahmen immer beis

Ben mögen , beſondereMappen auf folgende Art auf:

genommen werden , nähmlich eine groiſchen zwen Ber:

gen oder Hügeln befindliche Vertiefung wird ein Gra :

ben genannt, der manchmahl zwey biß dren Stunden

lang iſt , und fich gewöhnlich in mehrere Seitengrä

ben abtheilet ; in einem oder dem anderen dieſer Sei

tengräben iſt eine Waldung vorfindig , wovon das

Joch 220 Klafter abwirft , in einem anderen Seiten :

graben wirft das Joch nur 110 Klafter nach Erkennt:

*niß der Kunſtverſtändigen ab ; wenn nun der Haupt:

graben rammt den Seitengräben zuſammengemerren

wird , ſo können die Abſchäßer nicht anders , als der

verſchiedenen Holzhalt der Gräben zuſammenziehen ,

und das Mittel herausnehmen , welches Mittel für

alle Joche, die der ganze Graben in fich enthält, gilt;

3. B . der im Hauptgraben befindliche Wald wirft

dem Mittel nach Pr. Joch ab . • . 200 Sl.

Fürtrag. 200 MI.



Übertrag, 200 Sol.

im erſten Seitengraben wird das Joch ers

Kennet auf . . 220 -

im zweyten detto auf . . . . 190 - -

im dritten detto auf i i . . .

im vierten detto auf . . . . . 110 -

im hinterften detto, und höchftens auf . 90 - :

:: Zuſammen auf . . 990 -

mit o getheilt fallen auf 1 Joch 165 Klafter aus ,

nach welcher Mittelzahl der ganze Wald der z . B .

5000 Joch hat, berechnet , und gefunden wird , daß

Telber 825000 Wiener Klafter halte , welche Zahl aber

aller angewandten Mühe , Fleiß , Kunſt, und der ge=

machten Probſchläge ungeachtet doch nicht wahrhaft

und gegründet , ſondern falſch iſt , ſobald die Seiten :

gräben von ungleichem Flächenmaße find , gleichwie

es durch folgendeSäße erwiefen wird .

" . . Die Waidung , die in dem Hauptgraben das

zuſammengetragen hat , mißt 1235 Joch zu 200 Klaf=

ter pr. goch

gibt . . . . . . .. . 247 ,000 RL

die Waldung , die in dem erſten Seitens

graben das Zuſammentragen hat, halt

; 975 Joch a 220 Klafter pr. Joch, gibt 214 ,500

die im zweyten Seitengraben befindliche

Waldunghält 790 Joch a 190 Klafter. 150,100

Fürtrag. 661,600 Sol



tibertrag. 611,600 MI.

die im dritten Seitengraben vorfindige

Waldurg hält 750 Joch a 180 Klafter. 135,000 .

die im vierten Graben zuſammenfallende

Waldung hält ebenfalls 750 a 110

Klafter , . . . . . 82,500 -

der hinterſte und höchſte Theil des Haupt

grabens hält 500 Joch zu go Selafter . 45,000

Zuſammen . 874,100 Kl.

wenn man nun obige 825,000 Klafter abzieht , ro .

ergibt ſich , daß die Kunſtverſtändigen um 49,100 Klafz.

ter nothwendig fehlen mußten , weil ſie die verſchies.

denen Flächenmaßen aus der Mappe , welche die Una

vollkommenheit hat , daß ſie den ganzen Bald ohne

die 'nothwendigen Abtheilungen in ſich enthält , nicht

abnehmen oder herausziehen konnten . ,

Weſentlicher und wichtiger wird der Fehler det

Zuſammenmeſſung, wenn nach der Zeit z. B . der era

ſte Seitengraben auf einmahlige Stocräumung vera

kauft werden ſolte.

· Um dieſen Kauf ro abzuſchließert , daß nicht eitt

oder der andere Theil beträchtlich bevortheilet oder

berlegtwerde, muß nothwendig mit neuerlichen und

föſten fowohl die Anzahl der Joche , die dieſer erſte

Seitengraben in fich enthält , als auch der Holzhalt

pr. Joch erhoben werden , weil die Joche weber aus

Der Mappe zu erſehen , noch der Holzhalt aus deť

016



abfähätang zu enmehmen ift , indem die Kunſtver

ſtändiger die ganze Waldung nach der gefundenen

Mittelzahl berechnet haben , die Daten aber , aus

welchen die Mittelzahl gezogen worden iſt, fich bey

den Abfchäßungsacten niemahls vorfinden , in Zukunft

aber allezeit gefordert und aufbewahret werden ſollen .

Gereßt man ließe dieſen erſten Seitengraben mit Krets

tenzügen ausmeſſen , und fände einen Flächeninhalt

von 1000 Jochen , und man wäre unvorſichtig genug

das Joch mit der Mittelzahl , nähmlich mit 165

Klafter zu večmehren ; welches eine Summe pr.

165000 Klafter gibt , da die Waldftrede doch 214500

Klafter hält.

Der Verkäufer würde alſo hiedurch 49500 Klaf

· ter , nur zu 20 kr. Stodzins pr. Klafter berechnet ,

einen Betrag von 16500 fl. verlieren , welcher Ver

luft ben einer ro kleinen Strecke doch wichtig genug

tit , um die Waldungen ro mappiren zu laſſen , daß

jedes Zuſammentragen ( Zuſammenfallen ) des Holzes

insbeſondere gemeffent, insbeſondere aufgetragen , und

aus den kleineren individuelen Mappen eine Haupta

mappe nach einem verjüngten Maßſtabe verfertiget

werde, welches dann brauchbare und nügliche Map

pen ſeyn werden : Um dieMappen aber ſo nüglich und

vollkommen , als möglich , und fie auch für , und zu

den Holzlieferungen anwendbar zu machen , muß auf

felben auch der Grad angezeiget werden , nach wels

their
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chem ſich der Graben derfläche oder erhebe , ob in

dem Graben eine Eiß = oder Wafferrieſe , oder eine

Schroemmclauſe angebracht werden könne, wie dieſes

alles im zweyten Theile , der von den Holzlieferun:

gen , Zubringungsarten , dann Holz - und Kohlungs:

manipulation handelt , weitwendig vorgetragen wer:

den wird. . . . . .

Hier erübriget nur noch anzuführen , daß ben

unmappirten , und obenhin abgeſchäßten Waldungen

die Verkürzungen und Bevortheilungen ungleich grös

Ber ausfallen können , und daher rebr räthlich und

hüßlich fen , dieWaldungen theilweiſe mappiren , und

auf eine Charte zuſammentragen zu laſſen , welches

auch zur Kontrolle über die Richtigkeit der Mappis

runa dienet , ivenn man alſo verfährt.

... Man lafle nähmlich den Ingón :eur die einzelnen

Waldtheile aufnehmen und auftragen , ohne die Grund:

flächen durch Calculation 3tabellen zu berechnin . Wenn

die einzelnen Theile alle aufgenommen , und einzeln

aufgetragen ſind, ro laſſe man nach der alten Gepflo

genheit die ganze Waldung zuſammen , und unter ei=

nem aufnehmen , auftragen und berechnen , dann gebe

• man die Pläne der einzelnen Theile zur Beredinung'

her , siehe die Summen zuſammen , und halte ſie mit

der Summe gegen einander , die der große Plan aus:

weiſet. Beträgt die Differenz ben großen Baldungen

über 5 von Hundert , ro iſt die Arbeit zu verwerfen ,

wel

. :
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noelches dem Ingenieur jedoch vorher geſagt werden

muß , damit er den gehörigen Fleiß anwenden mös

ge , und vom Joche wegen der doppelten Meſſung

und Ausarbeitung um zwen bis dren Kreuzer mehr

verlangen könne. . .

$. 4.

Mothwendigkeit den Rolzverbrauch verläßlich der

erheben , und wie dieſe Erkebung zu geſches :

ben фабе.

Die nähnlichen Urſachen und Rückfichten , wel

the die Einreichung des porhandenen Holzſtandes nös

thig machen , Heifchen auch die Erhebung des Holzbe=

barfes oder Holzconſumo, welche Erhebung durch die

álljährlich in den Monathen Dezember oder Jäner

fürzukehrenden Holzverläſſe , oder ſogenannten Som

meraubeſchreibungen nach dem Formulare Nro. 3. am

füglichſten bewerkſtelliget wird .

Da die meiſten Städte , Märkte und Dörfer ,

ſo wie die Herrſchaften , Frengüter und Unterthanen,

auch einige Eifenwerke ihre eigenthümlicheWaldungen

haben , von welchen Waldungen ein Theil in dieſem ,

der andere in jenem Werbbezirke gelegen iſt, die Eins

lagen aber fówohl von den Erhebungen des vorhan :

denen Holzſtandes , als des Bolzconſummo durch die

Herbbezirts- Commiffariate am dienſamſten eingeleitet



maerden können , ſo wäre zu verfügen , daß von allen

Waldgrundeigenthümern , mit Ausnahme aller unter :

thanen , deren Bedarf in den herrſchaftlichen Holzvera

laßprotokollen enthalten fenn muß, die nach dem For

mulare Nro. 3, vorgeſchriebenen Holzverläſſe , uns

paraus zu verfaſſenden Auszüge aufgenommen , und

bis 15. Hornung eines jeden Jahres an die betreffen :

pe Direction eingeſendet werpen jodlen . Weil aber iz

vieles auf die Berläßlichkeit der Erhebungen ankommt,

und -die Werbbezirks -Commiffäre mit Arbeiten über

häufet find , ſo iſt es ſehr räthlich , daß die Grundi

eigenthümer für fich , und für thre Unterthanen die

Holzverläſſe ſelbft fürkehren , und die Auszüge der

betreffenden Werbbezirks- Commiſſariaren zur Miture

terſchrift und Einfendung übergeben ,

Piere
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Vierte Abhandlung.

Politifch - öfonomifche Grundſäße in Rücfficht der

Benußung alter fchlagmäßiger Waldungen , daun

per Holzerſparungen .

. .. i
. .. $ . I .

$ür jede Ortſchaft iſt ein , oder mehrere Hoia

[chachen durch Vermarkung auszuſcheiden.

Uus der Gegeneinanderhaltung der Tabeller

Wro. 2. und 3. wird ſich darthun , Forļdhe Waldun:

gen zu ſtark, das iſt,'über ihre Kräfte, und welche

zu gering , oder gar nicht angegriffen find , und'mar

müßte parauf halten , daß nachſtehende Vorſchläge

vollzogen und ausgeführet werden , nähmlich

1) daß aus einem Forſte nicht mehr Holz ges .

fchlagżn werde, als der gleich nachhaltige Ertrag des

Forſtes . erlaubet.

Iſt einer Eigenthümer eines einzigen , oder mehz.

ferer Förfte , ſo wären .

2 ) pie ſchönſten , und zur Abfuhr am bequemſien

gelegenen Waldſtrecken zu Hoiſdachen zu beſtimmen

und zu diefem Ende auszumarken . Boif diachent

heißt eine in Rückſicht des Flächenmaßes kleine odce

,
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.

mittlere Walbung, oder ein Theil einer größeren Wala

dung, aus welcher für gewöhnlich weder Scheite = r.

noch Kohlenholz geſchlagen , noch weniger aber in fels '

ber gegraſet werden darf , ſondern die ruhig gelaffent

werden muß , um ein Bau - oder Zimmerholz in der

Nähe , und bey der Hand zu haben , falls die Orts

ſchaft , das Eiſenwerk oder eine andere Fabrik abz

brennte, oder durch ein Überwaſſer beſchädiget würde.

. . . Dieſe Hoiſchachen müſſen ausgemarket , weder

berainet , noch weniger begrenzet , ſondern durch die

Aufſchlagung des lateiniſchen Buchſtaben ' H gezeichnet,

und ausgeſchieden werden . Denn das Holz fammt

Grund und Boden bleibt dem Grundherrn eigenthüm =

lid ), und findet durch die Vermarkung nur die Bez

ſchränkung Statt , daß die Hoiwaltung nicht zu

Scheite - oder Kohlenholze aufgearbeitet , gegraſet,

oder verkaufetwerden dürfe, ſondern als Noth= und

Aushilfsholz geſchonet und erhalten , oder gehoiet

werden müſſe. . . ' 7 1 !
!

Für jede Ortſchaft follen ein , zwey , oder, wenn ,

felbe groß iſt , auch drey Hoiſchachen entweder in ih

rën eigenen , odes in den Waldungen eines anderen

beſtimmet und ausgefchieden werden , wovon der eine

Soiſchachen aus wirklich ſchlagbaren , und nächſtens

ausgewachſenen Bauftämmen , der andere aus halb :

gewachſenen Bäumen , und der dritte aus Gröffins

gen und Anwuchſe zu beſtehen hat . ,



,3 Ben Eiſenwerken , und anderen viel Solz oderi

Sohlen conſumirenden Fabriken iſt außer dem Hoi

(chachen , der das nöthige Bau - Dach - und Zeug

holz,gibt , auch dahin fürzuſorgen , daß die nächſten

Waldungen nicht bergehauen werden , ſondern ſtehen

bleiben , um ein Kohlen - oder Scheiteholz bey der

Hand zu haben , wenn das Werk' von Feuer oder

Waſſer verſchont geblieben iſt, und nur der Holzvor:

rath verbrennet oder weggeſchwemmet worden wäre ,

um das Werk nicht ein halbes oder ganzes Jahr

fenern laſſen zu müſſen , bis nähmlich das Holz aus

den gewöhnlich weit entfernten Schlägen zugeführt

werden kann .

. S . 2 . .

Beſtimmung der Boiſchachen in Rückſicht ihrer

Größe und Anwendung,

Die Hoiſchachen haben nur ſo viel , und dasje

nige Holz zu liefern , was zu Folge der nachſtehenden

forſtmänniſchen Grundfäße für die Ortſchaften unum

gänglich nothwendig iſt, keineswegs aber für alle

Gebaude , die durch das Feuer verzehret worden find ,

und wovon in manchen Gegenden die Hälfte unnoth:

wendig , und für den Eigenthümer ſchädlich iſt , das

heißt, wenn eine Ortſchaft f. 5 . aus 100 Wohn

häuſern , und 350 Stallungen , Scheuern und Nebens

;



gebäuden beffünde, ſo muß der (dlagbare Hoifehachéit

ro groß ſeyn , daß das nöthige Bau - und Dachholz

für 100 Wohnhäuſer, und für 190 Stallungen ,nach

dem ſelbe vorſchriftmäßig höchgemauert worden , und

auf welchen Stållungen unter einem die Scheuert

anzubringen find, aus den Boiſchachen genomen wer:

den könne', keineswegs aber hat ſelber für die noch

abgängigen 150 Nebengebäude das Bau - und Dach

holz zu liefern , weil die dem Eigetthümer , und derni

Staate gleich ſchädlichen unnothwendigen Nebengebäu :

de eingehen gemacht werden müſſen .

Gewöhnlich hat jede Ortſchaft einen oder meh :

rere ſogenannte Gemeindewaldungen , die ihr eigena

thümlich angehören , oder von einem Waldgrundherrni

zur Nußung überlaſſen ſind. Im erſteren Falle tann

die Beſtimmung und Ausſcheidung zu einem Hoiſcha

chen ohne Weittäufigkeiten vorgenommen , und fürĝes

kehret werden , mit der einzigen Rückſicht, daß der ges

wöhnliche jährliche Holzbedarf nicht zu ſehr beſchrät

fet und derenget werden. Im zweyten Falle aber ,

wenn nähmlich eine fremde Waldung zu einem Şoi

fchachen angeſprochen wird , die jeder Eigenthümer

herzugeben , und zu überlaſſen verpflichtet ſeyn rolla

falls die Ortſchaft entweder keine eigenthümliche

Baldurgen hätte , oder der Grund und Boden zum

· Bauholz tragen gar nicht geeinet ift , auch kein anz

deres Aushilfsmittel erübrigte , muß auf eine billige

: : Ent:



Entſchädigung fürgedacht'werdert, die durch die in

folgendem 3. S. abgehandelte Vorausbeſtimmung des

Stammpreiſes für beyde Sheile feſtzuregen iſt.

Borausbeſtimmung des Stammpreiſes.

: Der Stammpreis muß- porausbefiimmet , uno

alle 10 Jahre Feſtgefeget werden , damit die durch

Steuer oder Waffer : verunglückten Parthenen das

höthige Holz einerſeits midir in zu geringem Werthe

anſchlagen , oder wishl går urifonit verlatzen ; andes

rerſeits aber der Eigenthümer die Bauſtämmeim Falle

ber Noth ticht willfährlich und übertrieben.theuer ant

Pchlagen und verkaufert möge.

Der Werth eines "Staminos , noeč der Stamms

preis wird aöf folgende Art beſtimme. Stegenwärtig

fönnte der Waldeigenthümer einen großen Bauſtamm :

üm i f . 30 kr. , einer mittleren um 1 fl. , einen klei

ten im 30 kr., und ein Lattenſtämmdjen úm , rg frå

auf dem Stocke verkaufen (obwohl katten - und altès .

kleine Zimmerholz von geſchnittenen Klößen oder Stor .

den genommen werden Follte ) und endlich einen ffars

ten 18 ſhuhigen Block zu 30-kr. , eiten mittleren zu

24 kr ., und einen kleinen zu 18 kr. veräubern , utdi

jährlich aus der *zu einem Hviſchachen für widmender

Baldung f. Bei eittent Nußen von rżo fl. beziehen ;"

der Eigenthümer darf dieſe Waldung aber weder felbff
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berhauen noch verkaufen , ſondern muß folche die

uächſtfolgenden 10 Jahre ſtehen laſſen , und iſt daher

berechtiget, einen ſolchen Kaufſchilling zu fordern , der

das Kapital fammt den Zigfesziuſen von 5 Jahrex.

ausmachet. In den zweyten nächſtfolyenzen 10 Jah

ren müßte der Preis wieder erhöhet , und ro in das

unerſchwingliche vervielfältiget werden . Es iſt daher

höchſt räthlich und nüglich , wenn ſich jede Ortſchaft

oder Gemeinde bewirbt ein oder zwey Waldſtrecken

käuflich an ſich zu bringen , und zu Hoiſchachen zu

widmen , weßwegen unvermeidlich zu erlauben und

jugegeben werden dürfte , ein oder zwey Bauerngüter

unter den bereits vorgeſchriebenen Bedingungen anzu :

kaufen , und die dazu gehörigen Waldgründe zu Hoia ·

fchachen zu widmen ,, falls in der Nähe gar keine

Waldungen ſich vorfänden , oder keine für billige

Preiſe,zu bekommen wären . Iſt aber dieſer , nähm - ,

lich der Ankauf eines , oder zweyer Bauerngüter aus:

zuführen unmöglich, ro roll der Eigenthümer dernächſt

gelegenen Waldungen gehalten und verpflichtet ſeyn,

einen angem :ſſenen Theil ſeiner Waldung zu einen

Boiſchachen ausmarken zu laſſen , und das Bau - und

Sägeholz um den Kapitalswerth famamt den Zinſes :

zinſen mit Beſchränkung für die von Waldverſtändigen ;

ausgemittelten Preiſe zu verabfolgen , welche billige

Beſchränkung aus dem in folgendem 4. S. angeführ:

ten Grunde Statt findet.

$. 4 .
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Eintkeilung der Walbungen , um einen gleich

, nachhaltigen Ertrag zu ſichern . . .

uue Waldgrundeigenthümer ſind verbunden ihre

geſammten Waldungen und Förfte in 3 Theile oder

Bezirke abzutheilen , nähmlich in die'näheren, mittle

ren und weiteren , oder entfernteren , und zu Folge

dieſer Eintheilung Holz von dem nahen , von dem

mittleren , und s von dem entfernten Forſte zu neh

men , um hiedurch ihren Renten einen immer gleida

nachhaltigen Ertrag zu fichern , und nicht , wie bise

ber geſchehen iſt , die vorderen nächſt gelegenen , oder

auch einen Theil der mittleren Waltungen herhauen

ung verkohlen , oder als Scheiteholz verkaufen , und

die hinteren zum Beyliefern beſchwerlichen dem Ver

fallen und Verderben zu überlaſſen , und hiedurch dem

fünftigen Befißer allen Nußen und Vortheil der Forſt

crträgniß auf 60 bis 80 Jahre zu entziehen . ,

Ein hierüber gegebenes Benſpiel wird die Sadie

ganz einleuchtend machen . Der Befißer der Herrſchaft

N . N . hätte 10000 Joch Waldungen , die durch Ver

inarkung ausgeſchiedenen Hoiſchachen für dieHerrſchaft

lichen Gebäude , dann für die Ortſchaften N . betra

gen 700 Foch , folglich bleiben 9300 Joch in 3 Theile

fui vertheilen , wovon ein Theil 3100 Joch ausma

chet. Bermög des aus dem Holzhalte aller dieſer

.
.
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herrſchaftlichen Waldungen gezogenen Mittels Fatient

auf éih Foch 120 Wiener S 'after , wovon 4000 in

den nahen , 4000 in besi mittlerer , und 4000 Klafter

in den entfernten Förften zu fällen find: Es verſtehe

fich von felbſt , daß dieſe Eintheilungsmaßregel nur

in ſolchen Diſtricten vollkommen ausgeführt werdeni

könne, wo die Förſte noch ganz unbeträchtlich vers

hauen ſind. In Förſten hingegen ,wo die naheit, und

zum Theil auch die mittleren Waldungen bereits abs

geſocket find, kann obige Maßregel aud, uur zunt

Cheile und unvollkommen ausgeführt » Darf aber

dennoch nicht außer ucht gelaſſen werden , ſolche

nach Chunlichkeit auf die nachſtehenden Waldungen

anzuwenbeth. '. :.

: :.. 'Uis oder alte überſtändige Waldungen förten vot

alleit übriger Waldungen verwendet, und gute

- - Nuken gebracht iverden .

Es findet und trift fich vielfältig , daß in einear

Befrächtlichen Graber mehrere größere und kleinene

Werkgaden , das heißt, Hammerwerke, Senſenſchmie

pen , und andere Schmiedſchaften ſich vorfinder ,won

unter einige Werkgaden mit ſo vielen alten überſtäna

bigen Ärwaldungen , die ſie durch mangelhafte Kons

tratte ſowohl von Herrſchaften , als auch von Unters

i tha:



fhanen entweder käuflich, obet auf einmahlige Abfoca

kung an ſich gebracht haben , verſehen ſind , daß fie

folche binnen 60, 80 bis 100 Jahren nicht abzuffoca

ken im Stande. find , indeſſen andere in dem nähmli:

schen Grabeni liegende Wertgagen bemüſſiget ſind, den

zu ihrer Erhaltung nöthigſten Bedarf in kaum fdlag:

baren Waldungen zu erzeugen. üm den Sdadenund

Nachtheil dieſer alten verderblichen Gepfiogenheit ganz

cinleuchtend zu machen , wird nachſtehende Erörterung

- und Auseinanderſegung gegebent.

Der Werkgaden A hat si B . 900 Joch alte über:

ſtändige Waldungen auf einmahlige Abſtockuttg durch

Kontrakte ſich zugeeignet. Die Waldungen ſino hoch !

ſtämmig und dicht , und wegen Alters dem beſtändiz

gen Berfalle unterworfen , das heißt, einer der

größten und älteſten Stämme fault und verfaulet

:. und ein anderer Stamm fommt wieder hervor.

. Wegen Hochſtämmigkeit und Dichte gibt 1 Joch

nach gemachten Proben , indem die Schläge. ausges

merfeni , und das gefälte Holz berechnet worden iſt ,

200 Wiener Klafter.

Der Grund und Boden iſt ſo gut , daß die

Wuchszeit auf 80 Jahre angenommen werden darf.

Vermög des Holzhalts pr. Joch , und zugleich

vermög der erkannten 80 jährigen Wuchszeit dürften

aus dieſen •dem Werkgaden A gehörigen Waldungen

in jähr:



jährlich 2250 Wiener Klafter , oder beyläufig 18000

bis 20000 Faß Koblen geſchlagen werden.

: Der Werkgaden A hat zu ſeinem Umtriebe jähr . .

lich nur 16000 bis 17000 Faß Rohlen nöthig ; kauft ?

überdieß noch 3000 bis 5000 Faß Bauernfohlen ,

und ſchlägt folglich in der ihm auf Stocräunung

überlaſſenen Waldung jährlich um 6000 bis 8000 Faß

weniger , als der überlaffene Waldſtand erlaubet ,

und dringend heirchet , damit das jährlich verfallende

Holz nicht zum Rachtheile des Staates verderbett

müffe , ſondern zu Nußen gebracht werde. " .

. . . Auf der andern Seite hacket der Werkgaden B

in einer kaum ausgewachſenen Waldung jährlich 10000

Faß Kohlen , wo doch vermög des Waldſtandes und

der Buchszeit nichtmehr als höchſtens 8000 Faß ge=

Tchlagen werden ſollen , um die Waldung nicht über

ihre Kräfte berzunehmen .

· Beyde Werkgaden arbeiten zum Schaden des

Staates und des Waldgrundeigenthümers aus Mar

gel einer gehörigen Eintheilung und Anordnung. Die

rer Schaden iſt um ſo empfindlicher , wenn der alte

Wald , der dem Werkgaben A gegen ein für allemah!

bezahltes Pauſchale überlaffen worden iſt , einem un

terthane angehöret , und 4 bis 5 nadhfolgende Befiger

des nähmlichen Bauernhofes , von welchen der Wald

quf Stocräumung verkauft worden iſt, nicht erle

ben , daß der Walt abgeſtocket werde, den der ge=

:

geno
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genwärtige oder kurz vorhergegangene Befiger für ein

geringes Geld im Falle der Noth , oder in der Truna

kenheit , ohne Vorwiſſen der Herrſchaft , oder auch

mit Vorwiſſen reines Pächters, der froh iſt , wenn

er , um die vielen für eine Kleinigkett übernommenen

Rückftände bezahlt zu erhalten , durch ſeine Einwillis

gung das Bauerngut auch auf ein Jahrhundert ruis

niret , an einen Gewerken auf Abſtockung verkau:

fet hat.

. Der Werkgaben A läßt , um ſeinen Kohlenbes

..darf auf ewige Zeiten zu decken , in ſeinem Waldana

theile jährlich ſo viele hundert Klafter verfallen und ;

verderbeit, und richtet die Unterthanen durch Uuftauf

ihres Kohlenholzes zu Grunde.

Denn Geldvorſchüffe auf Kohlen hinauszahlen

heißt nichts anderes , als den Bauer zwingen ſeine'.

: : Holzungen zu Grunde zu richten und gänzlich auszu :

hauen . Da die Unterthanen aber ohne Holzungen

nicht beſtehen können , und diejenigen , die ihre Wak

dungen entweder auf Abſtockung verkontrahiret , oder

kleinweiſe für das halbe Geld ſelbſt verkohlet haben ,

bemüſſiget und nothgedrungen find , über überbürbung

zu klagen , wenn kein Nachlaß der Gaben erfolget ,

oder das Bauerngut zu verlaffen , ſo wäre ftrengſtens

darauf zu halten , Daß

. 1) fein Werkgaden , der hinlängliche , oder wohl

: gar mehr als hinlänglich alte Walbungen eigentham

id
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: Hoch , oder auf ubftockung befißet , von einem Unters ,

thanë eine Krippe Kohlen zu kaufen fich unterſtehe,

die nichtmit einem Erlaubnißfcheine von der betref .

Fenden Obrigkeit verſehen iſt , im Übertretungsfalle

aber für jede Krippe 15 Dukaten in Golde bezahle.

- 2) Diejenige Herrſchaft , welche zugibt, daß eini

Unterthan durch ſchriftlichen , oder auch nur münds ,

lichen Kontrakt, wie letzteres vielfältig geſchieht,

eine reiner zum Gutsbeſtande unentbehrlichen Walguns

gen , oder ohne die S . 14 – 16 . Nro . VIII. vorge: 1

fariebenen Bedingungen hindangibt , ſoll im erſten

Falle unnachſichtlich für 100 Dukaten in Golde , im

fiveyten Betretungsfalle füt“ 200 , und in den übri

gen Fällen allezeit für den doppelten Betrag geſtraft

werden , und für den Käufer die Folge haben , daß

die ohne Vorwiffen der Herrſchaften gemachten Ber:

träge keine Verbindlichkeit haben,

. 3) Berkauft eine Herrſchaft. Felbſt einer Shelt ih

per Waſsungen mit Grung und Boden , oder auf

Ubkockung , und leget den dießfälligeu Kontrakt nicht

zur Unterſuchung , 06° fie " Folchen " verkaufen könne,

Dann zur Begnehmigung vor , ſo iſt der Kauf ungila

tig , und der Verkäufer , wie die Käufer um die furt

vorher beſtimmten Betragė zu beſtrafen .

4 ) Die auf immerwährende Abſtockung lautens

bén .Kontrakte', wie folches kurz vor Aufhebung der

Stifte und Klöſter geſchehen iſt, wären für null utzi ..

tricht



michtig te erklärent, und die Eigetthümer haben die

dießfälligen Documente binnen einer anzuberaungenden

Zeitfriſt den betreffenden Stellen zur Vernichtung vora "

zulegen , widrigeas soo Dukaten Strafe fui bezahlen ,

weil es wider die Staatsverfaffung iſt , einen derlen

Sontrakt beſtehen zu laſſen .

5) Sind alle Kontrakte , Verträge, oper mie fie

immer Pahmen haben mögen , die das Wald - und

Kohlungsiveſex betreffen , der Direction einzuſenden ,

und von dem Kreisoberförſter , oder von dem das

Waldweſen beſorgenden Streiscommiſſare auf Drt und

Stelle zu unterſuchen , wie weit fich ſolche mit den

vorgeſchlagenen ſtatiſtiſchen Grundlagen vertragen und

übereinſtimmen , oder denſelben entgegen renn , und

nach genaueter , ganz nach dem Sinne der dießfällie

gen , das allgemeine Beßte und Wohl der Einzelnen

bezielenden Gefeße vorgenommener Unterſuchung durch

Handhafte Berichte der Entſcheidung den bohen Nee

sierungen vorzulegen haben , welche Kontrakte und

Berträge gar nicht ausgemittelt werden können , und

daher für ungiltig und gefeswidrig zu erklären renus

Ben anderen Kontrakten, aber iſt zu þeçiditen , welche

Puncte gang auszulaffen , und welche an deren State

einzuſchalten tämer , dann welche Puncte abgeändext,

und wie ſolche abgeändert werden ſollen , zu ipelchem

Enbe beſonders aufzutragen wäre ,, folche Ausileiro

Mungete uno Ubmittlungen zu tréjjene, daß die alten

Wald :

T
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Walộungen vorzugsweiſe und zuerſt aufgearbeitet

werden . Und um auf das gegebene Benſpiel zurücke

zukommen , daß dem Werkgaden B , der mit kaum

ausgewachſenem und zu wenigem Holze verſehen iſt ,

- erlaubet und ausgemittelt werde , in den alten Wate

dungen des Werkgadens A reinen Jahrsbedarf gang,

oder nur zum Theile entweder auf einer eigenen Ars

beit , oder auf der alten dem Werkgaden A angehö

tigen Arbeit , das heißt , Holz - und Kohlenwertſtät:

ten , gegen die Bedingniß erzeugen zu können , daß

nach Aufarbeitung des alten Waldes der Werkgaden

: . A in der dem Werkgaden B gehörigen Waldung eben

- ro viel Holz oder Kohler mit Vorrechte erzeugen

tonne und werde, als von dem Werkgaden B in

den alten Waldungen des Werkgadens A aufgebracht

worden iſt. . .

Da die alten Waldungen gewöhnlichweiter rücks

wärts , und die jungen , fäum ausgewachſenen ge

wöhnlich voran , oder in der Mitte ſtehen , ſo könnte

eis fich fügen , daß auch der Werkgaben B fich wegen

weiteret Zu - und Abfuhr der Kohlen beſchweret fän:

de , worauf aber nur fo weit zu achten iſt , daß man

fich bemühe, einen etwas geringeren Stockzins an

den Grundherrn bezahlen zu dürfen , der dieſen Ver

. . luft um fo leichter tragen kann , als er auf der an =

pern Seite durch die ſtärkere Abtreibung des alten

.: SWAE

-
-
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Kaldes an Srund und Boden , dann Wiederruchfe

100 Prozent, und manchmahlmehr gewinnet.

Was von den Wertgaven A und B geſagt voort

den iſt, gilt auch zwiſden Grundeigenthümer und

Werfgaben , und ben allen übrigen ähnliden Fällen .

Bat ein Gewerk von einer Herrſchaft , oder vort

ginem Unterthane eine Walbung überkommen , die

alt , und so groß iſt, daß fie vermög des dermahlia.

gen Betriebes , da jährlich nur einige hundert , oder

ein bis zwey tauſend Faß geſchlagen werden , vermög

Des Flächenmaßes , Holzhaltes und der Wuchszeit

aber jährlich mehrere hundert, oder 3 bis 5000 Fall

geſchlagen werden könnten , unter ihren Kräften ans

gegriffen , und über die Nachwuchszeit hinaus virš

(doben worden iſt, ſo iſt der Gewerk zu verhalten ,

einen derley Wald ro ftark anzugreifen , daß von der

Zeit des abgeſchloſſenen Vertrages bis zurAuswuchs

Zeit die Waldung ganz abgetrieben reyn müffe , das

beißt, die Wuchszeit wird auf 80 Jahre erkennet, feit

Abſchlieffung des Kontraktes find 20 Jahre verfloſſen ,

und es ſollen is Theile des Waldes bereits abgeftoa

& et ſeyn , es find aber nur * abgetrieben worden ,

folglich find fünftig jährlid),it Theile abzutreiben , .

damit wenigſtens der dritte følgende Befiger zu ſeis

Hem Eigenthumegelangen förne, und die Rückerlans. .

gung nichtauf den fünften bis ſechsten Befiger biru

wus verſchoben werde.

.
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Alle Waldungen ſollen fchlagmäßig betrieben ,

r und nicht unterhacket , dann alles Bau - Dachs

und Zeugholz aus den Schlägen genommen

. . werden .

Eine der größten , und durchaus eingeriffenen

Unwirthſchaften iſt die Gepflogenheit die Waldungen ,

beſonders Laubholzer zu unterhacken , auszulichten ,

auszuſpiegeln , das heißt, die größeren Stämme

riederhauen , ausbringen , und zu Scheiten oder stohlens.

Holze aufarbeiten , und durch das Ausbringen ſelbſt

viele andere gleich große und geringere Stämme zu

Grunde richten , und noch mehrere befchädigen , in

ihrem Wachsthume Hindern , und den Grund und

Boden nur halb oder ſchlecht benußen .

Denn es iſt aus der Erfahrung , und phyfiſch

wahr , daß ben dem Un - und Aufwuchſe der Wal

dungen nur diejenigen Gröffinge und Schößlinge

vor den übrigen die Oberhand bekommen , und dieſel

ben überwachſen , die auf dem beßten Grund und

Boden gekeimet und ausgeſchlagen haben .' Die übria

gen neben dieſen größeren und ſtärkeren Baumpflan=

jen auftrachſenden Gröſſinge oder Schößlinge werden

nie weder zu der Hochſtämmigkeit noch Dice empor

wachren , welche die erſteren auf den beßten Grund

Flecken aufgekeimten Bäumchen erlangen . .!

ii . . . ; Mand :
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... Manchmahl , aber ſelten verurſachet diefen Dor :

. fprung der um ein Jahr frühere natürliche Anflug ,

oder eine frühere fünſtliche Beräung , gerböhnlich

aber liegt die Grundurſache in den beſſeren , mittleren

und ſchlechteren Erdflecken , auf welchen der Saame

keimet, und die hier angenommen wird, um die Über :

jeugung - zu géipähren . Während des Aufwachſens

des Waldes geſchieht es unvermeidlich , daß die zu=

nächſt an den größeren Stämmchen ftehenden kleines

ren in ihrem Wachsthume immer mehr , und endlich

ſo gehindert werden , daß ſie von felbft ausſtehen und

berfallen , welches Ereigniß waldmänniſch genennet

wird , der Wald berputzet fich , oder fäuberet fich .

Bon Einigen wird es Sdwand genannt , aber die

Urwendung dieſes Ausdruckes auf dieſe Ereigniß - ift

unecht und unrichtig , und kann und roll nur auf

eineWaldung angewendet werden , die ihre Schlagbar: .

feit, Reife oder Zeitigung bereits erreicht hat , und ist

der die Stämme, weil ſie weber an Höhe und Dicke,

toch an Feſtigkeit mehr zunehmen , in Begriffe find

mürber und ſchlechter zu werden , indem in der Natur

tein Stillſtand angenommen werden darf. Wenn nun.

mehrere der größeren und dideren Stänamé umgebau:

en und ausgebracht werden , fo follten die anderen

· Diefen weggekommenen zunächſt ſtehenden Stamme

ju der nähmlichen Hochliämmigkeit , Dide und Feſte

impormachfen, welche die weggebrachten hatten, wels :;

i
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ches aber , einzelne Fälle ausgenommen , feiten oder

gar nid)t geſchieht.

Werden nun dieſe minder, große , wenn auch

mit aller möglichen Mäßigung, das heißt, Spar « . ;

famkeit , um den Wald nicht über ſeine Sträfte bere

zunehmen , wieder ausgehauen , ſo bleiben nach mehre

mahliger Aushauung bloß kurzſtämmige, verwedelte,

knorrige Bäume, die durch die weggekommenen höher

ren und größeren in ihrem Wachsthume gehindert, ges

hemmet, und durch das Ausbringen derſelben wohl

auch beſchädiget und verſtünimelt vorden find , und

die ſich in lange, breite und knorrige üſte verbreiten ,

und nur wenig , und zum Arbeiten (d;ledztes Hols . .

abwerfen , Aus dem Dbengeſagten iſt zu entnehmen ,

daß durch das Unterhacken der Grund, and Boden zu

einem ſehr geringen Erträge abgewürdiget werde ,

und daß um ſolchen wieder gehörig benußen zu könt

nen , kein anderes Mittel erübrige, als derlen aus

übel verſtandener Ökonomie verwüſiete Waldungen

größtentheils failägweiſe abzutreiben , und ſorgfältigſt

zu ſchonen , das heißt, vor Vieheintriebe zu hüten .

Dieſer Art von Unterhackung und Auslichtung

tft gleic ) ſchädlich die verderbliche Gepflogenheit, daß

in den beſtehenden Holzfd;lägen die fd;önſten Säge

Bau - und Zeugholzſtämme , unter welch legterem

Ausdrude auch das Handwerksbolz für Siebmacher ,

Böttcher , Wagner und Sdreiner , dann das Kunfte

in
ji bolj

: ' :



.

Bols für Werke verſtandere wird , ohne Unterſchied

und Ausſcheidung zu Kohlenholze aufgearbeitet und

perkovlet wird.

Nachdem dieſe Bolzgattungen aber unentbehrlich . . .

find , ro müſſen ſolche anderswo genommen , und

zum Schaden des Waldſtandes ins beſondere gefället ,

und hiedurch die Wälder unterhacket werden , wo . .. ,

Wipfel und üfte gewöhnlich liegen bleiben , und

dem Verderben überlaſſen werden , und durch das

Ausbringen viele Stämme gänzlich verdorben , noch

mehrere aber beſchädiget werdex . iii

Es wird daher angerathen , daß, wo es localität,

3 und andere Umſtände tricht unmöglich machen , alles

; Bau - Säge - und Zeugholz aus den Holzſchläger

genommen werde , wenn auch die Beybringung und

Sufuhr deſſelben etwas weiter und koſtſpieliger ause .

fiele.

' Bey Schwarzwäldern , das iſt , ben Nadelholz:

waltungen iſt die Unterhackung um fo ſchädlicher als

hieburch gewöhnlich Abdorrungen und Waldreuchen

berantaßt werden und entſtehen , wodurch ganzeWats

dungen verdorben , und zu Grunde gerichtet werden ,

sveßwegen die Unterhackung in allgemeinem frengſtens

zu verbiethen wäre,



Waldfeuchen auszurotten , das iſt, der röeiteren

Verbreitung und Entſtehung derſelben vorzus

beugen.

Die Waldfeuchen entſtehen aus verſchiedenen Ur:

fachen , manchmahl durch die Witterung , und peſtar:

tige Ausdünſtungen , öfters durch kriechendes und flies

gendes Ungeziefer , am öfteſten , und meiſtens durch

Unterhacken , undriderſinnige.Ubtreibung junger kaum

ausgewachſener Waldungen , wenn ein heißer ſehr

austrocnender Sommer darauf folgt.

Es mag die veranlafſende Urſache feyn , welche *

da wode , ſo iſt frühzeitiges Vorhaden und Vorar:

beiten gewöhnlich das einzige und vorzüglichſte Mittel

wider die weitere Verbreitung derſelben . Wenn ſich

Spuren einer Waldfeuche zeigen , das heißt, wenn

in einer Waldung die Bäume ſchockweiſe abborren ,

und die dieſen 5 n. 7 , 12 , oder mehreren bereits abs

und ausgedorrten Baümen zunächſt ſtehenden Stämme

thre Farbe verändern , anfangs röthlich , dann ſtart

roth werden , und endlich auch abdorren , lo hat

jeder angrenzende oder anrainende Nachbar , der das

Übel zuerſt wahrnimmt , das Recht, dem betroffenen

Eigenthümer ſolches mit dem Erſuchen erinneren zu

faffen , daß er die moeiter unten vorgetragenen Maps

tec
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Kegela , der Verbreituug vorzubeugen , ausüben und .

anwenden wolle.

... unter einem hat er die übrigen angrenzenden

oder ancainenden Nachbarn aufmerkſam zu machen ,

und zur Hilfleiſtung vorzubereiten . Die Seuchen find

in Rückſicht ihrer Verbreitung wieder von zweyerley

Art. Nähmlich die eine Art verbreitet ſich mit beſon :

derer Gefchwindigkeit , die andere aber langſamer ,

und ſcheint vorzüglich ihre mehrereoder wenigere Ver

breitung von der längeren oder fürzeren Dauer einer

ungewöhnlichen Sommerhiße herzurühren . '

Ift die Seuche von der erſten Art, und der

betroffene Grundeigenthümer in der Ausführung der

Abhilfsmittel. Faumſelig , 10 , daß einer , oder mehrere ?

der Nachbarn gefährdet find , auch um ihre Waldun

gen zu kommen , ſo haben diere gefährdete Nachbarn

das Recht Arbeitsleute zu werben , und die Vorhau :

ung auf folgende Art zu veranlaſſen .

Dreyßig bis ſechzig Klafter "in die Runde vok

den legten nur im geringſten röthlich werdenden

Stamnien bindangemeſſen , werden die erſten friſchen

Bäume mit ihren Wipfeln einwärts , das iſt , der

ſchadhaften Gegend zu , niedergeſchlagen , und ſo

fortgefahren , bis der rings = oder rundum ausgehaue:

ne Raum 30 bis 60 Klafter Breite erhalten hat. Das

jwifchen den leßten roth werdenden Bäumen und

dem Orte , wo der Verhau anfängt , ftehen bleibende ,



ftirche Holz wird ber Vorſtand genennet. Das nito

dergehauene Holz wird podann ſo geſchwind als mögs

tich aufgearbeitet und weggebracht , und manchmaht

Melbſt durch den ſchadhaften Wald durchgeholzet oder

durchgeführet. Iſt dieſes friſche Holz , ohne die Zeit

mit dem Ranften ( Ninde abfchälen ) verloren zu

Baben , weggebracht, fo wird an dem äußern Rande

des Vorſtandes ein ſchmales ftark rauchendes Feuer

in der Runde herum unterhalten , damit der Schwarze

lüfer , die gewöhnliche Holzpeſt , nicht überkriechen ,

und in das zu düzende friſche Holz gelangen könne." .

Wenn ſid) Wafferquellen finden , die auf einer

Seite abgeleitet werden können , ro find ſolche außers

balb des Feuerfreiſes abzuleiter . '

Nachdem der Vorhau bewerkſtelliget worden iſt

wird der ſchadhafte Theil felbft, und der Vorſtand

niedergehauen , und erſterer noch weiter von der Wals

dung weggebracht , als das friſche Holz weggeſchaps ,

fet worden iſt , und mit dem Niederhauen und Wegs

bringen unausgeſetzt, und ſo lange fortgefahren , bis

man zu dem runden oder Zirkelſchlage , das iſt , 3#

dem Vorhaue gekommen iſt. Ber Seudjen hat es

gewöhnlich ſo viel Zeit , daß der Gegenſtand einem

Kaiſerl. Förſter , oder dem Kreisoberförſter berichtet

werden , und derfelbe die Direction übečnehmer

foane. '



ft der Waldeigenthümer ſo vermöglich , daß er*

pie dabey verrichteten Hand = und Fuhrtagiperke für

mäßige Preiſe bezahlen könne, ſo wird ihm das Holg

zur Diſpoſition überlaſſen , widrigen Falls aber auf

Der Stelle nach ſo viel möglich geſchehener Sortirung

des Sau - Säge = und Zeugholzes an die Meiſtbie:

thenden verkaufet , von dem gelösten Betrage die Ara

beiter und Pferde , aber kein Zeug , als verloren ges'

gangene Hacken , Sägen , Schäffe und dergleichen

bezahlet , und der Überreſt dem unglüdlichen Eigen :

thümer behändiget , ohne daß der kaiſerl. Forſtbeamte

etwas anderes als reinz gewöhnlichen Diäten , die

der Direktionskaſſe aufzurechnen kämen , zu verlangen

befugt ſeyn ſolle.

Zum Vorhaue und zur Wegarbeitung hatfit jeders

mann gebrauchen zu la Fen , er mag mit der Säge

oder Hacke arbeiten können oder nicht , er mag Herr,

Bauer oder Knecht ſeyn , weil zur Veranſtaltung und

Nufficht Menſdien eben ſo nothwendig ſind , als zur

Arbeit felbſt. Von jedem Fauſe in der ganzen Nach

barſchaft , und wenn die Seuche bey einer Grenze iſt,

auch die Nachbarn des anderen Landes haben mit

Sägen , Hacken , Hauen , Schaufeln und Fuhrwäs

gen verſehen auf die erſte Anfage berben zu eilen , bis

die erforderliche Zahl der Arbeiter beyſammen iſt , die

nicht nur den Vorhau machen und wegſchaffen ,

fondern auch die Äſte der Bäume ipegräumen , oder
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mit der nothwendigen Vorficht verbrennen , und das

Ichmale Wehrfeuer fo lange unterhalten , bis alles

ſchadhafte Holz aus der Gegend weggebracht wors

den iſt.

Dem Director wird obliegen , alle Arbeiten fo zu

veranſtalten , daß eine die andere nicht hindere, die i

Arbeiter fich nicht beſchädigen , und durch Ausbrin

gung des ſchadhaften Holzes nicht eine andere Wals

bung angeſtecket werde.

Iſt das Waſſer nicht weit , und nicht beſchwer :

lich benzubringen , ſo werden die.Wurzeln des äußer

, ren Waldrandes ftark begoſſen , damit , wenn durch

die Unterhaltung des Feuers durch mehrere Tage und

Mächte die Baumwurzeln unter der Erde zu fohlen

angefangen hätten , diefes neue Übel nicht weiter grei

fen möge,weßwegen noch einmahl wiederhobtet wird,

daß das Kreis - oder Zirkelfeuer nicht ſtark und breit

Teyn dürfe , ſondern ſo ſchmal und schwach als mög= {

lich unterhalten werden müſſe , um ja keine Wurzel=

kohlung zu veranlaſſen . Wäre ſolche aber aller Vor

ficht ungeachtet veranlaßt worden , ro müßten die

Vorhauſtöcke mit einer der bekannten Gebmaſchinen

ausgeriffen , und gegen den ſchadhaften Theil gebracht

Nerden , wenn ſolche nicht gänzlich weggebracht, oder

auf die Seite geſchaffet werden können . Oft endlich

alles , ſowohl das Vorhau - als das ſchadhafte Holz

weggebrachtworden , ſo wird die abgekockte Strecke , ,

.. aus
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ausgeheizet , um die ſchwarzen Käfer , die durch die

Fällung der ſchadhaften Bäume nach Tauſenden auf

den Boden gefallen ſind, und wegen der Unterhaltung

des Kreisfeuers fich nicht hinaus verkriechen konnten ,

gänzlich zu verbrennen .

Entweder iſt die verpeſtete, und nun abgeftodite

Fläche ebenfällig , oder fie derflächet fich mehr oder

weniger. Im erſten Falle wird das Feuer rund um

gegen den Mittelpunkt ſtufenweiſe näher geführt. Im

zweyten Falle wird keineswegs unten , ſondern oben

von dem zu höchſt unterhalten werdenden Kreisfeuer

abwärts die Schlagheitszung langſam , terrainweiſe

von Klafterbreite zu Klafterbreite angefangen , und

cher nicht weiter unten aufgezunden , bis in der obera

Klafterbreite nicht alles rein verbrennet iſt. '

Denn würde man mit der Heizung unten anfane

gen , ſo würde und müßte der ganze Schlag in helle ,'

b . Flamngen aufbrennen , und der oben ſtehende , an die

Borhauklaße anſtoffende Wald , zu deffen Schonung

der Vorhau , und alle andere Arbeit fürgekehret wore

den iſt , könnte vor einer Waldbrunſt nicht geſchößet

werden . Iſt die Seuche von der xweyten Art , die

fich langſamer perbreitet , ro wird mit der Fürkehrung

der vorgeſchriebenen Arbeiten ſo lange zugewartet, bis

die größte Sommerhige sorbey iſt, und dann einger

schritten , weil die Hiße, und die biedurch verurſachte.

Trocne felbft vieles beyträgt , daß die Waldfäume '

: (die
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Csie Rande der Waltungen , fo art einen Schlag ang

ftcffen ) dürr werden , und ihre Nachbarn anſteckent ,

weßwegen jährlich , oder nach Beſchaffenheit der Ums

ftände ale ziven oder dren Jahre nachgeſäubert und

nachgearbeitet werden muß. Da die Waldfeuchen gee

wöhnlich dadurch entſtehen , daß junge oder kaum

Tchlagbare Waldungen untergehacket , widerſinnig ans

gegiffen und abgetrieben , oder auch vergraret wers

den , ſo wären alle derley Unfüge ſtrengſtens , und

Ben Strafe zu verbiethen . Die Art und Weiſe , wie

Derley Waldeë bearbeitet , gegrafet und behandelt

werden ſollen , wird am gehörigen Orte vorgetragen

werden . * ; -

•

Maßregeln ben entſtandenen Waldbrünſten , una

in wie weit der Entſtehung derſelben vorzus.

beugen ſen .

Iſt die Waldfeuersbrunft in einer ebenen Gegená

entſtanden , ſo iſt vorzüglich auf das Streichen , oder

auf den Zug des Windes Näckricht zu nehmen , um

in jener Gegend , wohin der Wind die Spige der

Flamme lenket , einen größeren und 'beträchtlicherert

Vorſtand fiehen zu laffen , und den Vorhau felbft ix

dieſer Gegend ungleich Breiter zu machen , als zu den

beyden übrigen Seiten gefciebt,

Wie ;

,
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ie. brett der Dorſtand, und der Borhau fenn -

müſſe , kann um ſo weniger angegeben werden , als

alles lediglich und porzüglich von dem locale , uno

übrigen Umſtänden abhängt, die der Lage angemeſfene

Veranſtaltungen 'erfordern . : :, . ;

öfters iſt ein Vorſtand von 20 bis 50 Klafterns .

breite , und ein eben ſo breiter Vorhau vollkommen

binlänglich ; öfters und meiſtens iſt dieſe Breite viel

zu gering , und zu ſchmal. .

Wenn eine Waldung von unten aufwärts breng ;

net , ro iſt es felten möglich oberhalb einen Vorhau

zu machen , und wenn auch welcher gemacht wird , ſo

ift er gewöhnlich ohne Nugen und Vortheil , weil ſich

das Feuer felten eher erwehren läßt , als bis es in

alle Höhe ausgebrennet hat , und kann eine Schuss

arbeit nur ganz aben in der Höhe, wenn eine bez

trächtliche Waldung anſtößt , ſo wie zu beyden Seiz

ten des Feuers , nähmlich links und rechts mit Nugen

und Vortheile angewendet werden.

: Die Arbeit ſelbſt geſchieht auf die nehmliche Art, .

wie ben einer fich geſchwind verbreitenden Waldfeucher

nur -mit dem Unterſchiede, daß , weil Waldbrände :

felten in hellen und anhaltenden Flammer fortdauern ,

fondern darin beſtehen , daß die Wurzein der Bäume .

untei der Erde fich fort vertohlen , dië S :öcte des.

Porhaurs mit Maſchinen , die auf Ort uns Stelle

zu verfertigen find , gewonnen , das beißt, außgea .

rining
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riffen , auf die entgegengeſepte Seite des Feuers goeie

bracht , und ro viel möglich mit Erde überworfen

werden müſſen . Und nur dadurch , daß dem Feuer .

die Nahrung unter und oberhalb der Erde entzogen

wird , kann den weiteren Fortſchritten desſelben Eina.

halt gethan werden . In vtelen Gegenden , beſonders

In fteilen , ſchroffigen und felfigen ' Gebirgen , kann

äußerſt ſelten ein Vorhau gemacht, noch ein Graben : ..

aufgeworfen werden , und man behilft ſich in dleſen .

Gegenden mit dem ſogenannten Feuerausſchlagen , das

tft , die Mannſchaft ſchlägt mit buſchigten Baum :

aften , oder auch mit buſchigten Gröſſingen oder

Schößlingen , das im Wildhaidache und Graſe brens

nende Feuer aus , wodurch der weiteren Verbreitung i

desſelben beßtens geſteuert wird . Einigewenige Klaf

ter vor värts wird das Wildhaidach 2 , 4 oder 6. ,'

Selafter brett mit Frampen und Hauen ausgeriſſen ,

die ſich verbindenden Wurzeln der Bäume ſo viel mög=

lich abgehauen und ausgeriffen , und Tag und Nacht

gehütet , daß das Feuer nicht über einen ſolchen Gras

ben greife. Die Erfahrung hat geléhret ; daß diere

Art Waldbrünſte in Gebirgen zu löſchen die geſchwin

deſte , gwed mäßigfte und beßte Methode ren , wenn

nichtmit Waffergeben gelöſchet werden kann , welches

anſtreitig die allerbeßteMethode ift. Es wird nähm

lich alle 10 bis 20 Schritte ein Mann von der Quels

k , oder denn Badebis in allé Böhe des Waldbrana
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Der angeſtellt, und das Waſſer in ledernen Ampern ,

Schäffen , Sächtern , oder lageln von Hand zu Hand

gegeben , und dort damit begoſſen , wo die meifte

Gefahr ift. Man trachtet gewöhnlich dem Feuer die

Höhe abzugewinnen , und begießt von oben berab ,

wodurch der Arbeitsraum immer mehr verenget und

verkleinert wird . Wenn Voll genug vorhanden iſt,

wird alle 8 oder 12 Stunden mit den Leuten geweche.

felt , und Tag und Nachtmit dem Waſſergeben fort

gefahren . , , ,

Da aber zu den vorbeſchriebenen Arbeiten ſehr

viele Menſchen erforderlich find , ſo haben von allen

Drtſchaften , und einzelnen Häuſern , die rings herum

4 bis 6 Meilen weit entfernt find , die Mannsleute

ben Strafe mit Werkzeugen und Waſſergeſchirren

verſehen berben zu eilen , und iſt hievon Niemand

ausgenommen , als Kranke , Gebrechliche , und alte

Hausväter . . . . . : ; :
; .

Ben Waldfeuersörünften tönnen und dürfen die

verwendeten Tagwerke außer armen Taglöhnern , die

mehr als 1 oder 2 Tage verwendet worden ſind, nicht

bezahlet werden , ſondern es ſind die Arbeitsleute

durch die Gemeinderichter, Amtleute, Rott - und Biers

telmänner benzuführen , 2 , 3 bis 4 Tage zu verwen :

{ : ben , und durch andere Gemeinden abzulöſen .

- Die angrenzenden oder anrainenden , und durch

das Feuer gefährdeten Nachbarn haben vorzüglich die
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Sorge des Anſagens , und der Verbepfchaffung der

Leute auf ſich zu nehmen. .

Waldbrünſte entfehen

a ) durch das Einſchlagen des Donners .

b ) durch das Reiben der Bäume, wenn der

Sturm einige Stämmenicht ganz, ſondern nur halb,

and ſo geſtaltig geworfen hat, daß einer derſelbert

zwiſchen zwen andere in die Klemme gekommen iſt ;

der durch den Wind beſtändig nieder, durch reine eiges

me Schnellkraft aber immer wieder in die Höhe ges ! "

trieben wird. Derlen ſich reibende Bäumemüſſen fos

gleich niedergehauen werden . se

. .. c) öfters wird eine Waldbrunft durch das

Aſdenbrennen verurſachet , welche Afdhe geſammelt

wird , um Pottaſche daraus zu erzeugert. Ein einzel:

ner Mann zündet einen , oder mehrere hohle Bäume

inwendig an , und läßt ſie langſam zu Aſche vertoh :

Jen . Fält nur während der Zeit ein ſtarker Wind

ein*, fo geſchieht es , daß die Bäume bell aufbren :

nen , und andere anzünden , weßwegen das Pottarches

brennen in ftehenden Waldüngen (trengſtens z4 der:

biethen wärr. ' ' ! :

1 . d ) Dandmahl entſtehen Waldbrünfte purch das

fogenannte Schlagheizen. So gut und nüßlich votti

einigen die Ausheizung der Holzſchläge erachtet wird ;

ford ävlich fann eine Siche Arbeit bey unvorſichtiges
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Behandlung werden , und wird hievon an gehörigem

Orte eigens gehandelt werden .

e ) Auch entſtehen Waldbrünſte durch das To:

bafſchmauchen , beſonders wenn mit offenen Pfeifen,

oder mit Pfeifen , die keinen feſten Decket haben ,

durch Schläge gegangen wird , wo Uſtadh , Lanften

and Reifig noch nicht verfaulet iſt , oder wenn Holje

knechte in ſolchen Orten arbeiten , und Tobak ſchmau

chen , welch beydes auf das ftrengſte zu verbiethen

wäre. Hieher kann auch der älte Verboth gereßet .

werden , auf keiner geladenen Kohlenkrippe , Kohlen :

ableeř , oder Abſturzort Tobak zu ſchmauchen . . .

f ) Durch die Johannesnacht oder Wärmfeuer

bey dem Jagen , und der Hahnenpfalz, wodurch viele

Alpen - und Holzknechthütten abgebrennet werden , .

und dergleichen mehr , worauf beſonders , wenn gez

fältes Holz in den Schlägen liegt , zu achten iſt .

: . S. 9 . .

: Kohlenverſchwendung ben der Eiſenmanipulation ,

weil die Werksgebäude nicht an gehörigem

Plage ſtehen .

Nachdem mancher Unterthan , Kleinhäusler , ar

mer Tagwerker oder Köhler geſtraft worden iſt ,

wenn er einige Stämme verſchtteidet, vergrafet oder

Herkohlet hat, wodurch ein Schaden verurſachet ward ,

fer
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:

der 5 oder höchſtens 20 Faß Stohlen betrug oder

ausmachte, von anderen aber durch mangelhafte Auf

und Vorrichtung ihrer Werksgebäude, und durch eine

noch mangelhaftereManipulation viele tauſend Faß

Stohlen perröſtet und verſchwendet worden ſind , und

gegenwärtiger unmaßgeblicher Entwurf beſonders je

ne Gebrechen vermieden , und verbeffert haben will ,

die auf den Waldſtand den größten und vorzüglich

ſten Einfluß haben : ſo wird für nothwendig erachtet,

über die Verwendung der Koblen um ſo fchärfer

Aufſicht und Obſorge tragen zu laſſen , als schon ro

viele Zeit, Mühe und Geld auf dieſes zu Koblen ge- " .

madıte Holz verwendet worden iſt , weil keiner der

ferneren Vorſchläge, ſo weſentlich und wichtig ſolcher

aud) für , und zur Erſparung des Holzftandes , dann

deffen Pflegung und Anpflanzung feyn möge , fo viel

an Holz hereinbringen kann , als bey der Eiſenmani

pulation , das iſt , bey der Erzeugung und Verar:

beitung desſelben an Kohlen unnük verwendet und

verſdwendet wird.

1) Sind ſowohl Schmelzwerke , das iſt, Blach :

häuſer , eder Hochöfen , als auch Hammerwerke ro

unzweckmäßig gelagert, daß ſie öfters mehrere Stunts

den und Tage lang Wind oder Waſſer feyern müſſen ,

das þeißt, das Gebläſe muß eingeſtellet werden , unt

bey einem fic erhebenden ſtarken Winde die Ortſchaft

nidht abzubrennen , und die in den Schmelz - oder

Hoch :
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Hochöfen befindlichen Kohlen müflen , menn der Ofen

nicht mit gehörigem Fleiße und Vorſicht vermachet

wird , umſonſt verglühen , wodurd) der Dfen verfüh :

let, und außer Hiße geſeget wird. um 'aber , wenn

der Wind aufgehöret hat , dem Hochofen ſeine noths

wendige Hiße wieder zu verſchaffen , müſſen beynahe

eben fo viele Kohlen verfdwendet werden , als fich

nach der Einſtellung des Gebläſes verröſtet haben ,

welche nicht unbeträchtliche Kohlenverfdwendung aber

permieden werden könnte , wenn die Schmelz - oder

Hochöfen mit Suppeln vorgerichtet, und wenn dieſe

Vorrichtung nicht hinlänglich iſt , ſo weit von den

Drtſchaften weggereget würden , daß die Häuſer außer

Gefahr und ſicher ſtünden , ſollte auch das Erz um

eine oder zwey Stunden weiter von der Grube bis zum

Dfen gebracht werden müſſen .

1 : 2 ) Hammerwerke' ftehen manchmahl an ſo kleit

nen Bächen , und ſo eng benſammen , daß ein Werk

auf das andere warten muß, bis es abgearbeitet hat,

um das zu feiner Arbeit erforderliche Waſſer, zu erhal:

ten . Um alſo die vielen durch das Ubwarten des

Wafers verröſteten und verſchroendeten Kohlen in Era

(parung zu bringen , wäre zu verfügen , daß derley

beyſammen ſtehende Werkgaden , wenn , und no es

möglich iſt, weiter auseinander, oder einer auch zweni

Werkgaden wohl går an andere Bäche verſeket werken

ben , wo ſie hinlängliches Waffer haben , und um ro

. : ! S . .... viel S .
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viel mehr an Eiſen aufbringen und erzeugen können ,

wodurch die Überlegungsunföſten in wenigen Jahren

um ſo leichter hereingebracht werden können , als rol

dhe das überfeßte Werk nicht allein zu tragen hat,

ondern alle übrige Werke , die hiedurch an Waſſer

gewonnen haben , verhältniſmäßig beyzutragen har

ben würden .

überall ,wo von Überfeßen , oder Erbauen auf

eine andere Art die Rede iſt , können vorzüglich , und

beſonders die Zufälle , wenn ein derley Gebäude durch

Feuer, Waffer oder Alter ro ſchadhaft wird , daß es

ühnedieß gebauet werden müßte, benußet , und ro

angewendet werden , daß dem Eigenthümer , und

dem Staate hiedurch ein größerer Vortheil zugehe.

Sollten die alten Werkgaden in waldreiche Gegen :

den überreget werden , oder dort gar mehrere ganz

neue Werke entſtehen , ſo iſt darauf zu ſehen , daß

felbe in den gehörigen Entfernungen angebracht wer:

den , um der durch das Abwarten des Waſſers entſte

henden beträchtlichen Kohlenverſchwendung vorzubeu :

gen , und diefelbe zu vermeiden. ,

3) Vorzüglich iſt dem Mißbrauche vorzubeugen ,

durch welchen beträchtlich viele Koblen verſchwendetwere

den , nähmlich durch heimliche und gezwungene Arbeit.

1 . Es haben bekanntlich manche Werkgaden , die

Ahnen aus beſonderer Gnade verwilligten Zeug- oder

andere Feuer dahin abgeändert, daß fie Streckwaga ;
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ren darauf erzeugen , undweil ſie fich rridht getrauen ,

das Feuer zu einem ordentlichen Streckfeuer vorzu :

richten , ſo wird dieſe mehr Gewinn verſchaffende Art

von Eiſenverarbeitung durch einen größeren Kohlen

aufwand erzwungen . Gleiche Bewandniß hat es mit

den verwilligten Streckfeuern , auf welchen zerrennet

wird , und mit den kleineren Schmidfeuern , die in

Streckfeuer , und dergleichen ungeändert norden ſind.

Da dieſe Feuer ſchon einmahl beſtehen , und man

den Gewerbsfleiß keineswegs unterdrücken , rondern

nur aufmuntern und emporheben will , wenn es ſonſt

durch Einführung der beßten Waldcultur der Holz

ftand erlaubet , ro wäre zu verfügen , daß durch die

Direction gemeinſchaftlich mit dem abgeordneten berg =

gerichtlichen Commiſſäre der gegenwärtige Stand und

Berch affenheit aller Werksfeuer vom kleinſten bis zum

größten auf das genaueſte beſchrieben und erhoben

werde, wie viel Eifer jährlich erzeugt, oder verar

beitet werde , wie viel Faß Kohlen jährlich erforder

lich , und wie ſchwer der Hammer ren , mit dem ge

arbeitet werde. Dieſe neue Befdireibung wäre mit

den - ben den Berggerichten liegender Conceſſions

protokollen gegen einander zu halten , und an die

hohen Regierungen zur weiteren Verfügung der deßa

wegen ertheilten Verordnung gemäß einzuſenden .

i

.

$e 10 .
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$. 10.

Rohlenverſchwendung wegen unzulänglicher Bore

richtung der Werksgebäude , und bey der Mas

nipulation ſelbſt .

Die Direktion , und die von den Berggerichten

abgeordneten Eommiſſäre hätten , wenn ſie ſelbſt nicht

binlängliche Manipulationskenntniſſe befizer , zur Era

hebung des Standes aller Feuer einen fachkündigen

· Mann mitzunehmen , der nicht nur die weſentlichſten

Gebredhen ſowohl bey der Vorrichtung der Werksgez .

bäudé, als ben der Manipulation felbſt , als auch

vorzüglich gute Anſtalten , und vortheilhafte Erfin

bungen und Gepflogenheiten bemerket , ſelbſt auf: . ;

fchreibet , oder aufzuſchreiben angibt. . Voir

des Auf folgendeGegenſtände würde vorzüglich Rücks

ficht zu nehmen ſeyn ,

a.) ob die Schmelzöfen die gehörige Höhe und

Enge haben , um in dem nähmlichen Zeitraume mit

wenigeren Kohlen gleich viel , und gleich gutes Elfen

zu erzeugen , welche Höhe und Weite fie dermahl ha

ben , und welche Höhe und Weite fie haben könnter

und rollten ;

: b ) ob beſonders die Zerenn - und Streck - Dan

übrigen Feuer nicht verenget werden können , um durch

die Concentrirung des Kohlenfeuers mit weniger Koh

. . len anfivande die nähmliche Hiße und Wirkung her :
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porzubringen ; dann welche Weite und Höhe fie der:

mahl haben ;

c) ob mit der Ferne , oder auf eine andere dem

Wallſtande nachtheilige Art geſchmolzen und mani

puliret werde;

d ) ob die Erze in offenen oder geſchloſſenen Noſts

feldern behandelt werden.

Offenbar fehlerhafte und gemeinſchädliche Uus:

übungen oder Unterlaſſungen ſollen auf der Stelle

geahndet, abgeſchaffet oder befohlen werden ; als

. . e) die Anwendung und der Gebrauch aller Rohs

len , die nicht wenigſtens 12 bis 24 Wochen alt ſind,

wäre unter den feſtgefeßten Strafen auf der Stelle zu

verbiethen .

f) Die Unterlaſſung des Kohlenſchliderns , das

iſt, des wenigen oberflächigen Aufgieſſens auf die auf

das Feuer geſchütteten Kohlen mit Waſſer , in wel:

den mehr oder weniger Lehm aufgelöſet worden iſt ,

wird auf ähnliche Art geahndet und anbefohlen , weil

es bereits tauſendfältig erwieſen iſt , daß 3 Faß alte

Kohlen eben ſo viel wirken , als 4 Faß neue Kohlen

an Hiße hervorbringen , und weil es eben ſo bekannt

iſt, daß durch den überdüngten lehm Die Flamme des

Kohlenfeuers gehindert wird , hervorzubrechen , und

hiedurch die Hiße der oberen Kohlen um ro ſtärker

auf das unterhalb liegende Eiſen abwärts. wirke.
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alle Rohlenbährme wären“ zu mauern , und die

zwiſchen den Säuſern und Scheuern ſtehenden

auf fremye und unſchädliche Pläße zu verſeßen.

Um aber einen Rohlenvorrath fich fammeln zu

können , muß jeder Werkgaden mit einem oder zwen

gemauerten Sohlenbährmen verſehen reyn , die durch

aus nicht zwiſchen den Häuſern und Scheuern einer

Ortſchaft errichtet werden dürfen , und dort, wo fie

ſchon beſtehen , abgebrochen , und auf ſolche Pläße

überfeßet werden ſollen , wo ſie , wenn ſie abbren

nen , für die übrigen Gebäude nicht ſchädlich reyn

können . kiegt ein Werkgaden zwiſchen den Häuſern ,

ro roll ſelber niemahl einen größeren Kohlenvorrath

neben , oder in dem Wertgaden haben , als höchſtens

den Bedarf einer Woche, und dieſer wochentliche Vor:

rath müßte in einem ganz gemauerten Behältniſſe

aufbewahret werden .

mi $. '12. go

Borſchriften , wie die Bauernbäuſer , Stalluns

weigengen und Scheuern erbauet und eingerichtet

werden ſollen , um unnöthigen Bolzaufwand

hindanzuhalten .

So beträchtlich viel verkohltes Holz bey der EL:

fertinanipulation verwüſtet und verſchwendet wird :

.. . eben
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eben ſo beträchtlich viel Holz wiro in manchen Pro :

pinzen und in mandien Gegenden der Provinzen , ben

Aufführung und Unterhaltung der bürgerlichen und

landwirthſchaftlichen Gebäude unnüt verwendet und

verſchwendet ; denn es haben in mandjen Gegenden

einzelne Bauerngüter -Þeſiger 11, 13. bis 17 hölzerne

Gebäude und Dadjungen zu unterhalten , da in an

dern Gegenden eben ſo große Bauern nicht mehr als

zwey oder höchſtens dren Gebäude zu ihrem Beſtande

nöthig haben .

Überdieß iſt bekannt , daß die Herſtellung und

Unterhaltung ſo vieler Gebäude den Unterthanen ro

berchwerlich falle , daß viele lediglich deßwegen Haus

und Hof verlaſſen mußten . Um alſo den Unterthan ,

oder Landwirth zu erleichtern , und alles unnüße Baus 's ' ,

und Dachholz ro piel als möglich zu erſparen , wäre

zu verordnen , daß , wenn ein derley mit ſo vielen

Gebäuden verſehener Landwirth abbrennet , oder die

Gebäude ohnedieß ro ſchadhaft werden , daß fie neu

hergeſtellet werden müſſen , einem Landwirthe, der 20

Stück Vieh, 2 Pferde, und beyläufig 40 Stück Scha :

fe und Schweine hat , nicht mehr als zwen Gebäude

auf folgende Art aufzuführen erlaubet werde.

Das Wohnhaus wird einen Stock hoch ganz ge

mauert, und muß nicht nur alle zur Wirthſchaft

nothwendige Menſchen geräumig faffen , ſondern ein

Zimmer oder eine Stammer übrig haben ,wo die Firan

: : fen .
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fen abgefordert, und warm liegen können. Von dem

Ofen , welcher ,wo nicht auf einer eiſernen Platte

und derlen Füßen , doch wenigſtens auf gemauerten

Füßen zu ſtehen hat, und der die große Wohnſtube

heizet , wie auch von dem Herd - oder Küchenfeuer

wird die Wärmevom erſteren durch wohl angebrachte

Öffnungen in die oberen Abtheilungen geleitet, von

dem Herd = oder Rüchenfeuer åber muß die Leitung

durch Stamine geſchehen , und der obere Hoden , oder

die Dicke des erſten Stocks mit Üſterich wohl über

ſchüttet , und ro vorgerichtet ſeyn , daß die Wärme

erhalten , und dem Feuer im Falle einer Brunſt eini

ger Widerſtand geleiſtet werden könne.

Die Rüche , der Getreidbehälter und Milchkeller

müſſen " geräumig und gewölber" reyn , damit die

beßten Sachen dahin in Sicherheit gebracht werden

können , die gemauerten Rauchfänge müſſen i oder 2

Schuh hoch über den Dachgiebel hervorragen .

Die Bretter zur Eindadung dürfen unter feinem

Vorivande länger als 3 höchſtens 4 Schuh lang reyn .

Noch beſſer“ iſt es , wenn mit 2 oder 3 Pchuhigen

Slubbrettern oder Schindelen gedecket wird , weil es

erwieſen iſt , daß die langſparrigen Dachungen um 5

bis ro Jahre früher zu Grunde gehen , als die kurz

fparrigen , und daß die Klubbretter , oder Schindel

dachungen um 10 Jahr länger dauern , als die kurz

ſparrigen Dachungen von geſchnittenen Brettern . W .

• IP
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8 die Fütterung zuläßt, mögen auch , aber nur

bey , einſchichtigen äufern , Strohdächer angewendet

werden .

Nicht feſt an , oder nahe neben dem Wohnhauſe,

. . fondern .wenn es die Umſtände, und der Plaß erlau

bet, in einer Entfernung von 20 bis 30 Klaftern ,

wird die Stallung gang gemauert, und auf der Stat

lung die Dreſchtenne und die Scheuer ſo geſtaltig an

gebracht, daß von der Stallmauer auf den vier Ecken

vier gemauerte Hauptpfeiler aufgeführet werden , zwi

fchen welchen die Seitenwände von geſchnittenem þol:

ze eingeleget:werden . Es verſteht fich von ſelbſt ,

daß , wenn die Stallung groß iſt , zwiſchen den vier

Hauptpfeilern ipehrere andere Pfeiler aufgeführet wer :

den müſſen , um kein längeres Zimmerholz , zu den

Wänden nöthig zu haben , als welches 4 höchſtens 6

bis & Klafter lang ift. " , ca : :

. Die Eindachung geſchieht wieder nach dem oben

gemachten Vorſchlage.. . ... .. Hiina

• Auf dem Plaße zwiſchen dem Hauſe und der

Stallung werden , wenn es das Clima erlaubet, rola ,

dhe fruchttragende Bäume gepflanzet , die hoch wach

' , fen , fich in ſtarke Åfte ausbreiten , und breites (dat:

tigtes laub haben , als Nuß - und Kaſtanienbäume. '

Wenn das Clima keine fruchttragende Bäume er:

laubet, ro werden ſolche gepflanzet , die gegen das

Feuer eine Schußwebre abgeben , und dazu beytra

gen

;
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gen können , daß ,wenn das Wohnhaus abbrennet ,

wenigſtens die Stallung erhalten werde, weßwegen

auch der Brunn in derMitte zwiſchen dem Hauſe und

der Stallung angebracht reyn muß. :

Die Behältniſſe für Wägen , Pflüge, und andere

Wirthſchaftsgeräthe werden an einem oder benden En :

den der Stauung angebracht. Das Haus , vorzüge:

lich , aber die Stalung muß mit mehreren Thüren und

Öffnungen verſehen , und ro eingerichtet fenn , daß

der Länge nach mit Pferd und Wagen durchgefahren

werden kann , damit der Dung leichter aufgefaßt,

und vorzüglich damit das Vieh auf einer oder der

anderen Seite ausgelaffen werden könne, um nicht,

wie bisher gewöhnlich geſchieht , mitverbrennen zu

müſſen . Für eine Mahl - oder Brettermühle, Ziegel:

hütte , und für eine Stampfe werden beſondere Ge

bäude mit Dachungen unter der Bedingung verwilli- «

get , daß ſolche ſo viel als möglich gemauert wer: "

den . Alpenhütten und Haltſtallungen , oder Vieh

einſtandhütten nebſt den Köhlerhäuschen und Koh

lenkühldächeln auf Säulen mit Schwarten Verſchla

gen , wie auch Holzhütten auf Säulen mit Schwar

ten vermachet, können wie bisher von Holze gebauet,

aber auf eine trockne ein Schuh hohe untermauer ges "

rebet , und kurzſparrig eingedecket werden . "

Alle übrige Gebäude, fie mögen Nahmen haben ,

welchen ſie wollen , find überflüſſig , und als unnüte

Holz:
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Holzverſchwendungen zu verbiethen ; außer der Land

wirth hätte für gewöhnlich mehr als 20 Stück Rin =

der , oder er wäre zugleich Gaſtwirth oder Fabrikant ,

in welchem Falle die nöthigen Fabriks - oder Gewerbs

gebäude , und noch eine zweyte Stallung verwilliger

wird , die aber ebenfalls abgeſondert erbauet, und

mit Bäumen gefdübet werden miffen , Wer zwey

Stallungen hat , muß ebenfalls zwey Brünne mit

großen Waſſertrögen von geſchnittenen Lerchenholz , !;

oder ausgegrabeneWaſſerbehälter herſtellen und unters

halten , wenn er einſchichtig , oder abſeitig gelegen iſt. . .

haardörren oder Brechelſtuben können niemahl gedul:

det werden . Ein beſonderes Wohnhäuschen nebit ;

Stállung für einen Ausnehmer , Ableber , Gaft oder

Einleger wird nur auf Anſuchen nach Geſtalt der ums .

ftände verwilliget.

. Die Vorſtellung , daß relten ein Unterthan den

Ausſtand , oder das Vermögen habe , um mauern zu

tönnen , und die meiſten eher Haus und Hof verlaſſen

werden , als daß fie ſich dieſem wohlmeißenden Rathe

unterziehen können , wird dadurch gehoben , daß

1) keiner verhalten werden dürfte , ſein Haus,

und ſeine Stallung zu mauern , der die Steine über

einen Fahrtag' weit zuzubringen hat. Meiſtens iſt

aber in eigenen Baldungen und Bälten ein Überfluß

Steine zu bekommen . Wer wegen der zu weiten

Entfernung der Manexmaterjalign , oder wegen an :

dead .
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derer febr wichtigen Gründevon der betreffenden Stelle

vom Mauern freygeſprochen worden iſt , ſoll um ro

ftrenger verhalten werden , alle feine Gebäude in zwey

zuſammenzuziehen , nähmlich in ein Wohnhaus, und

in eine Stallung , weldjes Wohnhaus und Stallung

unnadhſichtlid) auf eine wenigſtens 2 bis 3 Schuh hohe

Trockenmauer gefeßet werden muß ,

2 ) darauf geſehen werde , daß fich der Land:

wirth die Steine und den Sand nach und nach , das

iſt , aljährlich etwas zuführe und vorrichte , auf .

welche Art die Materialien ganz unvermerkt herben

geſchaffet werden , ohne daß es dem Landwirthe zu

hart geſchehe.

Die Einführung der gemauerten Gebäudewird

nur von dem Wollen der Grundherreri , oder deffen

Beamten abhängen , die dem gemeinen Manne eine

deutliche Auseinanderſeßung und Berechnung über alle

Vortheile , die dem Landwirthe dadurch zugehen , daß

reine vielen Gebäude in zwen oder dren zufammenge:

zogen und gemauert werden , welches gewöhnlid)

wohlfeiler zu ſtehen fommt, als wenn alle vorhin be:

ſtandene unnüße Gebäude wieder aufgezimmert wer : -

den müſſen , beſonders wenn die Baumaterialien in

der Nähe zu haben ſind, vorzutragen hätten.

Die Säge - oder Brettermühlen ſind ſo vorzuriche

ten, daß ſie in dem geſchwindeſten Zeitraume durch:

rdineiden , nähmlich überſchlächtig , mit Þorgriff und

Sdwing:
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Schwungſtein . Kann oder mit der Eigenthümer ei: .

ner Brettermühle felbe nicht in den brauchbarſten

Stand Herſtellen und unterhalten , fo iſt die betref=

fende Gemeinde, oder einer aus der Gemeinde im

Nahmen derſelben , und für felbe befugt die Säge in

beßten Stand herzuſtellen , und ſo lange zu benüßen ,

bis die ausgelegten unföften vergütet, oder durch die

Säge ſelbſt abgedienet ſind .

Von jedem Blocke ſoll auf allen vier Seiten ein

Schwärtling abgeſchnitten werden , um das Gleiche

hacken mit der Art zu erſparen , welches dem land

wirthe ſo viel Zeit und Geld umſonſt wegrinmt, uno

um die Tenndielen in brauchbarem Stande länger zu

erhalten , blieben alle Drefdſchwengel mit eifenen Rö

pfen und Xeifen noch ferners unterſagt. ..

Wenn, ein Bach durch oder neben einem Dorfe

oder Markte vorbey rinnt , der zur Sicherheit des

Ortes verſchlachtet , und verwehret werden muß , ro

find anſtatt der Holzwehren , oder Holzſchlachten ſteis

nerne Schlachten zu errichten , und die Materialien

biezu nach und nach zu ſammeln . überhaupt find

ule Schlachten , die beſtändig fortdauern müſſen , von

Steinen zu erbauen .

Die Brücken rollen mit wohl ausgetrockneten

Dielen 'beſtreuet oder ausgedielet , und dann mit

Schutt überſchüttet werden , der ſich feſt zuſammen - . .

führet , und keine Näffe durchläßt.

: : $. 13.
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Wie alte fchlagbare Waldungen beleget und abie

getrieben werden ſollen .

Nachdem die Schädlichkeit des Unterhackens hit

länglich erwieſen und abgerathen worden iſt , ſo find

alle größeren Waldungen ſchlagweiſe zu bearbeiten ,

anzugreifen , zu feldern , abzutreiben oder abzu :

ſtocken , und daben auf folgende Bemerkungen Rück:

ficht zu nehmen .

" I) Muß die Waldung in einer mittleren Gegend

angegriffen , und das nach den oben vorgetragenen

Grundfüßen ausgemittelte und feſtgelegte Holzquan

tüm geſchlagen werden , wo es weder am fotſpie=

ligſten , noch am wohlfeilſten zu ſtehen kommt, ſons

dern für einen Mittelpreis geliefert werden kann.

Jedoch muß

2) durch dieſe,Öffnung dem Winde keine Gele:

genheit und Veranlaſſung gegeben werden , daß er

entweder den hinteren oder vordern Theil des“ſtehen :

den Waldes werfen könne; vielmehrmuß

3 ) erzietet werden , daß der gewöhnliche Wind

von dem ſtehenden Walde über die abgeſtockte Fläche

wehe , damit das Sdlagort von natürlichem

Befruchtet werde.

i Ift
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fft es unmöglich alle dren Ábſichten unter eis

nem zu erzielen , ſo iſt man befliffen wenigſtens ziven .

zu erreichen .

Iſt der Ort nach reifer Überlegung , Beurtheiz

lung und Berathung endlich beſtimmet , wo angka

griffen werden folt , ro wird

: 4 ) das auf alle Fälle ausgenommene Bau -

Säge - und Zeugholz entweder vorher herausgeſchlaa .

gen , und weggebracht , oder unter einen mit dem

Schlagholze fortgeſchaffet , oder bis zum nächſten

Winter ſtehen gelaſſen , um dann gefället und wegges

bracht zu werden . Vor allem aber muß

5) das ſogenannte Windwurf - und Dürrholz ,

welches vom Winde geworfen , oder von einer Schnees

lahne geriffen , oder auf das Unterhacken und Gra :

ſen ( üfte abbauen , und dem Viebe einftreuen ) oder

son fich ſelbſt dürr geworden tſt , aufgefäubert ,

das iſt , aufgearbeitet , und zu Nußen gebracht

werden .

Ben einer Säuberung fowohl, als auch vörääg

lich ben einen ordentlichen Holzſdylagemuſ

6 ) alles Holz , Wipfel und Äſte , beſonders

wenn es ein Scheiteſchlag iſt, was die Dicke der

Hackenſchneide hat, ſauber ausgepuget und nachgee

bracht werden .

7) Ift Der Schlag eben , oder auch nicht gar zit

fteil, kurz ſo beſchaffen , daß nicht zu beſorgen fena

Daß
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daß eitt ſtarker Regen die Erde abſpülen und wegs

Ichwenimen könne , ro iſt erlaubet , daß der Schlag

ausgeheizét oder ausgebrennet werden dürfe.

: 8 ),Bey dem Ausheizen oder Ausbrennen ſelbſt

iſt zu beobachten , daß , nachdem alles Kohlen - oder

Scheiteholz rein weggebrachtworden iſt ,

. a) den Kleinkäuſchlern , oder auch anderen ar

men Leuten , wenn ſich welche in der Gegend finden ,

erlaubet werde, ſo viel Gras , üſte und lanften ,

das iſt, Bürdel - oder Klaubholz,wegzubringen , als

ſie zu ihrer Hausnothdurft nöthig haben. . ..

: b ) Wird den Holzknechten aufgetragen , in der

Werkſtattſtube kein anderes als derlen Holz zu bren :

nen. Für jeden anderen Brennwind haben dieſelben

die bemeffene Strafe zu entrichten . .

c ) Muß alle kanften , Aftach und Gras von den

Waldfäumen weg - und näher gegen die Mitte des

Sdílages gebracht werden ,

d) Muß die Heizung ſo frühzeitig unternommen

werden , daß der Boden "von dem geſchmolzenen

Sdinee etwas naß , oder wenigſtens feucht ſey.

e) Sou die Heizung ſelbſt nicht in den heißeſten

oder windigen Tagen , ſondern zu einer Zeit vorge

nommen werden , wenn ein kleiner Regen vorher ge

gangen iſt , odev in Kürze zu erwarten fteht.
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f ) Soll die Heizung von oben herab ſo langi

fam , und ſo vorſichtig , als nur möglich ; unternoma

men werden . . ii .

g) Wird den Holzknechten , welche das Schlag

ausheizen verlangen , um ſich ein Korn anbauen zu

können , die Erlaubniß nur unter der ausdrüdlichen

Bedingung gegeben , daß eben ſo viel ausgeklingter

guter Waldſaame unter einem mit dem Storne aus :

und angefået werde, und daß ſie mit allem ihren

Bermögen dafür zu haften haben , daß durch das

Ausheizen kein Baum des anſtehenden Wald raumes

gefenget , noch weniger aber verbrennet werde. Wenn

alle dieſe angeführte Vorſichten gehörig beobachtet

werden , ſo iſt kein Unglück einer Waldbrunft zu best

forgen , und die Schlagausheizung kann , jedoch ſehr

ſparſam verwilliget werden .

1 . Da kein Wald ohne Arbeitsleute , das ift , ohne

Holzknechte , abgetrieben werden tann , ſo muß

9 ) von dem Grundherrn , wenn keine andere

Wohnung in der Nähé ift, verwilliget werden , für die

Holznechte ein oder zwen Wohnhäuſer auf dem Wald:

grunde ro geſtaltig erbauen zu dürfen , daß in einent

Gebäude 4 bis 6 verheuratbete, und 12 bis 20 ledis"

ge Knechte darin 'ordentlich wohnen können .

- Derlen Wohnhäuſer nebſt den Stallungen müra

ren nach Art und Weiſe wie die Bauernhäuſer 'und

Hauernſtalungen gemauert werden , wenn man vorsi

.

fieht,
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Ficht , daß der Wald ſo lange fortdauern könne', da

fie bis zu deſſen gänzlicher Abtreibung zwey bis drey

mahlmüßten aufgezimmert werden.

. Die Dauer eines hölzernen Wohnhauſes kann

auf 40 bis 60 Jahre, und einer hölzernen Stallung

auf 30 bis 50 Jahre höchſtens angenommen werden .

10) Zu dieſen einen Stock hohen Wohnhäuſern

... muß auch ſo viel Waldgrund zum Ausräumen , und

zur Urbarmachung gegen 4 bis 5 fl. jährlichen Zins

pr. Joch hergelaſſen werden , damit jeder verheurathe :

te" Knecht das ganze Jahr hindurch eine Ruh füglich

ausfüttern könne , ohne daß deſſen Weib nöthig

habe , die Kub in den Schlag hindannzutreiben ,

oder ſelbſt hindanjugehen , und mit der Sichel oder

Senſe Futter zuſaminenzumähen , und ben dieſer

Gelegenheit die jungen Sprößlinge zum Nachtheile

des Anwuchſes , mitabzumähen und abzuftußen .

• Es ſoll den verheuratheten Holzknechten oder Köh :

! lern , aber auch durchaus nicht mehr als ein einziges

Stück Kuhvieh , und das fallende Kalb auf 6 oder

. .. 8 Wochen ohne allen Austrieb , und im Stalle zu

füttern , halten zu dürfen , erlaubet feyn . ;: .

Ledige Knechte haben weder Ziegen , noch wenis

ger Mühe zu halten.

: 11):Um das Holz leichter fortbringen zu können ,

werden ſogenannte Tafelwerke oder Rieſen ( Holzrin

# en ) gemacht , die dann unnachtſichtlich nachgebracht

: : wer :
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werden müffer ,wenn feiri Holz mehr 'vorhanden iſt ,

welches darüber hergebracht werden könnte.

. Derley Riefen , beſonders Tafelwerke bleiben ges

wöhnlich unter dem Vorwande liegen , daß es nicht

mehr derMühe werth Rey , und die Untöſten nicht abzah

le , ſolche nachzubringen , weil das Holz (don mos

derig und ſchlecht fen . Damit aber dieſer Vorwand

nicht Statt finde , muß darauf gehalten werden , 'dagi

beſonders das Tafelwerkholz jedes zweyte oder dritte

Jahr ausgeroechſelt werde. i

Sreiche Bewandniß hat es

12) mit den Holzknechts - oder Werkſtattſtubert ,

Sommer = oder Lanftenhüttert, mit den ausgebefferter

Rieſen , und allem aus der Rieſe ausgeſprungenen Holzer

welche Hölzer entweder aufgezimmert ſtehen , oder

neben und unter der Niere liegen bleiben und vers

derben müſſen . " .

. . Es iſt daher mit aller Strenge darauf zu halten ,

und zu ſehen , daß im folgenden Jahre 'alles im

Schlage zerſtreut liegen gebliebene und überſebene,

wie auch das von der Rieſe ausgeworfene Holz ſammt

dem ausgewech reiten Niereholze , und alteit Tafeln ,

dann allem Holge, das zu dem fünftig nicht mehr

nöthigen Werkſtattgebäude verwendet worden iſt ,

· forgfältigft nachgebracht und geliefert werde.

Ben fernerer Schlagerung dieſes in Abtreiber

begriffenen Waldes ift

.

1
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: 13) darauf Nückſicht zu nehmen , daß die Holz

fchläge und Felderungen nicht zu groß , und ro weit

werden , daß fie von dem natürlichen Saamen nicht

mehr überſchlagen werden können . Es müſſen daher

die Schläge, wenn hiedurch der Lieferung keine be:

trächtlich größere Untöſten verurſachet werden , öf

ters überſebet werden , das heißt , es wird zwey ,

drey bis vier Jahre in einem fortgeſchlagen , dann

wird hier ausgefeßet , und es bleiben ein oder zwen

Schlagörter zu dem Ende ſtehen , daß von ſolchen

die durch vier Jahre gemachten Schlagblößen , wenn

rolche nicht eigens, oder unter einem mit der Korn

ausſaat fünftlich beſämet worden ſind , fich natürlich

überfliegen und befrudyten können .

Anfangs , ſolang zu benden Seiten ein ftehen

der Waldraum vorhanden iſt , heißt , das öftere und

viele Schlagäberfeßen nichts anderes als die Lieferung

erſchweren , und unnothwendig vertbeuern , weil von

den zu benden Seiten ſtehenden Waldfäumen die

Beſchüttung der Schlagblöße ohnehin ganz füglid)

geſchehen kann. Wenn aber links und rechts große

Strecken ſchon vor Jahren ausgehauen worden ſind,

dann iſt die Schlagüberſegung, je nachdem die Schlä

ge groß oder klein ſind, jedes ate, 3te, oder 4te Jahr

um ſo nothwendiger , als kein Wald in der Nähe iſt,

von dem ſich die neuen Schläge fouten beſchätten

können. Verurſachet die überſegung der Lieferung

aber
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aber beträchtlich höhere unföſten , ſo wird mit der

Felderung fortgefahren , und die Schlagblößen von

Jahr zu Jahr fünſtlich beſäet.

In gebirgigen Gegenden ſind

14) die Schläge bis in alle Höhe zu betreiben ,

und keineswegs die ſogenannten großen Bärte Riehen

zu laſſen , wie man bisher gewöhnlich 1 von der

Waldung unter dem Vorwande ſtehen ließ , der Hut

des Waldes ren nicht abzutreiben , damit fich die

Schlagblöfen wieder beſämen können , welcher Hut

aber eben darum , weil er in der Höhe ſtand , nach

wenigen Jahren , ro 'wie die ſtehen gebliebenen Saa: '

menſchachen ( ein Theil ſtehen gelaſſener Bäume von

20, 30 bis 100 Stämmen ) von dem Winde größten

theils geworfen worden , oder doch wenigſtens abge= ;

dorret und ausgetrocknet iſt.

Es iſt phyfiſch unmöglich , daß ein Tannen - oder

Fichtenſaamenſchachen , oder einzelne Tannen = oder

Fichtenſaamenbäume, die vorſeßlich ſtehen gelaſſen wor

den ſind , ſich lange ro friſch ſollten erhalten können ,

daß fie Saamen tragen und werfen könnten , weil

ſie entweder fren im Schlage da ſtehen , oder in einer

Vertiefung ſtehen gelaſſen werden .

Im erſten Falle ſind fie dem Winde und der

' Sonnentrockne ausgefeget , und müſſen nothwendig

abdorren , weil ſie
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.: a ) som Winde beſtändig hin und wieder getries

ben werden , wodurch die Wurzeln nach und nach die

anflebende Erde um ſo leichter verlieren , als ſolche

b ) durch die Sonnenhitze dürt und ausgetrocks

net , und zum Abfallen , Abreißen geneigter, und dic *

Wurzeln felbft trodner und dünner geworden ſind.

Solange die Bäune rund herum um den Schachent

fo dicht ſtanden , daß entweder gar keine Sonnens

ſtrahlen , oder nur ſehr wenige auf den Boden fallen

konnten , war der Waldgrund meiſtens feucht, und

die Wurzeln von Flüßigkeiten ſtrobend , ſobald aber

der Boden austrocknet, ſo ſchrumpfen auch die der

Trodne ganz entwöhnten Wurzeln zuſammen , und

die Bänme dorren ab, oder werden gewöhnlich in den

erſten Jahren von Winden ganz niedergeriffen .

· Es iſt bekannt , daß ein jeder Walo . an dem

äußerſten Nande herum eine Art Schußbäume hat ,

die niedriger und rauher find als die meiſten übrigen ,

aus denen der Wald beſteht, und beſonders bey Hoch

und Schwarzwaldungen wird ſich äußerſt felten eine

unangegriffene . finden , die an einem der äußerſten

Ende hochſtämmige Bäume ſtehen hätte.

Ber aufmerkfamer Beobachtung finden fich dic

Schuß - oder Wehrbäume gewiß um und um , nur

an ein fo anderen Orten mehr und dichter als in ana

deren Orten , je nachdem die Winde von einer Seite

färfer , als von der anderen anfallen , weil ſich keine

: : Bode
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Bochſtämmiger Fichten -auch kein Tannenbaum aufrecht

zu erhalten verrag , an den der Wind in der Mitte

anſtoſſen , oder anfallen kann , außer der Baum iſt

von ſeiner Entſtehung an einzeln und fren aufgewacha

ſen , und hatum dem Winde widerſtehen zu können ,

deſto dicere , ausgebreitetere , und bey der Tanne

tiefere Wurzeln geſchlagen , und ſich in lange , fiarte

und breite Äſte ausgebreitet, die ihm vor Austrock :

nung der Sonne hinlänglichen Schuß verſchaffen .

Hingegen find dieſe einzelnz, oder ſchütter ſtehende

Stämme gewöhnlich ſehr kurzſchäftig , und gegen den

Wipfel zu ſehr abläufig , das heißt, derley Stämme

find unten did , verlieren ihre Dicke gegen den Wi

pfel zu , haben keine beträchtliche Höhe, und werder

für gewöhnlich anſtatt kurzſchäftig audh kurzzapfig ,

zapfig oder Einſtandbäume genennet , weil das Vieh

bey Annäherung eines Wetters derlen Bäumen zueis

let , um fid unter den mandımahl bis zur Erde reis

chenden langen Äften zu ſchüben und zu ſchirmen .

Daß die in den Schlägen ganz offen und fren ſtehen

gelaſſen werdenden Saamenbäume oder Saamenſcha

chen der Erwartung nicht entſprechen können , iſt dar

gethan und erkläret worden ; nun kommt nur noch zu

erweiſen , daß die in einer Bertiefung ſtehen gelaſſes

nen Saamenfchachen gleich falls unnüß find. Entwes

der können die in einer Vertiefung ſtehen g:laffen wer

denden Saamenſchachen vom Winde beſirichen wers

i den ,
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• Boden von der Sonne ausgetrocknet werden , ſo find

- fie eben ſo wenig als die fren ſtehenden nüßlich.

Können ſie vom Winde nicht beſtrichen werden , ſo

fann der Saame von ſelben nicht in die Ferne oder

Weite getrieben werden , und fie find wieder nur für

eine rehr kleine Blöße brauchbar , folglich größten :

theils unnün.

Wenn das Gebirg , wo die Schlägerung vorge

nommen wird , ſehr ſteil , jäh , abhängig oder zer

ſtückt iſt, ro darf nur ſo weit in alle Höhe hinauf

geſchlagen werden , daß dadurch den Schnee - oder,

Erdlahnen keine Veranlaſſung oder Gelegenheit gege

ben wird abzureißen , oder ſich neue Laufbahnen zu

eröffnen . Es iſt beſſer einen ſchmalen Waldraum ,

oder ſogenannten Bart ſtehen zu laſſen , und das

wenige Holz aufzuopfern , als durch Abtreibung des

ſelben einen oder mehrere Theile des Waldgrundes

auf immer , oder wenigſtens auf einige Jahrhunderte

zu verlieren , weil, wo eine Lahne abreißt, gewöhn

lich alle Erde mitgeriffen wird, und folglich auf dem

von aller Dammerde entblößten Boden kein Baum

wachfen kann.

Ift in der Höhe eine mit Viehe betriebene Alpe ,

die zugleich mit Ulpenhütten verſehen iſt ,. ro darf auch

aus dieſer Urſache nicht in alle Höhe gefället werden ,

weil für die Alpenhütten ein Hauholz , und für das

. Piel
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Bieh das ſogenannte Einſtandholz, um ſich vor un:

seritter und Sonnenhiße ichirmen zu können , ſo

lange vorbehalten bleiben muß , bis die landesein :

wohner durch Überzeugung dahin gebracht ſind , daß

ſie die Alpe freywillig nicht betreiben . Weil aber viele.

und die meiſten Gebirge ſo beſchaffen ſind , daß we

der das eine befürchtet , nach für das andere fürge= ;

forget werden müſſe,' ro ſind die Sdläge für gewöhns

lich bis in alle Höhe ro geſtaltig zu betreiben , daß

man nicht gezwungen iſt , die Dreyllinge ( 3 , 6 oder

8 ſdjuhige Holzklöße ) über Schlagblößen zu holzen ,

oder zu erdgeführten ( Hola thalab bringen , welche

Schlagblößen vor 3 , 4 , 5 oder 6 Jahren gemacht

worden ſind, und durch das Holzen den allenfälligen

in dieſen Jahren hervorgebrachten Anflug ( zarte Baum = .

pflanzen ) wieder zu vertilgen , und zu Grunde zų

richten .

Da man in vielen Gegenden durch die Noth ge

grungen iſt , die vor Jahren ſtehen gelaſſenen ſehr

· breiten Waldſäume gegenwärtig abzutreiben und zu

bringen , wo unterhalb der Waldgrund dicht mit ein =

bis zwenſchuhigen Gröſſingen überwachſen iſt , ſo

parf keineswegs zugegeben werden , das Holz von

dem oberhalb ſtehenden Walde durch den Nachwuchs

durchzuholzen , ſondern es muß wegen des Nachwuchs

fes alles Holz in eine oder zwen Schluchten zuſam

mengebracht, und in ſolchen herabgeholzet, oder mit

. . Rie:
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,

in vor
s

Kiefenfachen unterfachet ( unterfangen , aufgefangen )

werden , und ohne Schaden des Nachwuchſes über

ſelben weggerieſet werden .

15) Einen Wald ſchlagroeiſe abtreiben heißt alle

Stämme ohne Ausnahme niederhauen ; außer dem

ausgezeichneten Bau - Säge- und Zeugholze, ſo in vors '

hergegangenen , oder in den nächſten Wintermonathen

gefället wird.

Bisher hatman bey Abtreibung der Hoch - und

Schwarzwaldungen die winddrilligen ( vom Wind

ſeilartig gedrehten ) Ahornbäume' und Buchen , die,

ſo zu ſagen , einſchichtig mitten im Schwarzwalde da

ftanden , weil fierund um ſich ſo weit ihre Üfte aus:

breiteten , und alles ausdrängten ( aufzukommen hins

derten ) unabgehauen ſtehen laſſen , weil ihre Stockung

und Aufarbeitung etwas beſchwerlich war. Dieſe

ſchon vorhin einſchichtig geſtandene Bäumehaben fich

auch nachher , als der übrige Wald abgetrieben ward ,

30 , 40 auch 100 Jahre erhalten , und von ihrem

Saamen den ganzen Schlag befäét ; da man aber in

ben meiſten Gegenden mit Kohten von Martem Holze

zu manipuliren unkundig , und nicht gewöhnet iſt ,

fondern nur Schwarzwälder nöthig hat , ſo müffert

derlen Bäume ohne weiters umgeftocket , und zu

Mugen gebracht werden .

Sleiche Bewandniß hat es auch mit den kleinett -

Buchen , Thornen , und anderen Stauden , welde,

. Werent
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wenn ſie ben der Abtreibung der Waltung nicht unter

einem niedergehauen werden , die Oberhand gevins

nen , und keinen Tannen - Fidyten - Lerch - oder Kiefers

ſprößling aufkommen und wachſen laſſen .

So ſchädlich das Stehenlaſſen einzelner Buchs

ftauden iſt , ſo nüglich und gut iſt es Nadelſprößlin

ge ſtehen zu laſſen , wenn mehrere auf einem Schocke

beyſammen aufwachſen ,welches manchmahl geſchieht,

wenn der Wind einen Strich oder Streif von der

Waltung niedergeriſſen hat , oder ein Fleck ausges

brennet worden iſt , welcher Schock Sprößlinge ,

wenn ſie ftehen bleiben , wahrhaft gute Saamen

ſchachen abgeben .

Um wenigſten aber dürfen die ſogenannten

Stämmer ( ein ſehr alter Stamm ohne Rinde , it

wendig ro morſch und verfault , daß er weder Brenn

wind , noch ein Kohlenholz abgibt ) , Stußen ( ein

derley Baum ohne Wipfel) , Störring ( ein nicht wes

gen Alters , ſondern aus einer anderen Urſache abge

dorrter , oder durch das Feuer beſchädigter Stamm )

in den Schlägen ſtehen bleiben , ſondern müffen for

gleich , nachdem das andere Holz zuſammengebracht

worden iſt , niedergefaget und unterſuchét werden , ob

nicht ein to anderer Theil hievon weggebracht und

benußet werden fönne. Denn alles Holz , was nicht

wirtlicher Moder iſt , muß beſonders bey kieferungen ,

* WO
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.
.

wo folches nicht weit , und auf kein Waſſer zu brid

gen iſt , ohne Rücklaſſung nachgebracht werden .

. Wenn man aber auch in voraus wüßte , daß

pon den Stämmern , Stußen oder Störringen nicht

ein Drilling weder zu Scheite - noch Kohlenholze zu

brauchen ſeyn würde, ſo müſſen derley alte Stämme

dennoch niedergeſäget werden , damit ſie ſeiner Zeit

durch ihren Fall und Herabrollen den Nachwuchs nicht

beſchädigen , und damit man ſich durch unterſuchung

überzeugen könne , daß auch nicht ein einziger Drita

ling hievon brauchbar ſen . ; . ;

1. Iſt endlich der Wald in dieſer Gegend ganz abz

getrieben , ſo iſt auch

16 ). das für die Holzknechte erbaute Wohnhaus

nebſt der Stallung abzubrechen , und das alte Zimmer:

oder Stubenholz zu liefern , oder zu verkohlen , und

die aus dem Waldgrunde ausgearbeiteten Wieſen

gründe.oder Krautgärten aufzuwerfen , das heißt ,

den Zaun wegzureißen , und durch künſtliche Beräung

zum Waldanwuchre vorzürichten , und ohne fernere

Abmähung liegen zu laſſen .

Es iſt aber durchaus nicht zuzugeben und zu

geſtatten , daß ein fo andere Holzknechtswittwe, oder

penſionirter alter Holzknecht oder Röhler in einem

der abzubrechenden Werkſtattgebäude verbleibe und

Ablebe , weil derley Leute ,

a ) im Alter , wo fie öfters der Hilfe anderer

i Mena
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Menſchen ro nöthig haben , von der Geſellſchaft der

Menſchen zu weit entfernet ſind ,

b ) der Waldgrund des allgemeinen Beßtens we:

gen Waldgrund bleiben , und wieder anwadhren muß .

Denn ohne Vieh und Grundſtücke fönnen derley Leute

von der kargen Penſion abgeſondert von allen übri

gen Menſchen unmöglich leben , und wegen ſo weni

ger Glieder der Geſellſchaft der ganzen Gefellſdaft

einen Schaden zugehen laſſen iſt wider die Grund

fäße gehandelt.

c) Können derley Menſchen in einem Dorfe , .

öder ben einem Bauer , da dermahl ohnedieß bey je

dem Landwirthe Dienſtleute abgehen , die geringeren

Haus = oder Feldarbeiten verrichten , und der Geſells

Tchaft bis zu ihrem Ableben nüßlich reyn , wenn ſie

geſund find ; werden fie aber krank , ſo können ſie

beſſer gepfleget , und ihnen weltliche und geiſtlide

Hilfe geleiſtet werden .

. : S. 14 .

Bolzerſparungsvorſchriften bey der Bearbeitung ,

und bey der Lieferung desſelben .

Es ift für den Staat keineswegs gleich giltig ,

wie und auf was Urt eine Waldung geliefert werde,

weil der Calo bey mancher Lieferung . 20 , 30 und

auch mehr Prozešte beträgt, da bey einer anderen

E
. . . Ure , i
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Art von Lieferung der Calo nur 5 , oder höchſtens 10

Progente ausmachet. Auch in Rückſicht der Benlie

ferungsunföſten iſt ein außerordentlich beträchtlidier

- Unterſchied , indem das Faß Koblen ben einer Liefe

rungsart auf 4 ; 6 bis 8 kr., bep einer anderen auf

12, 17, 20 kr. , und höher zu ſtehen kommt.

Da die Holzlieferung einer der wichtigſten , und

ein ro weitwendiger Gegenſtand iſt, daß es hier art ,

Raume mangelt, ſolchen ſeiner Wichtigkeit gemäß

portragen zu fönnen : ſo wird ſelber in dem zweyten

Theile dieſes Waldordnungs -Entwurfes insbeſondere

mit allen zu den kieferungen nöthigen Gebäuden ,

als Schupfriefen , Näßrieſen , Eisrieſen , allen Arten

von Wafferrieſen , allen Arten von Schlachtungen ,

allen Arten von Wehren , oder Bölſtern , allen Arten

von Clauſen , und anderen Wafferdammen , allen

Arten von Rechen und Fluderæ , oder Wafferflös

Ben (in welchem zweyten Theile als Grundſaß ange

führet iſt, daß berechnet werden ſolle , ob durch Er=

richtung einer Eis - oder Waſſerrieſe , oder durch Rob:

leneinrieb beym Führen mehr verloren gehe ) und end:

lich von allen Arten der Holzaufzugs - Maſchinen

mit den nöthigen Kupfern abgehandelt , und vorges

tragen werden , und hier nur angerathen , daß eine

Lieferung, deſſen Holzcalo über 10 Prozente beträgt, in

eine andere abgeändert werden Folle , die einen min :

deren als 10 projentigen Holjcalo nothwendig macht ; ;

außer
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•

.

außer és käme dieſe weniger Holz conſumirense fica

ferung dem Werke ro hoch zu ſtehen , daß ſelbes un

ter einem toprozentigen Gewinne arbeiten müßte. ..

Ein Beyfpiel wird die Sache deutlicher erklären .

Ein Werkgaden hätte auf einer Anhöhe von 60

bis 70 Klaftern eine mehrere hundert Joch betragen

de fchöne alte Waldung , welche nicht anders ausge:

bracht und geliefetet werden kann , als ſie mit einem

über 30 Prozente betragenden ' Holzcalo über den

ſchroffen Felſen herabzuſtürzen , oder mit einem 12fach

Höheren Aufidande mittelft einer Maſchine abzuhängen . -

Im erſten Falle dürfte die Kubikklafter fällen , und

über den Felſen abholzen ungefähr auf 8.fl. 30 kr . gut

ſtehen komment, von einer Kubikklafter rollten für ges

wöhnlich 28 bis 30 Faß Koblen erzeugét werden , und

és würde ein Faß von dieſer Waldung ſammt der

Verkohlung auf 11 kr. ohne Fuhrlohn zu ſtehen kom

mert, weil aber jeder Drilling bey ſeinem Sturze oder

Falle über den Felſen , je nachdem er mit der Breitt,

oder mit einem ſeiner Ende, und je nachdem er ein :

oder zweymahl auffält und abprellet , einen , drey ,

fechs auch mehreré Nubiffdhuhe an Spelten - und

Splitterholze verliert , mancher Drilling voti einem

alteri Stamine , je nachdem er mehr oder weniger

mürb , morſch oder moderig iſt, ganz in Brocken und

Trümmer jo zerſtücket wird , daß nicht ein einziger

hrauchbarer Kabitſchuh übrig bleibet , ſo kann und
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darf ſicher ein 30 bis 4oprozentiger Holzčalo anges

nommen , und von einer Kubitklafter anſtatt 28 bis 30

nur 9 oder höchſtens 10 Faß Stohlen gerechnet wer:

den , wovon ein Faß ohne Fuhrlohn mit Einrechnung

des Hohcalo auf 20 bis 21 f . zu ſtehen kommt. Da

aber eine ſolche Holz verſchwendende Lieferung nicht

geduldet werden ſoll , beſonders wenn es möglich iſt ,

das Holz durch eine andere Lieferungsart mit einem

3 bis sprozentigem Holzcalo herabzubringen , ſo iſt

zu überſchlagen , wie hoch die Vorrichtung einer an :

deren Lieferung zu ſtehen kommen dürfte, als z. B .

oben ein Haſpelgerüſt machen , zwen 60 Selafter lange

Seile anſchaffen , und mittelft ſolcher alle Drillinge

nach und nach zur Erde zu laſſen , würde'ungefähr

900 fl. koſten , eine Kubikklafter Solz auf 6 bis 8

mahl herablaſſen würde 2 f . koſten , und ſo käme ein

Faß Kohlen ebenfalls nicht höher als auf io kr. zú

ſtehen , und alles Holz würde zu Nußen gebracht.

Koſtete aber eine Kubikklafter herablaſſen ſo viel , daß

der Werth des Holzes fammt den Köſten einer ges.

wöhnlichen Lieferung um zwey bis dreymahlübertroffett

würde, hier nähmlich 7 bis 9 .fi , to muß die Lieferung,

die einen 30 bis 4oprozentigen Holzcalo verurſachet ,

nzugegeben werden , wenn ſich der Werfgaben zugleich

. ſtandhaft ausweiſet , daß er vermög Kohlenpreiſe bey

der beßten Manipulation unter 10 Prozente arbeite ,

weldhes aber äußerſt ſelten der Fall iſt, und man :

Der

3
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ther Werkgaden ſich ſehr gerne die höheren Untöſten

gefallen läßt, um nur das Materiale zu erhalten , . .

aber nicht anzuſchicken und einzuleiten wußte , aus

welcher Urſache es auch geſchieht, daß bey den einfach :

ften und gewöhnlichſten Lieferungen ein großer Holj:

calo und große Unföſten verurſachet werden , die

beyde gang füglich bätten beſeitiget werden können .

In Rückficht der Bearbeitung des Holzes wäre, zu

erlauben , daß in Gegenden , wo gewöhnlich ein tiefer i

Schnee fällt , das Kohlen : and Scheiteholz mit Auss

nahme des Bau - Säge - und Zeugholzes in den

Sommermonathen geſchlagen werden könne, weil

es im Winter fich zu tief in den Schnee verfiele , und

nicht bearbeitet werden könnte, und man dié Štäm :

menicht der Erde gleich vom Stocke weg - oder um

Tagen fönnte , um die vielen Hackſpäne des Hackens

zu erſparen . Es ſind die Stämme aber nicht nur

der Erde gleich , das heißt, fo niedrig , als möglich ,

umzuſägen , ſondern auch in die Drillinglänge durchzu :

rägen , und die Äfte beym Kohlenholze ro gefaltig

wegzuhacken , daß nicht die geringſte Erhöhung merka . .. !

bar iſt , um die Drtuinge auf den Kohlenſtätten des

fto genauer und enger fchlichten ( zufammenlegen ) zu

können , weil eine genaue Holzſchlichtung zu einer gu:

ten Rohlung unentbehrlich iſt , aus welcher Rückſicht

auch das fanften ( Rinde abziehen ) eines Cheils ,

andern Sheils der befferen Nustrocknung wegen vera
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'williget wird , welch lezterer Urſache willen es auch

ſehr gut iſt, wenn ein einjähriger Holzvorrath in dem

Schlage liegen bleibt , wenn keine Fenersgefahr zu

. . befürchten ift.

s. 15.

o
muj

e

Wie kleine Waldungen Gewirthſchaftet werden

follen .

Da kleine, nur einige Joch betragende Walduns

gen , wenn es platterdings unmöglich iſt , folche

Schlagweiſe abzutreiben , öfters unterhacket werden

müſſen , um das nöthige Bau - und Sägeholz zu be

kommen , ſo kommt ſehr vieles darauf an , daß keine

unnothwendige Länge der Stammſchäfte , beſonders

beym Sägeholze geſuchet , und hiedurch dem Waldas.

ftande ein beträchtlicher , und höchſt unnothwendiger

Schaden verurſachet werde , weßwegen zu verfügen

befunden werden dürfte , daß

1) kein Sägeblock , ſo zu Tenndielen oder Bo:

denladen und Pfoſten beſtimmet iſt , länger als 3.

Klafter lang , Schifbau - und anderes , beſonderes

Nupholz ausgenommen , zur Säge geſtellet werde.

Alle Einwendungen wegeta des Schnittlohnes , und

wegen der Kürze gegen die beſtehende Länge find keis

neswegs in Betrachtung zu ziehen , ſondern der

Schnittlohn von den Herrſchaftsverwaltungen , wenn
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fe keine eigenthümliche Säge haben , widrigens von

zwey unpartheyrchen geſchickten Männern auszumit:

teln , die beſtehenden Tennen durch Unterzimmerung ,

bis rolche ohnedieß neu zu erbauen kommen , ſoge:

ftaltig vorzurichten , daß die Dielen oder auch Boden

läden angeſtücket werden können ; daß

2 ) kein Sägeblock , der zu Deck · Gemein ,

Berſchlag - oder auc Reidladen beſtimmet iſt , mehr

als 6 oder höchſtens 8 Schuhe haben dürfe , webwe:

gen alle Kohlenholzdrillinge ' unterſuchet , und alle '

taugliche Blöcke ausgeſchoffen , aufgeſchnitten und .

felbſt verwendet , oder in der Gemeinde verkaufet

werden müſſen ; außer es erlauben berondere Verwil

ligungen den ladenverſchleiß in andere Gegenden . 3 . B .

der Bauer oder Landwirth N . bedarf zur Eindachung

Feines Wohnhauſes und der Stallungen 1000 Stück

. .. Deckladen . Um dieſe Anzahl zu erhalten muß er reisi

. nen einzigen Wald zuſammen hauen , und auf 50 bis ;

70 Jahre zu Grunde richten , indeffen ſein Nachbar :

142 der ſchönſten Drillinge verkohlet , oder zu Scheis

teholze aufarbeitet. Um das Bauerngut des land

voirthes R , in einem gleich nachhaltigen Ertrage zu

erhalten , fou deffen Nachbar verpflichtet renn , ihm N .

142 Drillinge entweder gegen baares Geld , oder ges

gen Stellung eines anderen eben ſo viel kubiſden Jn

balt betragenden Holzes zu überlaffen . .

;

$. 16.
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: S . 16 .

Dolzverwahrung.

Außer einem einjährigen Koblen - oder Scheites

holz-Vorrathe im Schlage , wenn ſolches dort vor

Feuer gänzlich geftdyert iſt, ſoll aber auch kein andez

res Bolz weder im Walde, noch auf dem Wege oder -

zu Hauſe , am wenigſten aber auf den Triftbächer im

Waſſer über 1 bis 2 Jahre unverwahrt oder unjus

fan mengebracht und unaufgezäunt liegen bleibert.

Denn es ereignet fich fehr oft , daß ein Landwirth

mehrere Bauholzſtämme und Sägeblöcke fället , weit

er Willens iſt rein Şaus , oder feine Stabung niu

aufzuzimmern ; bis er aber alles Bauholz zufammers

bringt, vergehen öfters 4 , 5., und ſo viele Jahre

baß das in der erſten Jahren gefällte Bauholz wet

gen Nichtverwahrung fchadhaft und ſchlecht zu wer:

som

den anfängt.
fint . . . ; 1 ;

Wird nun ein derken abgeſtandenes Holz zurAuf

jimmerung verwendet, ſo iſt das Gebäude farmat der

Dachung , ro von Brettern aus abgeftandenért oder

angefaulten Sägeblöcken beſteht , nach 15 bis 20

Jahren wieder ſo ſchadhaft , daß es abermahl neu

gebauet werden muß. . :

: So ſchädlich es iſt das Holz zu fällen , und mehr

rece Jahre unverwahrt liegen zu lafler : ebent ſo.fchäds .

lich iſt es friſch gebauenes Holz ohne Austrocknung

. .
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Der Luft zu Dachgebäuden zu verwenden . Webwegent

ju verfügen wäre , daß außer beſonderen Nothum :

ftänden , und bey Waffergebäuden ,wodas Holz ganz -

und beſtändig unter dem Waſſer zu renn hat , jeder :

mann verhalten werde , das benöthigte Bau - Säge :

und Zeugholz zwen bis drey Fahre vor der Verwens

dung zu ſchlagen , zu lanften , (denn für einen ramme :

der Rinde wo immerhin verzimmerten Stamm wäre

aft. Strafe unnachfichtlich zu bezahlen ) ro bald als

möglich auszubacken , auf Unterlagen zu legen , zu uns

terſpänen , und auf folchen Orten vor der Einwirkung

der Witterung zu verwahren , daß es vor einer

Feuersbrunſ eines Hauſes oder Ortes nicht angegrifs

fen werden könne. Ben größeren Fabrikaturen , auch

bey Ortſchaften ift es gut mehrere hundert:Stämme

Bauholz als Vorrath in eigenen abgeſonderten Zims '

merhütten aufzubewahren . -

. ; Wer auf eine zwen - oder dreymahlige Erinnes

rung von Halbjahr zu Halbjahr diefe Anordnung

nicht vollzieht , oder derley Hölzer durch volle

Jahre fren lieger läßt, roll dieſes Holzes verluſtiget

renn , und ſolches an den Meiftbiethenden , oder auch " . .

außer einer kizitation in Gegenwart zweyer Zeuger ;

verkauft werden .

:- Die Hälfte des hiefür eingegangenen Betrages , il

wenn ſich folcher über 10 fl. beläuft , wird dem Eis

genthümer perabfolget, die andere Hälfte in zwen,

Theix
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.. . 6

Theile getheilet , wovon einer an das betreffende Ames

eingeſendet wird , der andere.aber demjenigen , der dig

Aufſicht hat, als Remuneration verbleibt. Iſt der

Betrag von 10 , oder ninter 10 fl. , ſo hat die Hälfte

dem Aufſichtshaber, die andere Hälfte der Strafgeldera

kaffe zu verbleiben . Eritt ein beſonderer Armuths :

oder ein andcrer rehr wichtiger Umſtand ein , ſo ift

die Veräußerung nicht ſogleich vorzunehmen , ſondern

zu veranſtalten , daß das Holz verſorget oder verwen =

det werde. .

Aller Ladenzeug, ſo wegen zu fahrläßiger Ver=

'wahrung anfängt ſchlecht zu werden , kann 4 Wochen

nach der geſchehenen Erinnerung, wenn ſolcher nicht

beffer ver wahretworden wäre, das heißt , auf einen

Wo möglich ficheren Plat auf Unterlagen geleget ,

unterzweckelt, undwohl eingedachet worden iſt, ohne

weiters confiscirt und verkauft werden , von dem

hiefur gelösten Betrage roll f dem Aufſicht habenden

· Förſter , ; der Directions - Kaffe übergeben werden.

Eben ſo wäre auch alles Rohlin - Scheite - und

übrige Holz , was über 2 1 Jahre frenliegt , mitUus

nahme des harten Holzes , fo zur Verfohlung beſtiramt

iſt , nach obiger Maßgabe zu verkaufen und zu perz

theilen , überdieß ſoll das Scheiteholz oder Brennwind

• unter dem Hauſe oder Staudachungen aufzuzäunen

aufzuſchlichten nicht geſtattet werden , ſondern iſt

folches ir der etwas abgeſondert auf Säulen ſtehena

in den
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Den Holzhütte zu verwahren . Unter dem Dache dieſer

Bol,bütte kann auch das Ladenwerk und Zeugholz

gan ; wohl verwahret werden . Am wenigſten ſoll und

darf das Holz auf den Schwemmbächen , oder in den

Rechen ( Holifängen ) Teiden , Seen , over in einem

anderen Waſſer und Näſſe liegen bleiben . Nach der

Hauptteift ift ſogleich die Nachteift oder Nadſchwema

me zu veranſtalten ; außer es wäre ein Rechen oder

Holzfang gebrochen . Die Entſchuldigung, daß der Res

chen ohnedieß voll fen , und durch das Nachſchwemme

holz überfüllet werde , kann äußerſt ſelten ftatthaft

angenommen werden , weil zur Ausbringung des Holz

zes aus dem Rechen eine hinlängliche Anzahl Arbeis

ter beſtellet ſeyn ſollen und müſſen , indem es ohnes";

dieß ſehr ſchädlich und verderblich iſt , das Holz lange

im Rechen liegen zu laſſen ; fondern es muß folches

wie die Schwemme ſelbſt in kürzeſtem Zeitraumebec

werkfielliget , ausgehoben und aufgezäu iet werden . .

Ber die Haup ſchwemmeund die Nadifchwemme,

dann das Holz aus dem Rechen bringen und aufzäus

nen nicht in dem fürzeſten Zeitraume bewerkſtelliget ,

oder wohl gar Holg auf dem Schwemmbache, und in

dem Rechen zurüd läßt , roll , wenn es auch ein faiz

ferliches oder Privatwaldamtwäre, nach Einrathen der,

Direction zum Benſpiele für kleinere Schwemmer em

pfindlich geſtrafet werden . :: : :

Die
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Die Aufzäunung oder Aufſchlichtung des weichem

Kohlenholzes ſoll auf einem geräumigen Land - oder

Wehrplage, der vor Feuer und Waſſer wohl verwah

ret iſt , ſo geſtaltig geſchehen , daß die Zaungäſſen

( frene pläge zwiſchen zwen Zaunen ) wenigſtens 4

Schuhe brelt find , wenn fle nicht ſo breit gelaffen .

werden können , daß man mit einer Feuerſprike

durchkommen könne. . '

Das Verlegen der Zaungäſſen mit Brocken - und

Trömmerhotze iſt durchaus nicht zu geftatten , weić

Hiedurch der Luftzug gehinderet wird , der zur Auss

trocknung des aus dem Waſſer gekommenen Holzes for

unumgänglich nothwendig iſt , um das Abſtehen

Stocken und die Anfäulung des weichen Holzes 34

verhindern .

· Auch das barte. Holg muß vor der Stodung,

geſichert werden , wenn es zur Scheiterung, und nicht

zur Verkohlung beſtimmt iſ .

Es iſt allzeit ordnungswidrig und fehlerhaft

wenn die Sohlengruben gleich neben den Holzzäunen

angebracht ſind , weil das geſammte Holz immer itti

Gefahr fteht , verbrennet su werden ; roudern die

Tohlengruben follen auf einem abgeſonderten Plake

angebracht ſeyn, und eine ſolche Vorrichtung gemacht

werden , daß das Holz von dem Landplagewohlfeit

und geſchwind zu den Sohlenftätten geſchaffet oder

gebracht iperden könne.'
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So das locale derley Abtheilungen und Einz'

richtungen erlaubet, roll ohne weiters dahin anges ,

tragen , im Weigerungsfalle aber an die betreffende

i Behörde die Anzeige gemacht werden .

S. 17

Dolzerhaltung ben Wolfenbrüchen , Ueberwäffern

und Rechenbrüchen oder Werkbeſchädigungen .

Gleichwote ben einer Waldbrunſt , eben so haben

die Leute herben zu eilen , wenn durch einen Wolken :

bruch , oder durch ein anderes Überwaſſer ein Rechen ,

oder Holzfangwerk, oder auch anderewichtige Werke

in Gefahr ſind vom Waſſer weggeriffen zu werden .

Ein Rechen oder Holzfang muß nach Grundrats

gen , die im zweyten Theile vorgetragen werden follen ,

To haltbar gebauet Feyn , daß das überwaffer: eher

das Holz über den Rechen tragen , und darüber wegt

ſchwemmen müſſe , als daß der Rechen gebrochen

oder zerriffen werde. .

um ſowohl die Erhaltung des Rechens, als auch

pes darin befindlichen Holzes zu ſichern , iſt bereits in

dem vorgehenden s. behandelt worden , wie während

der Hauptſchwemme das Holz ro viel als möglich

aus dem Recher gebracht werden könne.

Sollten aber ben Eintretung eines Überwaffers

ble gewöhnlich biezu beſtellten Arbeiter die Heraus:

si brina ! ..
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bringung unmöglich befolgen können , ſo haben nich

auch andere keute zu dieſen Arbeiten gegen Bezahlung

mäßiger Taglöhnungen gebrauchen zu laffen. ?

Nach geſchehener Nachſchwemme iſt das im Nes

' chenhofe liegende Senklingholz auszuziehen , und auf

die Trocknung zu legen . "

Der Rechen iſt von den Baumſtöcken , Wurzelu

und übrigen Unrathe ju räubern , und die Spindeln

nder Zähne auszuziehen , damit , wenn nach erfolgter

Nachteift ein Überwaſſer eintritt, folches frey durch:

rinnen könne.

Nachdem der Rechen geräumet ift , fol ſelber

alle Jahr unterſuchet werden , ob , und itt wie fern

& ſchadhaft rey .

Iſt entweder durch einen Rechenbruch , oder über.

denfelben Kohlen - oder Scheiteholz vertragen , ver

fchwemmet , und ein ro anderes von verſchiedenen

Parthenen aufgefangen worden , ſo haben ſelbe fich

thre Mühe bezahlen zu laſſen , das Holz aber dem Ei

genthämer zur Diſpoſition zu übergeben .

Alles Holzauffangen und Ausheben vor dem Res

chen ift ein erſchwerter Holzdiebſtahl , der nebſt dem

Erſaße des Holzes annoch nach der Civilgerichtsord :

nung beſtrafet werden roll , wovon jedoch üfte ,

Wurzeln und Knittel ausgenommen find.

$ TX
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: . 18. .

Bolzerſparung bey der Verkoşlung.

Jit das Holz endlich zu den Kohlenſtätten oder

Sohlengtuben gebracht , oder in einem Rechen gesin

ſchwemmet , auf den Land - und Gewehrpläßen aufe

gezäunet , und wohl ausgetrocknet worden , ſo wird .

ſolches verfohlet , das heißt, alle wäfferigen , flüfft

gen Theile , und der größte Theil des Barzes was

den durch das Feuer verflüchtiget , und das eigentlis

che brennbare Holzmateriale als Kohlen hergeſtellet.

So gewöhnlich und einfach die Berkohlung iſt , ſo

wichtig iſt eine ordentliche und gute Kohlung , weil

ben rohlechten Kohlungen in einem Jahre viele han:

dert und tauſend Klafter Holz verzehret und veraſdhet

werden .

Die Verfohlung geſchieht auf zweyerlen Arten ,

nähmlich in ftehenden und ründen Meilen (Mäulern

oder Meulern ) und in liegenden Werken.

Da noch nicht enſchteden iſt, welche von beydent :

Arten die zuträglichere und rüßlichere rey , das heißt,

ben welcher Verkohlungsart weniger Holz verzehret

und veraſchet , oder die beſſeren förnigeren Kohlen er:

zeuget werden , ſo wäre zu wünſchen , daß ben allen

kaiſerl. Waldämternt , und auch bey stößeren Privats i

werken die genaueſten Proben dießfalls angeſtellt ,

und die Erfolge davon einberichtet werden , und dab :

ders
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derjenige , der die gründlichſte Abhandlung über die

Manipulation bender Arten , und unföſtencalculation

mit allen Gründen für und wider von jeder Art ins:

beſondere liefert , nicht nur einer Remuneration von

too Ducaten , ſondern auch der allerhöchften Zufrie

denheit und Bedachrnehmung auf ſeine Beförderung

fich zu erfreuen haben dürfte.

Bey der Vertohlung beyder Arten werden inder

fen als Grundregeln vorgeſchrieben ,

. .. 1) daß das Holz , beſonders das Schwemmhols,

wohl ausgetrocknet ſeyn ſolle , weßwegen kein Holze . .

das nicht wenigſtens einen Sommer hindurch aus :

trocknen ( rommerauen ) kann , verkohlet werdett

Darf.

Das harte Holz , wähnlich Buchen und Ahorn

rollen 2 bis 3 Jahre , oder ro lange in einem ſchat

tigten feuchten Orte , 100 weder Sonnenhiße, noch

Luftzug iſt , ſo eng zuſammengefchlichtet liegen , daß

es abſtehe, und etwas ſtockig werde, weil die Ers

fahrung gelehret hat , daß von den abgeſtandenen

frodigen Buchdrillingen mehrere und beſſere Sohlen

erzeuget werbert , als vort den friſchen Buchdrillingen ,

indem ben felben das Feuer nicht genug gemäßiget

werden kann .

2 ) You hartes und weidjes Holz keineswegs utte

ter einander , ſondern jede Gattung abgeſondert ver:

koblet werden , weil das barte , zum Bepſpiele das :

Buc
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Buchenholz , einen ungleich fiärkeren Feuersgrad nör'

thig hat , als das weiche , oder Nadelholz , und vom

legteren ein beträchtlicher Theil verzehret werden muß,

che das Buchenholz verkohlet wird , und nachdem es

verkoblet ift, geben die harten Kohlen eine to ſtarte

Hiße , daß die weichen in der Nähe fich befindenden

Kohlert wieder verzehret , das iſt , zum Theile veras

richet , des Kohlenſtoffe$ beraubet und leichter werden .

Eben ro wenig darf weiches Holz von zu rehr

ungleicher Dicke eingeleget und verkoblet werden , und

follen daher ben einer Drillingkohlung alle über 12

bis höchſtens 16 Zou in Durchmeſſer haltende Drils

" , linge in zwer oder vier Theile getloben oder geſprens

. : get werden.

3) Sixo die Kohiengruben ſorgfältigt herzus ini

ſtellen , und in dem beßten Stande zu erhalteni,

und zwar

: a ) darf keine Kohlenſtatt oder Sohlengrube auf

oder "oberhalb einer Waſſerquelle, oder auf einem

grobſteinigen , ſteinplattigen Grunde errichtet werden .

Erlaubet das locale keinen anderen Plag , ſo muß

die Waſſerquelle in einen 3 Schuhe tiefen Graben ab:

geleitet, und die Duelle und der Ableitgraben mit

ſtarken Dielen ( rundeHolzprügeln 7 bis 9 Zoll dick )

: gut überleget , und mit lehme, dann Erde und Lehme

,: unter einander gemengt feſt verſtauchet werden . . .

Die
-
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Die groben ober großen Steiste müflent qusges

graben oder ausgeſprenget, und Waſſerableitungen

eingemeißelt werden , dann wird die Stätte mit Lehme

und Erde i oder i Schuh tief ro geſtaltig verſtau

chet, daß nach der Länge der Grube eine kleine Er:

· höhung , Sattel oder Nücken verbleibe. .

b ) Die Kohlengruben dürfen mit dem hinteren ,

oder. Segelortè nicht zu ſteil oder höch liegen , und

foll das Steigen ben einer 9 bis 12 Klafter langert

Grube nicht mehr als 1 bis 17 Schuhé betragen .

; c ) Sie darf in der Mitte keine Vertiefung haben ,

und muß allezeit friſch ausgeftauchet werden , rooft

der Boden ausgebrannt worden iſt. -

1 : 4 ) Die Verkohlung muß ſo langſam als möglich

betrieben werden , und um den nöthigen Kohlenbedarf

aufzubringen , müffen mehrere Gruben errichtet wer:

den .

5 ) Sind die Kohlen beym Abgien nicht zu viel

ju näffen , vor Regen und Schnee in den Kühldä :

chern zu bewahren , und in ſelben wohl abkühlen zu

laffen , ehe ſolche in die vorgeſchriebenen Vorra:hskoh .

lenbährme geſtürzet werden .

6) Werden alle Schläge oder Waldfohlungen hie:

mit ausdrücklich verbothert, das heißt, das Holz roll

zu den ordentlich vorgerichteten Rohlengruben geliefert,

auf ſelben verkoblet , und nicht in den Holzidlägen

auf Kohlenſtätten , die nach wenigen Jahren wieder

ARSE

: '
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anders wohin zu verlegen kommen , oder vielmehr neu

errichtet werden müſſen , anſtatt des Verkohlens zur

Hälfte verafchet werben , wie es ben allen neuen Kohls

gruben geſchieht,wodie förche erſt gemachtwerden muß.

Denn alles Hols , was auf einer neuen Kohlen :

ftätte , die nicht ordentlich vorgerichtet , und nicht mit

hinlänglicher köfche verſehen iſt, ſondern wodas Robe

Tenholg mit Erde, Waren , oder Moore zugemacht,

das iſt eingedecket werden muß , heißt nichts anderes

als die Hälfte des eingelegten Holzes veraſchen an :

ſtatt verkohlen . .

Much in Rüdficht der Untöften , und des Rob

leneinriebs iſt es ſchädlich das Holz in den Schlägen

auf neuen Stätten zu verkohlen . Denn entweder will

'man das Holz auf gehörig vorgerichteten Stätten ,

oder auf nicht gehörig borgerichteten Stätten verkohlen .

Zu einer gehörig vorgerichteten Kohlenſtätte ges

hört nicht nur, daß die Stöcke, Wurzeln und Steine '

weggeräumet , der Plaz geebnet und ausgeftauchet

werde, ſondern es muß auch hinlänglich alte förche

und Waſſer ſchon vorhanden renn , oder mit großen

Untöſten beygeführet werden.

Will man nun das Holz auf einer gehörig vor :

gerichteten Kohlenſtätte im Schlage verkohlen , und

von dort weg in den Vorrathsfohlenbahrm führen ,

fo betragen die Unköften zuverläßig mehr, als wenn

man das Holz aus dem Schlage meg - und zu pers

; : mas
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· manenten Rohlenſtätten gebracht , und dort verkob

let hätte.

• Will man aber das Holz auf einer nicht gehörig

vorgerichteten Stätte verkohlen , ſo iſt die Hälfte des

eingelegten Holzes verſchwendet und veraſchet, welches

hiemit frengſtens verbothen wird . Ausgenommen ,

wenn in einem Walde, wo weit und breit keine per :

manente Kohlengrube iſt , lahnwürfe , Windbrüche ,

Dorren, Stämmer, Störing zuſammengeſäubert wer

den müſſen , und weder als Kohlendriling= noch als .

Scheiteholz ausgebracht werden können , weil entwe:

der die Ausbringungsunföſten zu hoch ausfielen , oder

durch das Ausbringen von dem ſtehenden friſchen Holze

mehr beſchädiget , und zu Grunde gehen würde , als

von dem Säubererholze zu Nußen fäme, in welchem

Falle eine Waldkohlung erlaubet wird.

7 ) Iſt die Verkohlung , ohne daß das Holz mit

Sraſe überleget , und dann erſt mit der Koblenlöſche

bedecker und zugemacht werde , zu bewerkſtelligèn ;

außer es würde das hiegu nöthige Gras aus den

Holzſchlägen herbergebracht , und müſſen die in der

Grube ſo eng als möglich zuſammengeſchlichteter

Drillinge mit Spälten , Schiefern , Zwecken , Trüm =

mern und Brocken gut, und ſo geſtaltig ausgeleget

werden , daß die Kohlenlöſche nicht zwiſchen șie Drile

linge hineinreißen , und den nöthigen Zug der kuft,

oder die Wirkung des Feuerst hindern könne , oder

Daß

i
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baß die kleinen Rohlenbrödchen , aus denen die Fördhe

beſteht, nicht glühend werden , und durch ihre uns

gleich ſtärkere Hiße zur Verzehrung des Holzes benz

tragen.

Alle Unterlaſſungen der hier vorgetragenen An

fathungen , und überhaupt alle Mängel und Gebrea

cheu ben Verkohlungen waren zu ahnden , auf der

Stelle die nöthigen Berbeſſerungen anzuordnen , init

: . Der Beſtrafung der Köhler ſo vielmöglich ſchonend zu

berfahren ; außer es waltete vorrebliche Bosheit und

Hartnäckigkeit vor , weil dieſe Klaffe Menſchen ge

wöhnlich 'die ärmſte iſt , und eine Arbeit verrichten

muß , die wegen des tödenden Kohlenſtoffes ſo viele

Menſdien nicht verrichten und aushalten können .

Vielmehr fino derley Leute dadurch zur Befolgung

der an ſie gemachten Aufträge willfährig zu machen ,

daß man fich bemühe ihnen allerley Erleichterungen ,

erlaubte Vortheile , oder geringe fohnserhöhungert zii

; verſchaffen : 1

· 8: 19.

Bolijunagbringung durch die Waldfäuberung.

Vorzüglich Horſchachen , und andere Waldur:

gen , die ſtehen zu laſſen beſtimmet worden ſind , um

größereWerke nach einem Feuer = oder Waſſerſchaden

dór einer Verfeyerung zü fichern , ſollen gefäuberr

R
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werden , das heißt , alle in dieſen Waldungen liegens

de und ſchlecht werdende Stämme rollen gepuget,

aufgearbeitet , auf Haufen oder Zäune zuſammenges

raffet oder gezogen , ohne Beſchädigung oder Verles ' .

bung des friſchen Holzes ausgefördert , und dadurch

zu Nußen gebracht werden , daß dieſes Holz vor reiz

ner gänzlichen Verderbniß entweder zu Scheiteholze

aufgearbeitet oder verkoblet werde. ?

Auch andere alfe Waloungen rollen und müffent

geräubert werden , wenn die Lahné oder auch der

Wind einen Waldſtreif geworfen hätte , oder kleine

Sdjocke abgedorrtér Stämme fich zeigten , weil der

' ley Dorren öfters eine Waldfeuché veranlaffen .

. Das abgeorrte, oder vom Winde geriffene Holg

ben ſtehenden Waldfäumen muß ebenfalls alle zweyte

oder dritte Jahrweggebrachtwerden.

On : S. 20 .

Uneigentliche Waldnußung.

Das Schindelmachen , Zargenſchneiden , ufchen

brennen zum Pottaſchen : , Salniter : ober Seifener :

zeugen , Pecheln, Pechöl- und Terpentinfieden , Borke

oder Rindereißen find bisher zwar allgemein verbo

then gewefen ; da dieſe Artikel aber für das Gemein :

weſen nothwendig find, ſo wäre die Einleitung zu

treffen , daß derler dem Staate und den Waldgrund
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eigenthümern zuträgliche Nebenwaldzugungen unter

nachſtehenden Bedingungen erzielet werden können

und follen .

Das Schindel - und Zargenholz Cju Sieben und

Reiteru ) gehört ſo wie das Büchſen - Schaff - Stiel:

" Hölb : Schaufel - und Keilholz zu den eigentlichen

Zeugholze , welches , wie ſchon öfters gefagetworden

ift , aus den Schlägen entweder vor , während oder

nach der Schlagzeit genommen werden ſoll . :

. Nur das eixzelne Stämme ankoſten , umbaden ,

und den größten Theil diefes ſchönſten Stammholzes

liegen , und verderber laffen , iſt verbothen , und ſoll

firenger åls bisher beftrafet werden .

Das Aſchenbrennen in ſtehenden Waldungen wäs

*re ungleich ftrenger als bisher zu beſtrafen ; hingegen

wäre, zu erlauben Rannen , das iſt , verniög Alters

gefallene oder umgefägte Stämme, ſo zu ſchlecht find,

als daß fie aus dem Schlage weggebracht werden

könnten , das Stock - oder ſogenannte Stubenholz in

Orten , wo feine. Feuersgefahr zu beſorgen iſt jet

arche zu brennen , gegen die Verbindlichkeit, daß, wie

Stöcke ausgehoben werden , die in der Erde gemachs

ten Löcher zugemacht , etwas geebnet , und im Späts

oder Frühjahre in diefen Stocklöchern , und auf den .

Pläßen , wo gebrennet , und die Arche weggebracht

worden iſt , guter friſcher Waldfaame angefäet

werde.

; : Yes
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Pecheln Pechhaden , oder Pechbahren ) if les

biglich auf ſolchen Orten erlaubet , wo man in den

nächſten drey oder vier Jahren mit der Abſdílägerung

bes Holzes fortfahren oder hinreiden wird.

: Pechöl und Terpentin fieden , wird in folcher

Blößen , wo das Aſtach ausgebrennet oder verfaulet

iſt, nähmlich wo keine Waidbrunftgefahr obwaltet,

mit Afach , Klaub - Lanften - und Reiſerholze erlau :

bet, außerdem aber durchaus nicht geſtattet ; Borken

oder Rinden reißen zu kohe für Lederer, Gärber und

Färber wird in Schlägen , oder ſolchen Orten , wa

phnedieß Holz gefället werden muß , ohne Bedenken

geſtattet ; außer dieſem aber iſt es beyſpielmäßig zu

beſtrafen , worunter auch das Bäumeſchälen zu Vieh

einſtandshütten , Alpenhütten und Holzknechts - Lanfs

tenhütten außer den Schlägen verſtanden iſt.

Mit derley. Nebennußungen rollen Waldgrund

eigenthümer , die an Huthungs.- Weið - oder Şalt=

• zinſen, oder Alpenſchmalze verlieren , zum Theile ent

Ichädiget werden , und kommen deßwegen von der

öffentlicher Forſtbeamten Vorſchläge zu machen und

einzuleiten .
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Fünfte Abhandlung.

Politiſch - ökonomiſche Grundfäße von der Pfles

gung junger und þalb gewachſener Waldungen .

1 . Nachdem mit dem alten und ſchlagbaren Holze

alle mögliche Gebahrung fürgekehret worden iſt , ro

foll auch die Pflegung und Schonung der halb ges

wachſenen oder jungen Waldungen geordnet werden .

Die Pflegung des halb gewad fenen oder jungen

Holzes beſteht vorzüglich in der Schonung desſelben ,

wie ir nachfolgenden Paragraphen gezeigt wird .

$ . I ,

Unausgewachſene Waldungen dürfen weder ſchlag,

weiſe abgetrieben , noch weniger unterhacket
werden . !

Ehe roller alle in der Gegend befindliche über:

ftändige , alte und ſchlagbare Waldungen gefället

werden , ehe zugegeben wird , daß nicht vollſtändig !

ausgewachrene, nochweniger aber halb gewachſene oder

jungeWaltungen abgetrieben werden ,weil angenommen

wird , daß 4 zehn Klafter lange Stämme, die' iz

Bou Mitteldicke habent, erforderlich find, einen gleid ).

Si fans
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langen Stamm zu,erregen , der in der Mitte 24 2011 . : .

mißt, weil es wiederum phyſiſch wahr iſt, daß 4 Faß

Kohlen von jungem nicht ausgewachſenen Holze kaum

To viel wirken , als 31 Faß Rohlen von altem vol:

ſtändig ausgewachſenen Holze an Wirkung hervor:

bringen . . .
!

Das nähmliche Verhältniß findet bey der Dauer

des Bauholzes , aber bey der Feuerung nicht ganz

Statt. Nur auf den Fall , wenn es unmöglich iſt ,

Ausgleichungen und Abmittlungen zu treffen , die

S . 74 . S. 5 . vorgeſchrieben find , und dringende Noth

fürivaltet , kann zugegeben werden , nicht vollſtändig

ausgewachrane Waldungen mit der möglichſten Mäßis,

gung abzutreiben. Şalb gewachſeneWalbungen ſind

auf keinen Fall zur Abſchlägerung zu erlauben .

; $ . 2 .

Beſchränkung der Raumrechte , des Schwendens

und Ausreutens der Waldungen .

So ſchädlich die verderblichen Waldkontratte, die

Gewohnheit alte Waldungen zu gering , oder gar

nicht zu betreiben , und kaum ſchlagbare über ihre

Kräfte Herzunehmen , Unterhacken und Auslichten ,

Waldfeuchen und Waldbränſte find : eben ro fchädlich,

wo nicht verderblicher iſt die eingeführte Gepflogena

Beit
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.

beitdes Brändens oder Näumens , Schwendens , und

Ausreutens der meiſtens nur ein Viertel gewachſenen

Waltungen .

Die meiſten Unterthanen Oberfteyermarks glau :

ben fich durch das ſogenannte Bränden erhalten zu

müſſen , und unterziehen ſich aus dieſer vorgefaßten

Meinung einer der härteſten , beſchwerlichſten und uns

dankbareſten Arbeiten .

Be, vielfältigen von öffentlichen Forſtbeamten

vorgenommenen Berechnungen über die Unföften und

den Ertrag ten einer angenommenen mittelmäßigen

Gahrsfecſung des nächſten beßten vorliegenden Bran :

des hat ſich dargethan und erwieſen , daß der Scha :

den von einem abgebrändeten , und mit Korn beräeten

Joche zwiſchen 14 und 17 fl. fich belaufe.

Derley Berechnungen ſollen von mehreren lands

beamtet vorgenommen , und die Data hiezu ſoll der

Eigenthümer des Brandes ſelbſt angeben . Der Berech:

ner hat nichts anderes zu thun , als keine der verrich

teten , oder noch zu verrichten nöthigen Arbeiten zu

vergeſſen , ſondern den Brändler aufalle zu erinnern , ..

fich die Anzahl der Tagwerke anſagen zu laſſen , und

ſolche nach Kurrentzahlungen zu berechnen .

Nachdem alle Hand - und Fuhrtagwerke nebſt dem

Saamenkorne gehörig aufgefchrieben , und die ganzen

Untöſten zuſammengezählet find , wird eine mittelmä:

bige Fechfung des Korns und des Strobes in Ans

ſchlag ,
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fchlag gebracht , und das fich hieraus ergebendeRes

ſultat dem Brändler mitgetheilet , um defien Antwort

zu vernehmen , die dahin ausfallen wird , daß er

felbft erkenné , und eingeſtehe , beym Bränden einen

Schaden zu haben , daß er ſolches aber thun möffe ,

um für fein Vieh eine Weide zu verſchaffen .

- Nun entſteht eine neue ganz andere Frage, nähmlich •

ob es wirklich und wahrhaft gut, und gedeihlich feny,

das Vieh auf den Alpen , und in den Waldgründen

weiden zu laſſen , oder ob es nüßlicher , und gedeihs '

licher ſey , die Stallfütterung einzuführen , das heißt, -

bas Vieh in den Stallungen das ganze Jahr hinburdi

auszufüttern .

: Die Gründe , die für und wider dieſe Einrich: -

tung ſind , rollen hier der überzeugung wegen aufge : -

führet werden . . .. .. i

Alles Vieh , fo im Frühjahre in den raumrechtli

chen Halten , im Sommer auf den Alpen , und im

Spätjahre wieder in den raumrechtlichen Halten wei

bet , gewährt dem Eigenthümer den Vortheil , daß er

1 ) jedes Stöd Vieh 16 bis 18 Wochen lang aus

der Fütterung bringet , folglich i st

2 ) für dieſes ber jedem Stücke durch 16 bis 1 $

Wochen erſparte Futter um ſo viel mehr StödeViele

balten und ausfüttern könne. ;

Die Vortheile ſcheinen ſehrwefentlich undwichtig

ju feyn ; denn anſtatt 3 Stücke Wien , die in der :

Stal
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Statung hätten mäffen ausgefüttertwerden , können

4 Stöcke gehalten werden , wenn ſie die Weide zu

genießen haben . . . :

Anſtatt 6 Stüde fönnen 8 Stücke gehalten wer:

den , anſtatt 9 Stücke können 12 Stücke gehalten

werden , und wer fo viel Heimgrände hat, daß er 12

Stücke Dich in der Stallung ausfüttern fönnte , der

gewinnt beym Weidenlaffen ſo viel, daß er um volle

4 Stücke Vieh mehr halten kann.

Auf der anderen Seite gewähren die Weidlaffun:

gen in den Waldgränden , und auf den Alpen , oder

die Weid -und Alpenrechte , wenn fie ausgeübet wers

i den , die Nachtheile , daß !

1) der für die Feimgründe ſo nöthige Dung ver:

zettelt werde , und verloren gehe ;

2) daß das Vieh fich ausgehe , das heißt, geo

hindert werde, an Fleiſch und Fette guzunehmen .

Denn es iſt aus der Erfahrung bekannt, daß beſons

ders das Melkvieh auf der Weide felten zu - wohl

aber gewöhnlich an Fleiſch , Fette, und vorzüglich

an der Milch abnehme;

( 3) daß 4 Stücke Weiddich fehr felten fo viel

werth find , und das aßwerfen , was 3 Stücke Stall:

pich werth find und abwerfen . Denn es iſt wieder.

aus der Erfahrung bekannt, daß

a ) ein Paar im Stalte ausgefütterte Ochſen gleich

!
-
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a .

viel , und meiffens meßr roerth find , als 3 Stücke

Weidochfen von einer mittelmäßigen Halte , und

b) eine Melktum im Stalle gefüttert mehrMilch

gebe, als 2 und 3 Weidefühe ; daß

:. 4 ) mit dem durch die Staufütterung gewonne

men Dünger die Bau - und Wieſengründe so ſehr vers

beffert und veredelt werden , daß fie ebenfalls der

Vortheil gewähren , anſtatt 4 Stücke 5 Stücke Bien

kalten zu fönnen .

5 ) Überdieß gewährt die Stalfütterung auch die

überwiegenden Vortheile , daß

a ) kein Stück Vich vom Wetter, wie es auf ul.

pen und Halter öfters geſchieht, erfchlagen ,

b ) von keinen Raubthiere zerriffen werden :

c ) fich kein Bein brechen , oder über eine Felſens

woand herabfallen ,

d ) von keinem anderent fremder Viehe 'mit einer

feuchartigen Krankheit ſo leicht angeſtecket werdett.,

und

e) wenu felbes von einer Stranfheft( oder Senche

befallen wird , zu Hauſe leichter kuriret , und beffer

gepfleget werden könne,

f) an fahne für die Halter , und an der Vertö

fung im Haysivefen weniger aufgehe, weil alle zu

ſammen effen , und die Schweizerinn nicht nöthig hat,

für ſich und den Halter insbeſondert ju tochen , und

.
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zu Hauſe weniger Gelegenheit tft , etwas zu überſes

hen , oder entfremden zu laſſen , ' . ' : . com !

g) ſehr viele Pferd - und Handtagmerke zur

Hinauf- und Serabbringung der Geräthſchaften und

Eßwaaren , zum Salt -und Alpenpußen , welche Ar:

beit gewöhnlich in dem dem Waldftande ſo ſchädlichen

und verbothenen Schwenden und Reuten beſteht, dann

zur Errichtung und Unterhaltung der Hütten , Stale

lungen und Gehäge in Erfparung gebracht werden .

.. . Durch genaue Berechnungen und Auseinandet:

Teßungen der Summen aller Nachtheile und Dortheile

wird fich wieder erweiſen , daß der Weide - und AI:

penrechtler ſelbft einſehen und eingeſtehen werde und

müffe , durch den Uus = und Auftrieb feines Viehes

Schaden anſtatt Nußen zu haben , und nichts ein :

wenden , oder entgegenſeßen könne, als daß er fich

fchäme einen Theil feines Viehs hindanzugeben und

abzulegen , um das Bränden unterlaſſen zu können .

Da durch obenangeführte Gründe der vernünftie

gere Theil der Landesinfaffen hinlänglich überzeugt

reyn dürfte , daß das Bränden wegen der Weibe, der

Halte und des Alpentriebes dem kurzſichtigen Unterthane

mehr ſchädlich als näglich fen , und daß es , um jeden

vom Biebauf - und Austriebe abzuhalten , nur darauf

ankomme, dem ärmeren Theile werkthätige Mittel an

die Hand zu geben , daß et rein nach Hindanlaſſung

ber übermäßigen Stücke noch verbleibendes Vieh nur
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das erſte und zweyte Jahr ohte Futterabgang zu

Haufe füttern könne , das heißt, das ganze Jahr

hindurch hinlänglich Futter habe , um dann für ims

mer die raumrechtliche und Alpenweide erübrigen und

entbehren zu können , ſo wäre zu verfügen , daß

fich nebſt den Forſtbeamten aus die Herrſchaftsver:

walter, Pfleger , oder wie ſie immer heißen mögen ,

: um dieſen Theil der Ötonomie vorzüglich bekümmerten ,

und fich angelegen ſeyn laffen ſollten , durch Selbſt

. forſchung und unterſuchung zur Überzeugung zu ge

langen , und dann ſich ernſtlich zu bemühen , den ver =

· möglicheren Theil der Unterthanen dieſe Überzeugung

und nach beygebrachter beſſerer Einſicht durch werk

thätige Beyſpiele oder Beweggründe dahin zu vermö

gen , daß dieſer vermöglichere Theil anfange die

Stalfütterung einzuführen , und von dem Aus -und

Auftriebe abzuſtehen . . .

Sollte einer oder der anderen Herrſchaft deßwe:

gen ein Sdaden durch Abnahme der Alpenzinſe, Ze=

hende , oder Schüttungen an Schmalz und Butter zu =

gehen , ſo werden Mittel ausfindig zu machen ſeyn ,

,wie und wodurch dieſer Schaden hereinzubringen , zu

vergüten , oder zu erſeßen Rey . . :

Der armere und kurzſichtigere Landmann iſt nachi

und nach dahin zu vermögen , daß er ein Stück Vieh

verkaufe, und von dem gelösten Betrage die ausſtän:

dige Stift und Steuer , oder eine dringende Schuld



: 159

bezahle , und dann jährlich ſo viel Futter, als dieſes

verkaufte Stück 34 Wochen hindurch nothwendig ges

brauchet hätte, auf die Seite lege und aufbewahre.

Im - fweyten Jahre werde wieder ein Stück vers

Hauft , und das hiedurch erübrigende Futtet richtig

und gewiß aufbewahret , im dritten Jahre eben for

und im vierten oder fünften Jahre wird das noch

übrig bleibende Vieh das friſche Grasfutter ohne Noth

gelitten zu haben , und ohne Austrieb im Stalle ab:

warten können .

Man will durch dieſen Vorſchlag jedoch nicht ge

meint und verſtanden haben , daß aller Viehaus = und

Auftrieb unterbleiben folle , da ganz und gar nicht

unbekannt iſt, daß es um einige und andere gute AL

pen , und andere WeidorteSchade wäre , wenn ſolche

ganz unbenügt blieben , und nicht betrieben würden ,

ſondern nur erzielen , daß dieſe Weidorte, Hainhal-

ten , und gute Alpen mäßig betrieben , und ſchlechte

Alpen ohne weiters gang aufgelaſſen werden , uns

unbetrieben bleiben , weil der Auftrieb auf ſelbe all

gemein mehr ſchädlich als nüßlich iſt , und durch

übermäßigen Viehauftrieb fchlecht und gemeinſchädlich

gemacht werden , und überzeugt haben , daß das

vielfältige, dem Waldſtande. fo verderbliche Bränden

unnothwendig ren , und beſchränket werden könne und

müffe., und wäre daher zu verfügen , daß immer

mit Nücffidt auf alle übrige limftände und-Berhält:

'

.
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niffe von den dermahl beſtehenden Raumrechten die

Halfte , '* , * ; wenigſtens ; abgemarket, und zum

Stockrechte erkläret werde.

Ben manchem Gutsbefißer , und vermöglicherem

Unterthane wären die Raumrechte gänzlich aufzuhe

ben , and nur ſo viel zu belaſſen , daß der Grundei

genthümer ſehr armen Käufchlern ( Kleinhäuslern )

die kein 'eigenthümliches Raumrecht haben , und die

fich auf keine andere Art zu belfen wiſſen , etwas we: .

nigo8 erlauben , und zum Bränden überlaſſen könne. .

Vorſtellungen , daß auf dieſem oder jenem raum

rechtlichen Grund und Boden ohnedieß kein Gröſſing

(Sprößling eines Lerch - Fichten - oder Tannenbau

mes ) fondern nur Birken - und Erlenſtauden auf

kommen (wachſen ), ſollen nicht gehöret werden , weil

es bekannt ift , daß derley Stauden die Mutter des

Nadelholzes reyn.

Das Bränden wird in den beſchränkten Raum =

rechten erlaubet ,

a ) gegen Anmeldung und Auszeichnung, weil in

keinem Orte , und unter keinem Vorwande gebrändet

werden darf , wo nicht die meiſten Gröffinge 9 bis 12

Zolle über den Stod haben ,

b ) gegen einmahlige Kornanfaat, und das Ge

hägeaufwerfen , ohne im zwenten und dritten Jahre

Haber anzubauen ; wer aber die Gehägeftangen bin :

Ben 2 Jahren nach der Fechfung nicht zu Scheiter

: : oder



í 161

oder Kohlenholze verwendet, zahlt für jede Selafter:

länge 20 kr . unnachfichtlich ,

c) alle 25 Quadratklafter wenigſtens ein Saa

mengröſſing ſtehen belaſſen werde. Wer aber Stam :

me auf dem Brandorte ( insgemein , Brand) ſtehen

läßt, und nicht zu Scheite - oder Kohlenholze benüßet,

zahlt für jeden derlen Stamm unnachſichtlich 30 kr.

Strafe.

ulles Neuten und Schwenden , wo es immer

ſen , und unter welchem Vorwande es nöthig reyn

möge , wäre unter der bemeſſenen Strafe ſtrengſtens

zu verbiethen . '. :

Der Auftrieb mehrerer Stücke Vich auf eine

Alpe, oder anderes Weideort, als man von Alters

her berechtiget iſt , wäre nicht nur zu verbiethen , ron :

dern auch zu verordnen , daß jedes über die Zahl

aufgetriebene Stück unnachſichtlich confiscirt wer:

den rolle.

$. 3.

Darthuung , daß das Graſen größtentheils unnös

thig ren , und Vorſchriften , wie gegrafet were

ben folle.

: : Nach dem Abtretben der nicht ausgewachſenen

Waldungen burch Schläge oder Brändungen wird

ber größte Schaden durch das Graſen peranlaßt. .

. . Graa

.
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Grafen heißt die Äſte eines ftehenden Fichten :

baumes , abhacken , abtaren , abſchneiden , das auf

dieſe Art erhaltene Gras zuſammenhacken , und dem

Viehe einftreuen , oder die Nadeln abreißen laſſen ,

etwas mahlen , und das Futter , oder Geſätter das

mit überſtreuen ( übermehlben ). Eingeſtreuet wird

das Gras um das Stroh zur Fütterung zu erſparen ,

und dennoch einen Dünger zu erhalten , und auf das

Geſätter wird das Nadelmehl geſtreuet , uni das

Korn - oder. Habermehl für die Hausleute zu er

ſparen .

. Auch wird gegraſet , um das in die Kohlengru

- ben eingelegte Holz damit zu begrafen (zu überlegen )

um das Einreißen der Lörche zu hindern .

Es iſt eine ro allgemein bekannte Sache , daß

der Grasdünger, wenn er nicht gut abgetreten und

abgelegen iſt , zum Fruchthervorbringen einer der

fchlechteſten Dünger ren , daß keine Erörterung hier :

über nöthig iſt.

. Es iſt oben erwieſen worden , daß die meiſten

Landwirthe zu übermäßig viel Vieh halten . Hier iſt

demnach nichts mehr aufzuführen , als daß mancher

Landwirth um die Hälfte weniger , oder gar kein

Gras nöthig haben würde, wenn ſelber fich nach der

In dieſem 3 . S. gegebenen Berathung von dem über

mäßigen Viehe abließe , weil das erzeugte Stroh zur

Einſtreuung gewiß hinreichen oder zulangen würde ,
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indem weniger Ströh verfüttert werden dürfte , und

mehr eingeſtreuet werden könnte. . n

Bekanntlich iſt das Ströh mit Laub von Alhorn ;

Erlen oder Buchen gemenget , oder mit Lutter - Hai:

bach - Sandel - Schwarzbeertraute , Wachholder - und

Igelſtauden gemiſchet der beßte und ergiebigfte Düns

ger , welche Seräuter und Stauden meiſtens überall ,

und ſo vielfältig als das Gras zu haben find. .

. . Auch der verachtete Waldmoos leiſtet zur Eina

ftreuung die Beſten Dienſte ; weil an félbem gewöhn:

lich von der guten Walderde etwas ankleben bleibt.

. . . Uus dem Waldmoore kann auch ohne Einſtreus !

ung guter Felddünger erzeuget werden , wenn man

ihn naß oder feucht auf einen Haufen zuſammenwirft ,

und etwas einiſchweret , ro faulet der größte Theil

bon fich felbft , und kann in ſeiner ſtärkeſten Gähs

fung mit Vortheile angewendet werderi.

Durch Vorſtehendes iſt dargethan , daß das

Grafen zum Einſtreuen , wo nicht ganz, doch größe

tentheils beſeitiget werden könne.

. In Nückficht der Vermehlbung des Grafes iſt zu

bemerken , daß das von Grásnadelti erzeugte Mehl,

fobald folches zu oft oder übermäßig gegeben wird ,

der Geſundheit des Biehes mehr ſchädlich als nük:

lich rey ; denn nur das Meht von den Wachholder:

hadeln iſt eine Argenen , und ein Bewahrungsmittel

por Anſteckung. Daswenige zum vermablen nöthige

. : . : Gras
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Gras tani von den Stämmen genommen werden ,

welche ohnedieß gefället werden , oder es kann mit

Sefolgung nachſtehender Vorſchriften eigens geſchnit:

ten werden .

Zur Eindeckung das Kohlenholzes in den Gruz

ben iſt das Gras auf alle Fälle , und allezeit unnoths

wendig , weil durch die Erfahrung erwieſen iſt , daß

auch ohne Begraſung in jeder Rückſicht eben ſo gut

und vortheilhaft, nur etwas langſamer , manipulis

ret werden könne.

: Wenn aber das biezu 'nöthige Gras aus den

Holzſchlägen , oder aus ſonſt unfchädlichen Orten

' genommen wird : ſo wird verwilliget , die Kohlen :

Werte über ſich, nicht aber auf den Seiten fernerhin

zu begraſen .

Wenn die Landwirthe etwas weniges Gras uns

umgänglich nöthig haben , das heißt, wenn ſie fole

. ches nicht aus einem Schlage erhalten können , der

nicht weiter entlegen iſt , als daß mit einem Paat

Dchſen in einem Tage hin - und zurückgefahren wer:

den könne , oder wenn das Gras von denjenigen

Stämmen , die ſie ohnedieß fällen , nicht hinlänglich

iſt , oder , wenn kein Ahorn - Erle - Suchen = oder an :

deres Laub oder Schwarzbeerkraut, Sendel oder

Moos in der Entfernung einer halben Tagweite zu

haben iſt , ſo wird das Graſen verwilliget

a ) Von Egidi bis Martini,

b ) .
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M s

tot

grita .

: b ) ohne Steigeiſen , fte mögen ein - oder zweyz

gurkicht reyn. Die Steigeifen ſind auf der Stelle

rammt den Riemen von dem Förſter oder Waldge:

ber zu ſeinem eigenen Vortheile zu confisciren , und . .

hat folde der Schneider bis zur nächſten Schmiede

oder Eiſenwerke nachzutragen , um ſich zu überzeus

gen , daß fie , nachdem ſie gewogen worden ſind , auf

der Stelle einzerennet , oder in eine andere Gattung

umgearbeitet werden . Die Riemen werden in Trüm :

mer gerhacter.

I c ) Bey viertel oder halt gewachſenen Stämmer

wird von den Uffen der Hauptjahrsgeivächre , insgesa

mein Dnirl oder Wiedel genannt, die Hälfte ſtehen

gelaſſen . Hat ein Jahrsgewächs 7 Åfte , ſo werden

4 Üfte geſchnitten , und 3 bleiben ſtehen .

d ) Alles ziviſchen den Jahrsgeivächren oder

Wiedeln befindliche Gras bleibt als Leb - oder Ans

Augsgras ſtehen , wenn der Stamm das erſte Mahl

gegrafet wird , die folgende Mahle wird dieſes Lebe

oder Anfluggras eben ſo behandelt , wie die Wiedels

äfte das erſteMahl behandeltworden ſind.

Da die Bäume bekanntlich einen großen Theil

ihrer Nahrung durch ihre Nadeln oder kaub einfaus

gen , ſo darf das Lebgras nicht weggeſchnitten wer :

den , damit fidh der Stamm durch ihre Benhilfe friſch.

erhalten könne, die Wiedeläfte dürfen nicht alle auf

cinmahl weggehauen werden , damit der Stamm nicht

lie ..

,
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zu viel von feinen in ihm zirkuļirenden Saften der

abgenommenen Äfte ausſhwiße und verliere , und

biedurch abzudorren veranlaßt iperde. .

e ) Dürfen die üfte nicht gegen den Stamm aba

gehauen werden , ſondern müſſen vom Stamme weg:

gehauen werden , damit der Schaft des Stammes von

per Şacke nicht beſchädiget werden könne.

" ; f) Sollen die Zurken weder länger noch färger

als höchſtens eine Handbreite beträgt, lang reyn.

g ) Sol fein Stamm höher hinauf geſchnitten

werden , als bis zum neunten Wiedel von Wipfel

abrdärts , eigentlich bis zum oberen Drittel ſeiner

fänge , und

) kein jüngerer oder kleinerer Gröffing gegrafet

werden , als der über die son abei abwärts ſtehen

zu laſſenden 9 Wiedel noch einige Üfte hat.

: i) Den Wipfel abhauen , ſtußen oder ſtämmern

wird hiemit nur ben denjenigen Bäumen erlaubet, die

in dem nähmlichen oder nachſt folgenden Jahre zu

Brennholze aufgearbeitet werden ; ben allen übrigen

Häumen muß ſolches als Unfug beſtrafet werden,

+ k ) Hoiſchachen , und zu Bay Sage : und Zeugs

holze vorgeſehene Stämne dürfen durchaus nicht ,

und auf keinen Fall geſchnitten werden , weil die

Bäume durch das Grasſchneiden gewöhnlich fernfaul

und ruhlacht werden oder abdorren , aus welcher ur:

fache das Braren auch nur auf den Fall der Noth,

bera
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perwilliget wird , wenn ſich der Landwirth auf keine

andere mögliche Art den nothwendigen Dünger ver

ſchaffen kann.

1) Das Abwipfeln Der Schäfte , und der Haupts

äſte ben allen Laubholzſtämmen wird ro , wie das

unordentliche Grafen verbothen , und iſt gleich diefem

zu beſtrafen.

: : m ) Das Laub darf in ſtehenden Waldungen ,

keineswegs aber in Waldblößen , es magAnflug oder

Yusſchlag da reyn oder nicht, und nur mit hölzernen

Harken ( Rechen ) ſowohl im Früh - als Spätjahre

geharket werden .

y

;Schonung der jungen Waldungen , und Solzera

fparung durch Beſchränkung der Zäune.

Nach dem Grafen leiden die jungen Waldungen

vorzüglich durch die Aushackung des Zaunholzes zur

Einfriedung und Einzäunung der Bau - und Wieſen :

gründe, und zu Einhägungen der Halten und Wald

. . ". . gründe.

Da das Beyſpiel ganzer Provinzen þeweifet, daß

fich ohne alle Einfriedung , Zäunung und Verhagung

ganz füglich wirthſchaften laſſe , und viele Einfrie:

dungen dem Landwirthe durch ihre Errichtung, und

Unterhaltung ſogar zur faſt fallen ,und ſchädlich find ,
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ſo werden alle Einfriedungen von Stangenholze. Hiez

i mit gänzlich , beſonders aber alle Mittelzäune Toge

. ftaltig vergebothen , daß leştgenannte, nähmlich alle

Mittelzäune ohne Ausnahme Jahr nach Bekannts

machung eines dießfälligen Gerekes gänzlich abgebros

dhen , und das Zaunholz zu Nußen gebracht ſeyn.

müje.

· Für jede KlafterkängeMittelzäune, die nach der

zur Wegbringung anberäumten Zeitfriſt unter was

immer für einem Vorwande ſtehend angetroffen wird ,

zahlen die Eigenthämer 30 kr. Strafe ohne Nachficht.

Die äußeren Zäune gegen einen Weg , der mit

Biehe betrieben wird , das ift , gegen einen Triftz

weg , dann gegen einen Wald - oder Haltgrund , itt

welchem Vieh getriftet ( geweidet ) wird , dürfen ges

gen dem ſtehen bleiben , daß ſogleich eine lebendige

Einfriedung von Wachhalder - Schlehen - Elſe = Nü

E fte : Weißdorn : Hafel - Weiden = Dornhecken , auchs

anderem Buſchwerke innerhalb des beſtehenden alten

Baunes angeſeßet und angepflanzt, oder eine trockene

Feldſteinmauer aufgeführet werde.

Da abermancher Landwirth in einem Jahre nid )t

fo viete lebendige Zäune anpflanzen könnte , ohne aus

dere landwirthſchaftlidie Arbeiten zu verſäumen , for

wäre zu verordnen , daß jährlich wenigſtens 25 oder

Jo Klafter lebendiger Zaun angepManzt werden solle ,

Li t en , doch ſo geftaltig , daß er friſch und dicht auf=

wach :
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machre , indem der alte Zaun weder ausgebeffert ,

noch weniger ein neuer errichtet , ſondern nach 5 , 6 ,

längſtens 7 Jahren eben ſo unnachſichtlich als die

Mittelgäune weggeriffen werden muß , es mag der

angepflanzte Zaun genugthuend renn oder nicht,weil

ohne diere Beſtimmung der Zeitfriſt die Anpflanzung

des lebendigen Zaunes vernachläffiget, oder ſo ſchlecht .

bewirket werden möchte , daß ſolcher niemahl auftä ='

me, um den todten oder dürren Zaun immer erhal

ten zu dürfen .

Anſtatt der Gehäge, womit Halten oder Alpen

eingezäunet find , kommen junge Fichten - oder Tan :

nengröffinge , Buchen , Ahorne , Birken , oder andere

Schößlinge dicht an einander zu regen , und ſo ge

ftaltig anzupflanzen , daß das Gehage nach 5 , 6 ,

bis 7 Jahren ohne Schaden und Nachtheil abgeriſſent

werden könne.

Auf Steinſohutt und Windblöſen , Pfüßen oder

fonſtigen dürren Orten , wo kein Gröſſing oder Schöße

ling aufkommt, iſt das Gehäge von Nandelholze zu

machen , das heißt, Drillinge von ausgewachſenen

Stämmen find der länge nach in armdicke Spalten

zu kleben , und iſt der Zaun mit derley Randeln -

oder mit geſchnittenen Grasknütteln zu machen .

Gröſinge , oder ganze Bäume rammt den Üften

auflegen , das heißt, rauch auflegen , oder ein Rauch,

g¢ .
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gehäge machen , wäre zu verbiethen , und mit 1o. kr.

pr. Klafterlänge zu beſtrafen .

+ Zu den gebündenen Randelzäunen ſind durchaus

keine lerchene Erdſtämmchen , ſondern fichtene Üfte zu

Bändern zu nehmen .

überhaupt wird es von der Erkenntniß der Forſt

beamten abhängen , ob dieſes oder jenes Gehäge toth :

wendig rey oder nicht. Ben anerkannter Unnoth

wendigkeit darf. auch kein Randelzaun gemacht

werden .

Gärtenzäune werden von geſchnittenen Latten ,

Schwarten , kurz von altem ausgewachſenen Holze er :

laubet, weil ſolche nothwendig find, nur die ganzen

Zäune von Läden werden abgerathen . Gartenthore ,

Feldthore, Zaunſäulen , Folzhütten = Wegſchranken ,

und alle übrige Säulen , die in die Erde zu regen

kommen , find mit demjenigen Orte , welches in die

Erde zu ſtehen kommt, ſo breit, oder ſo hoch zu

brennen , daß von dem gebrannten Theile noch !

oder i Schuh von der Erde hervorrage.

Die Brennung geſchieht , damit das Holz " ber

Fäulniß deſto länger widerſtehen könne; und damit

der Regen nicht einfißen möge, werden die Säulen

oben zugeſpißet , abgerundet oder noch beſſer ſchief

abgeſchnitten, und mit einem Brettchen eingebedet.

* - Anſtatt der Gartenzäune find öfters von Weiden ,

Sirken oder Hafeln geflochtene Zäune genugthuend. .

Ben



Sen Geh - oder Triftwegen über Felder und

Wieſen auß fich mit den ſogenannten Durchzügen von

Sdwarten , oder Randelholze beholfen werden . .

Lebendige Zäune nächſt den Hauptſtraffen find

nicht über 6 Schuhe hoch anwachren zu laſſen , ſone

dera müſſen zuvor geſtuşet werden , um auf den Weg

keinen Schatten zu werfen , der die Auftrocknung vers

hindert.

. : S . , 5 .

Pon den Erdkohlungen und Fürhappen .

Erškohlen heißt die aufgebauten Erdſchollen

auf einige lange Scheite oder Stängen legen , und

mit Erdſdollen ganz zumachen und bedecken , dann

das Holz anzünden , und langſam verbrennen , was

durch die Erdſchollen zum Theile mit verbrennt, juni

Theile'verkoblet werden , die halb oder ganz verfohla -

ten Erdſcholen werden gerſchlagen , und rammt der

Afdbye auf den ganzen Baugrund ausgeſtreuet , und

podann Waizen , Korn oder Kraut angebauet.

Die ganze Arbeit heißt nichts anderes , als die

mooſige ſchwere Erde mürber , und hiedurch zur Ein

faugung der Fruchtbarkeit aus der Luft geſchickterį

* und empfänglicher machen .

Da es aber andere Mittel gibt , das nähmliche

du erzielen , ohne daßman nöthig hat, Holz zu ver:

į bren :
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handlung s. I. zu erſehen feyn wird , ro bleibt das

Erdfohlen fernerhin verbothen ; demjenigen Landwir

the hingegen , der feine Raumrechte ganz zu Stocks

rechten aufwirft , und ſtehen läßt, wird erlaubet , I

bis 2 Wiener Klafter ſehr rchlechtes Holz zu vererds.

kohlen , wenn es nicht möglich iſt , ſeinen Baugrund

auf eine andere Art eben ſo gut, oder eben ſo viel

erträglich herzuſtellen .

. : Sewöhnlich trachtet der kurflichtige Landwirth

der zu weit von einer größerent Dreſdhaft oder Stadt

entlegen iſt , als daß er von daher den Dünger zu :

führen könnte , ſeine Bau - und Wieſengründe zu fei:

nem eigenen Schaden zu erweitern , oder zu vergrös

Bern , indeffen die alten Bau - und Wieſengründe

wegen zu wenigen Düngers und wegeu obenhiniger ,

das iſt , fchlechter Bearbeitung vermooren , mit Grüß

fingen überwachſen , oder wohl gar veröden .

Durch die Erweiterung der Grände vermehren

fich die Feldarbeiten ro geſtaltig , daß der Landwirth

anſtatt weniger Dienſtbothen nur immer mehrere nos

thig hat, die ihn durch Kofi und kiedlohn zum Betts

ler machen .

. Hieher gehöret die Urbarmachung der raumrecht:

lichen , und anderer Waldgründe, als auch der ſoger

nannten Fürhappe, welche alte wohl erfahrene land

wirthe vorreßlich gegen einen anſtoffenden Wald har !

ben
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ben ſtehen laffen , damit der Acker nicht zu ſehr bes

ſchattet, die Frucht nicht ausgedränget , oder derfel:

ben durch die langen Wurzeln der Bäume der Nahs

rungsſaft entzogen werde.

5. Derley Fürhappe haben fernershin po lange uns

gebrändet und ungereutet ſtehen zu bleiben , als die

darauf wachſenden Erlen , Birken und Gröſſinge feia '

aen ſchädlichen Schatten auf den Baugrund werfen ,

und kommen dann zu bränden , und nur ein einziges

Mahl zu beſäen , nachher aber wieder als Fürhapp

unverkürzet liegen zu laſſen ; denn wird das Fürhapp,

zu einem ordentlichen Acker gemacht, ſo muß ein Theil

des anſtoffenden Waldesweggehauen werden , um dem

neuen Ucker durch ſeinen langen Schatten nicht ro

ſchädlich zu rennt, welch ausgehauener Theil ein neues

Förhapp abgibt. .

Wenn nun nach ohngefähr 20 Jahren dieſes neue

Fürhapp roieder urbar gemacht wird , ſo muß natür:

lich von dem Walde wieder ein neues Fürbapp aus :

geſchlagen werden , welches ſo lange fortgeſeket wird ,

bis die Waldung ganz weggehauen iſt , und bis ro

viele , und ſo große Gründe vorhanden ſind , daß fie

unmöglich alle bearbeitet werden können .

Diefe neuen Gründe fordern ſehr viele Arbeit ,

und guten Dünger , bis ſie gut und erträglich ges

macht werden , wodurch den alten gut geweſener

Baugründen der nöthige Dünger , und der Arbeits :

: ; fleiß

i

:
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fleiß entzogen worden iſt , und hiedurch fo chlecht

- geworden ſind , daß die alten und neuen Gründe

zuſammengenommen nicht fo viel abwerfen , daß das

Haus mit Frucht hinlänglich verſehen wäre. Der arme

Landmann arbeitet mit ſeinen Leuten früh und ſpät ;

aber die Arbeit kann und wird nicht erktecken , bis

er nicht einen Theil ſeiner übermäßigen Gründe auf

läßt , und den anderen Theil mit gehörigem Fleiße ,

und hinlänglichem Dünger bearbeiten wird , 'wozu die

Stallfütterung das meiſte und beßte Beytragen wird.

: $ . 6 . . ' .

Schonung und Bägung des jungen Holzes:

. Es geſchieht, daß in den ffodrechtlichen und

taumrechtlichen Waldgränden oder Halten die jungeni

Ferch - Fichten - oder Tannengröffinge zu Duzenden

und Hunderten ausgeriffen , auf einen Haufen zuſam

mengeworfen , und unter dem Vorwande , die Vieh

halt zu pugen , und zu ſäubern , eigentlich aber um

ju hindern , daß kein Wald auftomme, verbrennt

werden , um ſeiner Zeit vorgeben zu können , daß auf

bieſem oder jenem Grunde ohnedieß kein Baum auf

komme; folglich ohne Schaden und Nachtheil des

Waldſtandes urbar gemacht werden könne. Sollte der

Eigenthümer einen derley Waldgrund nicht ſeiner Ein

bildung nach , ſondern in der That als Baugrund

# 05
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nöthig haben ; ſollte dieſer nicht ſteil , ſondern beya

nabe ebenſohlig fenn , und wollte der Landwirth

einen anderen ſchlechteren Bau - oder Wieſengrund,dest :

eben ſo groß, wo nicht größer iſt , zu einem Walde

aufwerfen , ſo hat er ſolches bey ſeiner Grundobriga

keit zu melden , um deßwegen bey Behörde einſchreis

ten zu können . .

Auch glauben viele den jungen Schwarzwald

nachwuchs dadurch nußen zu können , ogß ſie die

Birken und Erlen , welche die geriffen Vorgänger des

nachkommenden Schwarzwaldes , und gleichſam deſſen

Mutter und Schußwehre find , zur Brennwied , oder

ſonſtigem Gebrauche aushauen . : '

Da aber nur jene junge Waldungen zur größten

Hochſtämmigkeit , Dichte oder Stärke gelangen , die

unter keinerley Vorwande unterhacket , ausgelichtet

oder ausgeförftet , und die nicht gegraſet werden , ſo

wäre álles Ausreiſſen , Aus - und Unterhacken , kurs

alle Vertilgung der jungen Größlinge oder Schößlin

ge ftrengſtens zu unterfagen , und bey der feſtgeregten

Strafe zu verbiethen ; außer es hätte ein Tannen :

und Fichtenſtangenholz eine ſolche Höhe und Stärke

erreichet , daß es ſich ſelbſt fchirmen fönne, in wel

chem Falle die Aushauung der Erlen , Birken und

Buchen verwilliger werden dürfte.

Hieher gehöret auch die Ausraufung der Gröſſin :

se zur Stallſtreue oder Eindeckung der Kohlenwerke ,

? oder
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oder zum Auflegen auf die Kohlenkrippe, um auf dem

Wege keine Kohlen zu verlieren , unter dem Vorwan

de, daß die Gröſſinge ohnedieß zu dicht aufwadyfen ,

und viele aus = oder abſtehen müſſen , in gleichen die

Aushackung der Hüfler , die durchaus in keinem an:

deren Orte, als in Holzſchlägen , oder aus den Raum :

rediten genommen werden dürfen . :

Die Maybäume, Frohnleichnamsbäume, Wein :

hausbäume, Teſen oder Vögeltennbäume ſind gänze

lich verbothen , jedoch können ſolche auf beſondere

Serwilligung aus den Holzſchlägen oder Raumrediten

genommen werden , nicht minder das Geißelgerten =

und Wiedelſchneiden aus ſtockrechtlichen Gröſſingen .

Šedste Abhandlunge

Zunußbringung der Waldgrundfläche.

. . .i s : 1.

Vorbereitung des Waldgrundes zur künſtlichen

Unfaat.

Man kann nicht zu viel von dem außerordentliz

chen Schaden ſagen , der dem Staate , und den Walo :

eigenthümern zugehet, wenn die abgeſtockten Wald

' grunda
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grundflächen 20, 30 , 40, undmehrere Jahre unbefäet,

unbenußet, und gleichſam berödet und tobt liegen

bleiben , ſondern nur kurz erwähnen , daß die Unter:

laſſung der Benußung der abgetriebenen Waldgrunds

flächen einer Provinz, die ihren Wohlſtand vorzüglich

dem Waldftande zu verdanken bat, den empfindliche

ften Schaden verurſache. .

Um dieſes einleuchtender zu machen , werde an :

genommen , daß 1000 Jodh Waldungen 40 Jahre,

nähmlich vom Jahre 1755 bis 1765 abgeſtochet wors

: .* ' den ſeyn , deren Grundflächen bisher noch nicht übers

flogen oder zugegangen ſind , weil während der Ab

ſtockungszeit keine gute Waldſaamenjahre waren ,

und die Schläge fünſtlich zu befäen ebenfalls unters

laſſen worden iſt.

- Die Waldgrundfläche iſt ro beſchaffen , daß der

darauf wad)ſende Wald innerhalb 80 Jahren fchlag:

bar rei), und dann 140 Kilafter von Joche abwerfen

würde. Der Waldgrundeigenthümer würde nach 80

Gahren , nähmlich 1840 , pon der Selafter nur 20 fr.

Stockzins gerechnet , 30000 fl. einzunehmen gehabt

haber . Dieſe 30000 fl. zu 5 Prozent angelegetwüra

den in 20 Jahren andere 30000 fl. getragen habere

und dieſe wieder auf Kapital liegend bleibende Sums

mewürde 60000 fl., und nach abermahl 20 Jahren

120000 fl. betragen , das heißt , der Eigenthümer

verliert die Zinſen von dem Sapitale pt. 30000 fl.

:: . . Mana i durata

.
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durch 40 Jahre , das ift, 60000 fl. ohneAnſchlag der

Zinſeszinſen .

Der Eiſenfabrikant verliert durch den Entgang

des Gewinnes iomahl ro viel, und der Staat am

. meiſten . . . i

* Hätte der Grundeigenthümer aus eigenem An

triebe , oder durch die Gerege verhalten , die Schläge

ſogleich beräet, und auf ein Joch höchſtens 10 fl. ver

- wendet , weil manchmahl ein Joch mit gutem Saa :

men überfäen nicht 5 fl. koſtet , ſo könnte er ſich des

oben ausgewiefenen Verluſtes als Gewinn erfreuen ,

Da leider bekannt iſt , daß nicht ein , ſondern

ſehr viele tauſend Jody Waldgrundflächen ſeit 10, 20,

30 und 40 Jahren unüberflogen und unbefäet liegen ,

ſo wäre alles Ernſtes zu verfügen , daß jeder Eigen :

thümer eines derley Waldgrundes ſolchen , wenn er

bereits 5 Jahre abgeſtocket , und noch nicht überflo

gen iſt , längſtens innerhalb 2 Jahren nach Bekannt:

madurmachung eines dießfälligen Gefeßes unter ſchwerſter

Verantwortung und Strafe pr. Joch a 10 fl. mit

gutem Saamen befäe, und zu Nußen bringe.

ot Dieres Strafgeld roll verwendet werden , die

Waldgrundfläche mit gutem Saamen zu befäen , und

. . von dem Überreffe dem betreffenden Förſter im zwen

ten Jahre is ; im fünften Jahre , wenn die Anfaat

gut aufgeht , und fich bis dahin gut erhalten hat ,

das zweyte Drittel verabfelget werden . Das letzte

i

L
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Drittel bleibt zu Remunerazionen für andere Gegen :

ftände, die in der Fiebenten Ábhandlung s. 1. als Bez

- lohnungen beſtimmet iperden .

Da aber eine Unfaat auf einem unvorbereiteten

Boden wenig nüßen würde , ſo iſt folcher zuvor ge

hörig vorzubereiten , nähmlich der mit grobem Grafe,

Wafen , Moore , Haidach , allen Arten von Kräutern

oder Stauden überwachſene Waldgrind muß entwe

der aufgebauet,oder durch Ausreiſſung und Verheizung

der Stöcke und Wurzeln aufgelockert , und ro herge

ſtellet werden , daß der auszufäende Waldraame auf

friſche Erde kommen ' fönne, and nicht zwiſchen dem

langen Graſe , Mooſe , Haidache , und allen Arten

Bon ſtarken und groben Kräutern und Stauden un

nüß verfalle.

Sümpfe und Mooſe rollen durch Gräben oder

Grubert , wo die Unföſten 20. fl. pr. Joch rammt der

Unfaat nicht überſteigen , abgeleitet und ausgeführet

werden .

Die Ufer,wo die Waldbäche vielen und beträcht:

. tichen Schaden machen können , rollen durch Wehren ,

oder Schlachten verſichert werden .

:
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Mit welchen Sattungen Solsſaamen die Unfaat fi

geſchehen habe.

Die Natur har gewöhnlich diejenigen Holzgattun:

gen auf dieſem oder jenem Grunde auf - und empor:

kommen laffen , wofür oder wozu der Grund am ge

ſchickteſten , und am meiſten geeignet iſt, a

i Wird die Grundfläche mit der Mähmlichen Saa:

mengattung befäet , mit deren Holze der Grund und

Boden vorhin überiváchſen war ; fo fået man ges

wöhnlich am beßten ; außer man hat hinlängliche

Kenntniß und Erfahrung , um die Wege der Natur ,

die ſich im Großen nicht zwingen fäßt , einſchlagen

und ausſpüren zu können . Denn daß zum Beyſpiele

auf einem Waldgrunde , der lediglich mit Fichten und

Tannen überwachren war , anfangs lieber Birken ,

Erlen , Buchen und Halſelftauden wachſen , iſt kein

Þeireis , daß der Grund und Boden für dieſe Holz

gattungen geneigter und erſprießlicher ren, als für die

· Gattung der Fichten und Tannen , weil die Erfah: ,

rung gelehrt hat, daß dieſe erſtern Holzgattungen ,

wenn auch die dazwiſchen emporkommenden Fichten

oder Tannengröſſinge zur Probe ausgehauen worden

ſind, damit dieſe durch ihren ſpäteren Aufgang, in der

Folge aber deſto ſtärkeren Wuchs jene nicht verdrüă

cken, ausdrängen , oder abſtehen machen ſollten , dene

noch
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noch njemahl zu einer beſondern Würde ,'das heißt,

Hochſtämmigkeit und Stärke empor wadiſen , ſondern

an wirklichem Holzhalte in einer angenommenen Zeit

2. $ . von 80 Jahren beträchlich viel zurüdklaſſen .

3. B .Würde 1 Joch von dieſer mit Erlen , Birken

oder Buchen überwachſenen Waldfläche abgeflocket ,

fo würden ungefähr 60 bis 70 Klafter zum . Brennen

gutes , aber zur Kohlung ſchlechtes Holz erzeuget i

worden reyn. Nach 40 Jahren kann die nähmliche.

Fläche abgetrieben , und abermahl 60 bis 70 Klafter

erzeuget werden . Der Ertrag binnen 80 Jahren wird

demnach zwiſchen 120 bis 140 Klaftern ſtehen .

Hätte man die Fichten - und Tannengröffinge

nicht ausgehauen , ſondern überwachſen : laſſen , ſo

würde ſich ein Wald erhoben haben , der nach 80

Jahren 180 bis 200 Klafter gutes ,,und ſowohl bey

der Feuerung als Kohlung ergiebiges Solz abgewors.

fen hätte.

In Nücfficht des Geldes und Prozentennutens ,

iſt die erſtere Art freylich die fürträglichere ; in Rüdisan

ficht des reelen Nußens für das Augemeine iſt die

testere Art die vorzüglichere , und darum ein Gegens

ſtand der Oberdirection , die verfügen dürfte, in ganz

jem genommen die nähmlichen Holzarten wieder an ,

zuſä en , mit welchen die Grundflächen zuvor bewach

ſen waren , und Abweichungen von diefer allgemeia

nen Regel nur dann zu geſtatten hätte, wenn . !
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" a ) die Waldung lediglich zu Brennholze für eine

Stadt, Markt oder Dorf beſtimmtund gewidmet iſt;

b ) wenn ſolche Baumgattungen erzogen werden

können , die in der Zeitigung den Schwarzwald 3 biß

4mahl übertreffen , als zum Benſpiele der Acazien:

baum , der geſchwind in die Höhe und Stärke wächst,

oder ſolche , wovon die Kohlen für Schmelz - und

Hammerwerke gleich nüßlich und ergiebig find;

c) wenn die nächſt liegenden Ortſdhaften mit hin :

länglichem Bau - Dach - und Nußholze verfehen find ;

d ) daß ein Mann geſuchtwerde, der durch meh:

rere Proben in kleinem erwieſen hat , daß er hinläng=

liche Erfahrung und Geſchicklichkeit habe.

e) Wollte oder würde man zum Beyfpiele auf

einem mit wenigem Erdreiche überdeckten , ſteinigen ,

felfigen Grunde, wo bisher nichts als kurzfchäftige

Weißkiefer ( Weißforchen , Fähren wuchſen , einen

Fichten - und Tannenwald anſäen , ſo würden höchſt

wahrſcheinlich Zeit , Mühe oder Unföften , und Grund

und Boden übel verwendet worden ſeyn , weil der

Erfolg phyfifch unmöglich gut entfprechen könnte,

Weßwegen auf die Eigenſchaften des Grundes eben ſo ,

wie auf das Clima wohl Mückficht zu nehmen iſt.

f ) Fichten - oder Tannenwaldungen , die zur

Halbſcheid , oder wohl gar größtentheils mit Buchen

untermengt waren , können zu einem Buchenwalde

umgeſtaltet, oder umgekehrt zu einem Fichtenwalde

um :
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umgeſchaffen werden , welches leştere aber ungleich

ſchroerer von Stegten geht. "

g) Einzelne kleine Theile nähmlich von 1 bis ro

oder 12 Joch können zur Probe mit anderen Holzgat-,

tungen beſäet werden , und wird ſoldes ſogar als eine

perdienſtliche Handlung belohnet werden . .

S. 3. .. . . .

Schonung der Schläge.

Iſt ein Schlag beftellet, das heißt, mit Saamen

natürlich oder fünſtlich beſchüttet , ſo muß ſolcher

geſchonet werden , das iſt , vor aller Beſchädigung

dadurch beſchütet und verwahret werden , daß

1) kein Holz darüber geholzet oder gefället,

2 ) unter keinem Vorwande weder mit Sicheln . .

oder Senſen , noch auf eine andere Art abgeſchnitten ,

abgemähet , oder mit einem eiſenen Rechen gerechet

werde.

- 3) Muß alles Vieh davon abgehalten werden ,

und zwar

a) das Pferdvich. Wer ein Stück Pferd auf .

eine zu ſchonende Waldgrundfläche auftreibt , zahlt

das erſte Mahl., nachdem ſolches auf der Stelle ein

getrieben und gepfändet worden iſt, 6 ft., das zweyte

Mahl 12 fl., das dritteMahl 24fl., daß sierțe Mahl
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. . : b

.

ift das Pferð verfallen ,und wird in Gegenwart givers

er Zeugen verkauft.

b ) Ades Horn - und Borſtensich , für welches

Das erſte Mahl vom Stücke i fl., das zweyte Mahl

afle , das dritteMahl 4 ile bezahletwird. Das vier :

* teMahl rşird das Stück verkauft, und die Hälfte

des Kaufſchillings dem Eigenthümer übermachet.

c) Ales Kleinvieh , als Böcke, Geiße, Krigeln ,

Widder , Schafe und fämmer , welches auf der Stela

le erſchoſſen oder weggenommen , und mit der Bedins

gung verkauft werden ſoll , daß derlen Kleinvieh

in Gegenwart des Förſters getödet werde. . .

4 ) Darf kein Theil einer Waldgrundfläche abges

riffen und zu einer Wiere oder Acker umgearbeitet,wo

dieſes aber ohne ausdrückliche Erlaubniß und Eins "

willigung geſchehen iſt, fogleich wieder zu Walde auf:

geworfen werden .

Für neue aus den Waldgrunde ausgearbeitete

Bau - oder Wieſengründe zahlt der Übertreter von ei

nem Jodie 24fl. , wenn ſolches ohne Anmeldung und

Erlaubniß geſchehen iſt , und das Grundſtück muß

Pogleich zum Walbanwudiſe aufgelaſſen werden .

5 ) Wer nach geſchechener Schlagheizung oder

Brändung mehr als einmahl anfäet , zahlt ebenfalls

12 fl. von Joche , und die Anfaat wird confiscirt,

benn muß das erſte Mahl eben ſo viel Waldfaamen ,

? als
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als Frucht zugleich , und unter einem aus -und ange:

räet werden .

16) Hat jemand mitten im Walde ein Alpenrecht,

und die Schweizerhütten oder Stallungen ſind ro ges

lagert , daß das Holz ohne' deren Verletzung nicht

ausgebracht werden kann , ro kommen ſolche ohne

weiters niederzureiſſen -, und das bey derley Gebäus .

den verwendete Holz zu Kohlen oder Scheiteholze

aufzuarbeiten , weil das Vieh ohnedieß auf der abz . .!

geſlockten Blöße nichtweiden dürfte , bis ſolche nicht

ſo ſtark und ſo hoch überwad,ſen iſt , daß die meiſten

Gröffnge die Höhe von 6 bis 9 Sduhe erreichet haben .

- Nur muß es dem betreffenden Landwirthe oder

Unterthane dren Jahre vorher gemeldet werden , daß

feine Şütten in Wege ſtehen , und weggeriffen wer:

din würden , damit er fich mit ſeinem Viehe ju besi

chränken , oder um ein anderes Alpenrecht zu bener

ben Zeit habe. "

7) Hat der Auftrieb auf Alpen , wo es dem

Waldſtande und Holznachwuchſe: keineswegs hinder

lich iſt, nur dann zu geſchehen , wenn die Schnee:

näffe und der Schlamm gänzlich vertrocknet iſt,und die

meiſten Flecke wieklich mit jungem Grape hinlänglich

überwachſen ſind.

8) Kann einem armen Köhler , Bolzknechte oder

Krappin , Schmelz - Hammer - und Lendarbeiter , ' '

oder auch einem armen Käuſchler und Tagwerker , der

nicht
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nicht im Stande iſt , fich eine Kuh anzuſchaffen , und

? das ganze Jahr hindurch im Stalle auszufüttern ,

ein oder höchſtens zwey Stöcke Geißvieh gegen dem

zu halten verwilliget werden , daß ſolche

a ) entweder das ganze Jahr hindurch im Stalle

mit Futtergraſe , ronach weder mit Baumgraſe, noch

. wit Laubreiſern gefüttert , oder

b ) an ſolchen Orten geweidet werden , wo dem

Waldſtande oder Nachwuchſe nicht der geringſte Ab

bruch oder Nachtheil geſchieht. Es find aber fürjede :

derlen Parthen durchaus nicht mehr als zwen Stücke

Kleinvieh zu erlauben . "

9 . WerdeNiemanden , ren es Inſaß , Unterthan ,

oder Arbeiter , der ein Melkvieh hat, ein Stück

Geißvieh anders erlaubet , als ſolches beſtändig ' im

Stalle zu halten , um die aus dem Futtertroge ver

ftreut werdenden Kräuter aufzufreſſen .

10) Wenn durch einen Schlag in die Halt oder

Alpe getrieben werden muß , ſo hat der Durchtrieb

geſchwind , und ſo eilig zu geſchehen , daß das Vieh

-weder zur rechten , noch zur linken Seite über 5 Klafs

ter vom Triftwege abkomme. Wo die. Viehtriftung

- täglich zu geſchehen hat , müfſen Durchfüge gemacht

werden .

11) Alle übrige Handlungen oder Unterlaſſungen ,

wodurch der Waldſtand , oder Nachwuchs , oder die

Waldgrundfläche benachtheiliget wird , fiemögen Vor

wand
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wand-ober Nahmen haben , welchen ſie wollen , wär

ren zu verbiethen , ſo wie ben allen zweifelhaften Fällen

das urtheil zu Gunſten des Waldſtandes und Walde

Nachwuchſes auszufallen hätte.

Siebente Abhandlung.

Von Belvhnungen und Strafen,

S: 1. .

- Beloknungen und Strafen .

Landwirthen , die ſich in der Befolgung dieſer le:

diglich zu ihrem eigenen Beßten abzielenden Einra- i

thungen beſonders willig und bereit finden laſſen ,

oder wohl gar auszeichnen , werden ſolche Mittel zur

Verbeſſerung ihrer Wirthſchaft vorgeſchlagen ,die durch

mehrfältige Erfahrung erprobet find , und die dem

Landmanne eben fo , wie dem Staateweit beſſer als

Geldremunerationen gedeihen , als f. B . auf einem

lehmigen , oder ſonſtigen ſchweren Baugrunde ein oder

zwen Jahr anſtatt alles Düngers Bach - Mauer - oder

Straffenrand, oder Märgel, Gyps , manchmahl.auch

Salt und Aſche aufführen , einen Querfingerdiek über

ftreuen und einpflügen . Zur Probe werden 24 Qua=

trattlafter mit einer , und andere 24 Quadratklafter

mit einze anderen der genannten Gattungen überfüb=
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ret und eingebauet, dann wird die nähnliche Frucht

zu gleicher Zeit wie auf der übrigen Ücern angefäet,

und der Augenſchein wird lehren , ob , und mit wels

cher Gattung der ganzeGrund überführetwerden föns

ne und rolle.

Diefes durch vielfältige Erfahrung bewährteMits

tel wird wenig , oder höchſtens nur den halben Vor

theil verſchaffen , wenn der Baugrund ſeit mehreren

Jahren zu wenig gedünget worden iſt , weßwegen

jur Probe andere 24 Quadratklafter mit gutem Dün :

ger vorzüglich gut zu düngen ſeyn würden , um aus.

dem Wachsthume der Frucht zu erſehen , wie der

Grund behandelt ſeyn wolle. Denn nur auf ſchmes

ren Gründen ,wo guter in hinlänglicherMenge einges

bauter Dünger nur ſehr wenig fruchtet , wird eine

der vorgeſchlagenen Gattungen den beßten Erfolg ges

währen .

Eben ro würde dieſes Mittel auf ohnebieß ſchot:

terigen oder lockeren Sründen an unrechtem Plate

angebracht ſeyn , und übel anſchlagen , weil es nur

dazu dienet, lehmige , oder ſonſtige ſchwere Gründe

leichter und lockerer , und hiedurch zur Einſaugung der

Fruchtbarkeit aus der Luft , und der Einwirkung der

Sonne und des Regens geſchickter zu machen .

Schotterige und ſteinige Gründe können durch

Aufführung guter Walderde,wenn ſolche in einer na

ben Waldung überflüffig fich vorfindet , oder durch
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Hufführung eines guten Walddängers von abgefalle= '

nem laube oder Nadeln in hinlänglicher Menge vers le

beſſert, und mehr trächtiger gemacht werden , beſon : . ..

ders , wenn , undwo die Walderde, und der Walda .

dünger näher und wohlfeiler als der Staưdünger beya

zuführen kommt, weil in manchen Waldungen , die

größten Theils aus Buchenholze beſtehen , das Buden

laub einen Schuh hoch über einander liegt, und das

untere meiſtens zu einem guten Dünger abgefaulet

tft. Ben ſteilen Gründen muß die durch das um :

bauen oder Pflügen hinabgearbeitete Erde wieder

über die erſte obere Furche hinaufgetragen oder ge

zogen werden , weil ſonſt der obere Theil des Grundes

kąhlund öd werden müßte , oder es muß auf dieſer

Sheil hinlänglich Walderde beygeführt werden , wenn

folche näher iſt, und wohlfeiler zu ſtehen kommt. Ein

eben ſo guter und weſentlicher Vortheil iſt es , wenn

der Saame der im Frühjahre auszufäenden Früchten ,

als Waizen , Korn , und alle Hülſenfrüchten vor der

Ausſaat in einer Düngerpfüße eingeweicht, oder fare

eingefeuchtet wird.

. Unter den Früchten ſelbſt gibt es wieder vorzüga

lichere Urten , die dem Landmanne nebſt dem Orte

und der Art , wober , und wie er ſolche fich verſchaf

fen könne, bekannt gemacht werden, oder noch beffer ,

zu denen man ihm ſelbſt behülfidh ſeyn rolle.

11. Pora

RY
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; Vorzüglich iſt der Landmann zu sparnen , die nö:

thige Saamenfrucht aus einer Gegend ſich zu vere

ſchaffen , wo das Clima um ein beträchtlicheres gelins

der iſt , wo der Baugrund ungleich beſſer beſtellet

war , als er ſeine Baugründe beſtellen kann . Z . B .

Einem auf dem Gebirge anfäffigen Landwirthe würder

ſeine Feldfrüchten vom Hagel und Schauer ro rebe

verſchlagen , daß er nicht einmahl das Saamentorn

erntete. Kauft fich der unglückliche Landwirth das

Saamenkorn in einer Gegend , die ungleich wärmet

und gelinder iſt , oder wo die Felder ungleich beſſer

beſtellet ſind , ſo wird er von dieſem gekauften Saa:

menkorne im folgenden Jahre wenig Nußen haben ,

weil die des gelinderen Climas , und des beſſer be:

ſtellfen Ackers gewöhnte Frucht durch jede rauhe Wit

terung , und den geringſten Reif in ihrem Wachsthu

me gehindert werden wird .

Kaufte ſich der verunglückte Bergbewohner das

nöthige Saamenkorn in oder aus einer Gegend , die

noch winterlicher und rauher iſt , und wo die Feldet

:: . geivöhnlich noch ſchlechter beſtellet find , fo kann und

darf er auf eine geſegnete Ernte rechnen . . . . !

Die Zunugbringung der Düngerpfüße, insgeinein

Mifflacke, ift einer der weſentlichſten Vortheile für die

Landwirthſchaft.

Gewöhnlich verrinnt die Düngerpfüße ganzun

- benügt auf die Straſſe in ein Bächlein oder Graben , '
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Indeſſen der Dünger - oder Miſthaufen auf einem gang

trocknen Plaße aufgebäuft und trocken hegt, anſtatt

daß er in einer ausgefeßten , und mit lehme ausges ,

ftauchten Grube, in welche die Pfüße aus der Stal: . . .

lung abfließt , gut abfaulete. Da bekanntlich ein ,

Übermaß von Näſſe dem leßten Grade der Gährung ,

nähmlich der Fäulniß , eben ro hinderlich iſt , als det

Abgang der Nafle , nähmlich die Trockne, ſo muß

bas Übermaß der Pfüße von der Miftgrube in ein noch

tiefer eingegrabenes Faß abrinnen können , aus wel

chem fie ausgeſchöpfet , und in dem Garten , oder auf

dem nächſten Felde aufgeſprißet werden kann.

Iſt ein Wiefengrund ſumpfig oder mooſig , und

kann das ſtehende Waſſer durch Graben ohne zu grof

re Unköſten nicht abgeleitetwerden , ſo ſind. viereckig :

te oder runde Löcher ro tief zu graben , bis man auf ,

friſchen Steinſchotter kommt, durch welchen das Wara .

fer zuverläßlich verſiegen wird . ' . ,

Der fich auf dem Schotter anſeßende Schlamm

oder Schmund, der das Durchſeßen des Waſſers in

der Folge hindert, muß öfters weggeſäubert werden ,

damit das Waſſer. ferner durchſegen fönne. :

So ſchädlich das ſtehende Waffer dem guten

Futterbaue tft : To nüglich und gedeihlich iſt es ,

Wieſengründe durch Wafferleitungen zu 'düngen ,

Weßinegen das Holz zu großen Schöpfrädern und

- piere
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?

pieredigten Rinnen von geſchnittenen Pfoſten oder

Dielen mit Vergnügen bewilliget wird .

Da aber die wenigſten Landwirthe wiffen wie

berlen Vorrichtungen zu machen ſeyn , ſo werden fid

die Forſtbeamten angelegen reyn laſſen , durch Mo:

delle , oder gründliche Erklärung ſolche angeben zu

können .

: Aue in Feldern , gewöhnlicher aber in Wieſen -

gründen ſtehende Erlen , Harel - und andere Stauden

rollen ausgepuget und weggebracht werden , damit

felbe der Frucht, oder den Futterkräutern den Nah

rungsſaft nicht entziehen , noch durch ihren Schatten

im Wachsthume hinderen ; aus welchen Urſachen die

lebendigen Zäune audh niemahl höher als 5 bis 6

Schuhe hoch anwachſen dürfen , und jährlich , oder

alle zweyte und dritte Jahre geſtutet werden müſſen ,

beſonders neben den land- oder Comerzialſtraſſen ,das

! ! mit die Wege austrocknen können .

Zur Erzielung eines mehreren und befferen Fut

ters iſt ſich mit den vorzüglichſten Kleearten bekannt

zu machen ,wovon einige Arten ſich unter , und mit

der Frucht zugleich aus - und anſeäen laſſen . Gu:

te Kleearten zahlen ihren Grund und Boden hun

dertfältig.

Die Anpflanzung ſolcher Bäume,wovon die Frucht

für Menſchen , oder wo dieſe wegen des rauhen Cli

wa nicht gedeihen , wenigſtens das Laub für das

P . Dich
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Bich zum Genuße bienet , als Efchen , oder die durch

ihren geſchwinden Wachsthum fich auszeichnen , als

Acazien , oder ſolche Bäume, deren Holz in hohem

Berthe ſteht , als Eiben , oder Eichen , Schwarz

fiefer oder Nothlerchen , verdient alle Aufmunterung.

Derjenige Landwirth , Bauer , Säurchler oder

Eamoprofeſſioniſt , der auf ſeinem Grund und Boden

felbft , oder durch Benhilfe anderer 12 bis 24 gez.

. pfropfte (gepelzte) oder gereşte. Bäume von den oben

' porgeſchlagenen Gattungen durch 3 Jahre erhalten ,

undwachſen gemacht , und die alten Obſtbäume gue

gepuget hat , erhält für jeden Stamm 10 kr. , von

35 bis 50 Stücken von jedem 15 kr. , von si bis

100 Stücken von jedem go fre , von 100 bis 1000

Stücker von jedem 39 kr, .

. . Wer einen Zaun von Wachhalberſtauden macht,

fen es wer immer , erhält für jede Klafterlänge 20

bis 30 kr. , je nachdem diefe für die Geſundheit der

Menſchen und des Viehes To nügliche Staude rela

ten , oder weit herzubringen war. .

. : Wer ein Jod , öden Grund , der vorhin weet

zu Ban - Wieren = oder Waldgrunde gehörte, auch

Feine Semeindehuthweide oder Unger war , zu einem

Bou : oder Wiefengrunde umſchaffet, erhält für jedes

Joch nach 3 Jahren 10 fl., wer ein derley Foch zu

einem Waldgrunde umſchaffet , erhält im zweyten

3 R ., im vierten Jahre, wenn ſich der Anwuchs dan

E
den
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dem angefäeten Saamen frifch und gut zeiget , abery

mahl3 fl. , im fiebenten Jahre zulegt 5 fl.

: . Wer einen durch 20 bis 30 Jahre unangeflogenen

tödten Waldgrund , fönſtlich befämet, erhält für je.

des Joch , nachdem der Saame gekeimet hat , und

aufgegangen iſt , 2fl. , im dritten Jahre 2 fl. , uns

Įm fiebenten Jahre ,wenn der Anwudis nicht matt ,

gelblicht, oder wohl gar ausgeſtanden , ſondern friſche

dicht und grün iſt , 3 R .

Wer Erdäpfel bauet , und ſeine Dienſtleute das

bir Beredet , daß ſie in jeder Woche dreymahl damit

abgeſpeiſet werden können , erhält für jedex derſel

Ben 2

Der Erdäpfelbau und Genuß fönnte manchen

armen landwirthe aufhelfen ; allein man ißt lieber

vás ungleich ungeſündere , unſchmackhaftere una

Ychlechtere Haberbrod als Erdäpfel. Kaiſerl. und

Privat - Landbeamte nebſt der Geiſtlichkeit fönnter

pem Anbaue dieſer Frucht, die auch in dem raube

ften Clima gut fortkommt, und ihrem Genuße für

Menſchen und Dich großen Vorſchub geben , und,

biedurch manchem von Schulden gedrückten Manne,

der ſonſt mit Weib und Kind Haus und Sof vers,

Latifen müßte , wieder aufhelfen .

: Derjenige, der auf ſeinen Gründen noch nice

mahl Erdäpfel angebauethat, folche anbauet, und vox

einem Vierteljod 25 Meßen fechfet, erhält 4 thi



zieh zum Genuße dienet, als Erchett, oder die duroj

ihren geſchwinden Wachsthum fich auszeichnen , als

Ucazien , oder ſoldie Bäume, deren Holz in Hohent .

Berthe ſteht , als Eiben , oder Eichen ; Schwarya

fiefer oder Rothlerchen ', verdient alle Aufmunterung:

Derjenige landwirth , Bauer , Käufdler oder

Pandprofeſſioniſt , der auf ſeinem Grund und Boden

- Telbſt, oder durch Benhilfe anderer 12 bis 24 gee

pfropfte (gepelzte) oder geſegte Bäumevor den oben

vorgeſchlagenen Gattungen durch 3 Jahre erhalten ; "

und wachſen gemacht , und die alten Obſtbäume gut

gepuget hat, erhält für jeden Stamm 10 fr. ; don

25 bis 50 Stücken von jedem 15 kr., von 51 bis

ioo Stücken von jedem 20 fr. don roo big rood

Stücken voit jedem go fr:

Wer einen Zaun von Wachbolderſtauben macht

teng es wer immer ; erhält für jede Klafterlänge 20

bis 30 kr. , je nachdem dieſe für die Geſundheit der

.. . Menſchen und des Viehes ro nügliche Staude rela

ten , oder weit herzubringen war.

: : Wer ein Joch ößen Grund , der vörhin wideë i

jü Bau - Wieſen - oder Waldgrunde gehörte; aud

teine Genteindebuthweide oder Unger war; zu einere

Bau -oder Wiefengrunde umſchaffet , erhält für jedes

Foch nach 3 Jahren to fl.; wer eid derlen Joch -gui

direm Waldgrunde umſchaffet , erhält im zwenten

gfl. , im vierten Jahre, wenn ſich der Univuchs vor

dent
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'dem angeſaeren Saamen friſch und gut zeiget , abit

mahl 3 fil. , in flebenten Jahre juleßt 5 R . . :

Wer einen purch 20 bis 30 Jahre unangeflogenen

tedten Waldgrund künftlich befämet , erhält für je

des Joch , nachdem der Saame gekeimet Hat, und

aufgegangen iſt, 2 fl., im dritten Jahre 2 fli , und

im piebenten Jahre , wenn der Anwudis nidt matt ,

gelblicht, oder wohl gar ausgeſtanden , ſondern friſch

dicht und grün ift , 3 fi . ! *

Erdäpfel bauet, utið feine Dienſtleute das

hin beredet, daß fie in jeder Woche dreymahl damit

abgeſpeifet werden können , erhält für jeden derreke

ben 2 ft . ie

Der Erdapfelbau und Genuß könnte mancheni

armen Landwirthe aufhelfen ; allein man iße Liebet

das ungleich ungeſundere ; unſchmackhaftere uns

Schlechtere Haberbrod als Erdäpfel. Kaiferl. und

Privat - Landbeamte nebſt der Geiſtlichkeit fönnten

dem Anbaue dieſer Frucht , die auch in demi rauhes

ften Clima gut fortkommt, und ihrem Genuße füe

Menſchen und Vieh großen Vorfchub geben ; und

hiedurch manchem von Schulden gedrückten Mannes

der ſonſt mit Weib und Kind Haus und Hof der :

taſſen müßte, wieder aufhelfen .

Derjenige , der auf ſeinen Gründen noch nic:

mahlErdäpfelangebauet hat, folche anbauet,und von

einem Vierteljoch 25Megen fed fet, erhält 4 fl.
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Beſtrafungen der Waldſchädette Pecuirfaciyer.

Sein armer Unterthan , Käuſchler , WerksarBela

ter , oder Tagwerker kann in Gelde beftrafet werdett;

fondern wird der Geldbetrag nur angeſéget , am dari

nach die Hand = oder Fuhrtagwerke, je nachdem in eik

ner oder anderet Segend die Löhnungen höher , odet

niedriger find , bemeffen zu können .

Arm heißt derjenige Unterthan , der die Hälfte

feities Bauerngutés aus Nøth ſchuldig iſt, nicht dere

jenige , der Puppillen = oder andere Gelder auf reitt

Haus liegelt laßt, die et durch akderswo liegende cia

gene Gelder hinauszahlen könnte. Auch derjenige gez

hört unter die armen Unterthanen , der unter 3 Stüd

Rinder keine Pferde, und auch keinen anderen Nebens

berdienſt hat, odgr deffen mißliche Umſtände auga

mein bekannt find:

.
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